
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt
Köthen (Anhalt)

22.06.2017 18:30 Uhr



Köthen (Anhalt), 12.06.2017

- Bekanntmachung -

zur  19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 
am Donnerstag, dem 22.06.2017 um 18:30 Uhr 
Ratssaal, Marktstraße 1-3 
06366 K ö t h e n ( A n h a l t )

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zu der oben benannten Sitzung recht herzlich ein. 

Vorgesehene Tagesordnung: 

TOP Thema Vorl. 

1 Eröffnung

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen -  
2.5 Beschluss über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages gegen die hohen 2017092/1 
 Kita- und Hortgebühren und unpraktikablen Hortzeiten    
2.6 Kündigung der Kulturverträge mit der Köthen Kultur und Marketing GmbH 2017093/1 
 (im Folgenden „KKM GmbH“) und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld (im   
 Folgenden „LK ABI“)    
2.7 Umgang mit den kommunalaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises 2017094/1 
 Anhalt-Bitterfeld zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Fasanerie   
2.8 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/8.2 "Beiderseits Merziener 2017074/3  
 Straße"   
 hier: Billigung des Planentwurfs und dazugehörige Begründung ohne 

Umweltbericht sowie Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß 
§ 13 (2) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB - Offenlagebeschluss -   

2.9 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 2017076/3  
 Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt)   
 hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der   
 Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher   
 Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss   
2.10 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 2017077/3  
 Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt)  hier:   
 Satzungsbeschluss   
2.11 Teilaufhebung Sanierungsgebiet 2017070/3  
2.12 Änderung Gestaltungssatzung Südliche Springstraße 2017062/3  
2.13 Änderung Gestaltungssatzung Burgstraße bis Ritterstraße 2017071/3  
2.14 Antrag der Fraktion DIE LINKE: Änderung der Hauptsatzung 2017072/8  
2.15 Beschluss gemäß § 12 Abs. 5 GKG LSA; Verzicht auf die öffentliche 2017058/2  
 Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers des Abwasserverbandes   
 Köthen    



2.16 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2017091/1 
2.17 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) - 



3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Veräußerung von Vermögensgegenständen 2017068/2  
3.5 Konzessionsbericht zur GAS-Konzession (Köthen Energie GmbH) 2017079/2  
3.6 Konzessionsbericht zur STROM-Konzession (enviaM) 2017080/2  
3.7 Verkauf der Grundstücke Flur 29, Flurstück 102 und einer Teilfläche 2017083/2  
 aus Flurstück 141/2   
3.8 Vergabe eines mittleren Löschfahrzeuges für die Freiwillige 2017095/1 
 Ortsfeuerwehr Dohndorf   
3.9 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 

Mit freundlichen Grüßen

  
Dr. Werner Sobetzko 
Vorsitzender des Stadtrates



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/001

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/001

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017092/1 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Beschluss über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages gegen die hohen 
Kita- und Hortgebühren und unpraktikablen Hortzeiten  

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) stellt fest, dass

1. der am 29.05.2017 eingereichte Einwohnerantrag unzulässig ist und 
2. der am 31.05./01.06.2017 eingereichte Einwohnerantrag unzulässig ist. 



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/002

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/002

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017093/1 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Kündigung der Kulturverträge mit der Köthen Kultur und Marketing GmbH 
(im Folgenden "KKM GmbH") und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld (im 
Folgenden "LK ABI")  

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt, den „Vertrag mit dem Landkreis Köthen/Anhalt über den Betrieb von 
Kultureinrichtungen durch die Stadt Köthen (Anhalt) vom 29.06.2007“ in der Fassung des 
Änderungsvertrages vom 21.11.2014 (Anlage 1) gegenüber dem LK ABI unter Einhaltung 
der ordentlichen Kündigungsfrist von 6 Monaten mit Wirkung zum 31.12.2017 zu kündigen 
sowie den „Vertrag über den Betrieb der kulturellen Einrichtungen" vom 20.11.2007 in der 
Fassung des Änderungsvertrages vom 28.11.2014/02.12.2014 (Anlage 2) gegenüber der 
KKM GmbH unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist von 3 Monaten mit Wirkung 
zum 31.12.2017 zu kündigen und den Oberbürgermeister zu ermächtigen, die Kündigungen 
gegenüber dem jeweiligen Vertragspartner auszusprechen.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/003

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/003

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017094/1 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Umgang mit den kommunalaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Fasanerie 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, gegen die kommunalaufsichtlichen 
Entscheidungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 09.06.2017 keinen Widerspruch 
einzulegen.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/004

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/004

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017074/3 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/8.2 "Beiderseits Merziener 
Straße" 
hier: Billigung des Planentwurfs und dazugehörige Begründung ohne  
         Umweltbericht sowie Beschluss über die öffentliche 
         Auslegung gemäß § 13 (2) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB    
         - Offenlagebeschluss -

Beschlusstext

Der Entwurf der 7.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener 
Straße“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen 
(Teil B) sowie die dazugehörige Begründung ohne Umweltbericht in der Fassung vom 
05.05.2017 werden gebilligt und im Bau- und Planungsamt der Stadtverwaltung Köthen 
(Anhalt) gemäß § 13 (2) Nr.2 BauGB  nach § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats  
öffentlich ausgelegt.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/005

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/005

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017076/3 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt)  
hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss

Beschlusstext

1.
Gemäß der Sachdarstellung zur Beschlussvorlage werden auf der 
Planzeichnung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) 
folgende Ergänzungen vorgenommen:

1.1
In der Darlegung der rechtlichen Wirkung der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 wird der Hinweis zur Weitergeltung der örtlichen 
Bauvorschriften des Ursprungs- Bebauungsplanes gemäß § 85 BauO LSA für 
das Änderungsgebiet ergänzt.

1.2
Bei der textlichen Festsetzung zur zeitlichen Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen (textliche Festsetzungen Nr. 3 und 4) wird zur 
Klarstellung der Klammerausdruck „(textliche Festsetzung Nr. 3 und 4)“ 
eingefügt.

1.3
In der textlichen Festsetzung Nr. 3 entfällt die Formulierung „in Überlagerung 
der Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen“. 



1.4
Bei der textlichen Festsetzung Nr. 4 entfällt bei der Liste der Gehölzarten das 
Wort „Auswahl".

2.
Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange entsprechend dem zu 
diesem Beschluss vorliegenden Abwägungsprotokoll (Anlage 2) und der 
Sachdarstellung zur Beschlussvorlage werden in der Begründung zur 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) folgende 
Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen:

2.1
In das Kapitel 3.1 „Raumordnung“ und in das Quellen- und 
Literaturverzeichnis wird der aktuelle Verfahrensstand der Regionalpläne und 
der einzelnen Teilpläne gemäß Abwägungsprotokoll aufgenommen 
(Anlage 2 TöB Nr. 3 und 4).

2.2
In das Kapitel 7 „Hinweise“ wird der Hinweis des Amtes für Brand- und 
Katastrophenschutz und Rettungsdienst aufgenommen 
(Anlage 2, TöB Nr. 3).

2.3
Die im Kapitel 5.2.6 „Schutzgut Mensch“ enthaltenen Aussagen zum 
Altlastenverdacht werden gemäß den Inhalten des Kapitels 2.3 „Altlasten“ 
angepasst 
(Anlage 2, TöB Nr. 3).

2.4
Im Kapitel 5.2.6 „Schutzgut Mensch“ werden Aussagen zum 
Kampfmittelverdacht ergänzt 
(Anlage 2, TöB Nr. 3).

2.5
Die im Kapitel 5.3 „Prognose über die Entwicklung des Umweltschutzes bei 
Durchführung der Planung“ in der Tabelle 2 enthaltenen Ausführungen zu 
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Grundwasser durch 
beschädigte Gebrauchtfahrzeuge entfallen 
(Anlage 2, TöB Nr. 3).

2.6
Die Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde zum Artenschutz werden in 
die Begründung unter Kapitel 7 „Hinweise“ aufgenommen 
(Anlage 2, TöB Nr. 3).

2.7
Der Hinweis der Regionalen Planungsgemeinschaft zur Berücksichtigung in 
Aufstellung befindlicher Ziele der Raumordnung wird in die Begründung unter 
Kapitel 3.1 „Raumordnung“ aufgenommen (Anlage 2, TöB Nr. 4).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/006

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/006

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017077/3 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt)  hier: 
Satzungsbeschluss

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom 
04.05.2017 nach § 10 BauGB i. V. m. § 8 KVG LSA als Satzung.
Die dazugehörige Begründung in der Fassung vom 04.05.2017 mit Umweltbericht wird 
gebilligt.

- Satzungsbeschluss – 



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/007

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/007

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017070/3 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Teilaufhebung Sanierungsgebiet

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die 2. Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Teilaufhebung der Satzung
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Innenstadt-Köthen" für den Teilbereich
Burgstraße bis Ritterstraße (2. Sanierungsaufhebungssatzung).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/008

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/008

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017062/3 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Änderung Gestaltungssatzung Südliche Springstraße

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die Änderung der Gestaltungssatzung "Südliche Springstraße" 
entsprechend Anlage 1.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/009

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/009

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017071/3 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Änderung Gestaltungssatzung Burgstraße bis Ritterstraße

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die Änderung der Gestaltungssatzung "Burgstraße bis Ritterstraße"
entsprechend Anlage 1.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/010

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/010

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017072/8 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Antrag der Fraktion DIE LINKE: Änderung der Hauptsatzung

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt auf Antrag der Fraktion DIE LINKE die 2. 
Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gemäß Anlage 3.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/012

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/012

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017091/1 

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Annahme der angebotenen Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen entsprechend der beiliegenden Auflistung für 
den Zeitraum vom 01.02.2017 - 10.06.2017 gemäß § 99 Abs. 6 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) i. V. m. § 7 Abs. 2 
Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/19/011

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/19/011

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017058/2  (I)

22.06.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Beschluss gemäß § 12 Abs. 5 GKG LSA; Verzicht auf die öffentliche 
Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers des Abwasserverbandes 
Köthen  

Beschlusstext

Der vorgeschlagene Beschlusstext der Beschlussvorlage wird abgelehnt. 

Der Stadtrat beauftragt die Köthener Vertreter der Verbandsversammlung des 
Abwasserverbandes Köthen nicht, 

- dem Verzicht auf die öffentliche Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers des 
Abwasserverbandes Köthen auf der Grundlage des § 12 Abs. 5 GKG LSA zuzustimmen, 
- Herrn Winkler für die Amtszeit von 7 Jahren ab 1.2.2018 wiederzuwählen und
- die Vorsitzende der Verbandversammlung zu ermächtigen, den Anstellungsvertrag mit 
Herrn Winkler abzuschließen.

Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister nicht, im Sinne des § 3 Abs. 4 und 5 der 
Geschäftsordnung des AV Köthen, die Beschlussvorlagen 9, 10 und 15 aus der Sitzung der 
Verbandsversammlung vom 16.03.2017 erneut auf die Tagesordnung der nächsten 
Verbandsversammlung setzen zu lassen.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017058/2

TOP 2.15 : Beschluss gemäß § 12 Abs. 5 GKG LSA; Verzicht auf die 
öffentliche 
Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers des 
Abwasserverbandes 
Köthen  

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.15 Befangen 0

Ja-Stimmen 5

Nein-Stimmen 25

Beschluss abgelehnt Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017062/3

TOP 2.12 : Änderung Gestaltungssatzung Südliche Springstraße

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.12 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017070/3

TOP 2.11 : Teilaufhebung Sanierungsgebiet

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.11 Befangen 0

Ja-Stimmen 28

Nein-Stimmen 3

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017071/3

TOP 2.13 : Änderung Gestaltungssatzung Burgstraße bis Ritterstraße

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.13 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017072/8

TOP 2.14 : Antrag der Fraktion DIE LINKE: Änderung der Hauptsatzung

Protokolltext

Redaktionelle Änderung:

§ 11 Abs. 1
Der Stadtrat sowie seine Ausschüsse führen im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen 
eine Einwohnerfragestunde durch.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.14 Befangen 0

Ja-Stimmen 31

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017074/3

TOP 2.8 : 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/8.2 "Beiderseits 
Merziener 
Straße" 
hier: Billigung des Planentwurfs und dazugehörige 
Begründung ohne  
         Umweltbericht sowie Beschluss über die öffentliche 
         Auslegung gemäß § 13 (2) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB    
         - Offenlagebeschluss -

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.8 Befangen 0

Ja-Stimmen 25

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 6

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017076/3

TOP 2.9 : 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der 
ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen 
(Anhalt)  
hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher 
Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.9 Befangen 0

Ja-Stimmen 27

Nein-Stimmen 3

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017077/3

TOP 2.10 : 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der 
ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen 
(Anhalt)  hier: 
Satzungsbeschluss

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.10 Befangen 0

Ja-Stimmen 27

Nein-Stimmen 3

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017091/1

TOP 2.16 : Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.16 Befangen 0

Ja-Stimmen 31

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017092/1

TOP 2.5 : Beschluss über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages gegen 
die hohen 
Kita- und Hortgebühren und unpraktikablen Hortzeiten  

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.5 Befangen 0

Ja-Stimmen 19

Nein-Stimmen 11

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017093/1

TOP 2.6 : Kündigung der Kulturverträge mit der Köthen Kultur und 
Marketing GmbH 
(im Folgenden "KKM GmbH") und dem Landkreis Anhalt-
Bitterfeld (im 
Folgenden "LK ABI")  

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.6 Befangen 0

Ja-Stimmen 28

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 3

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 22.06.2017

Sitzung : 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017094/1

TOP 2.7 : Umgang mit den kommunalaufsichtlichen Entscheidungen des 
Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 
Fasanerie 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 22.06.2017 IST Stimmberechtigte 31

TOP 2.7 Befangen 0

Ja-Stimmen 20

Nein-Stimmen 7

Beschluss laut BV Enthaltungen 4

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 23.06.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017058/2  (I)

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.15

Amt: öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017058/2 (I)

Az.: erstellt am: 05.04.2017

Betreff

Beschluss gemäß § 12 Abs. 5 GKG LSA; Verzicht auf die öffentliche 
Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers des Abwasserverbandes 
Köthen  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

27.04.2017: Stadtrat 
22.06.2017: Stadtrat

27.04.2017 
22.06.2017

zurückgestellt 
abgelehnt

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beauftragt die Köthener Vertreter der Verbandsversammlung des 
Abwasserverbandes Köthen

- dem Verzicht auf die öffentliche Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers des 
  Abwasserverbandes Köthen auf der Grundlage des § 12 Abs. 5 GKG LSA zuzustimmen,
- Herrn Winkler für die Amtszeit von 7 Jahren ab 1.2.2018 wiederzuwählen und
- die Vorsitzende der Verbandsversammlung zu ermächtigen, den Anstellungsvertrag 
  mit Herrn Winkler abzuschließen

Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister, im Sinne des § 3 Abs. 4 und 5 der 
Geschäftsordnung des AV Köthen, die Beschlussvorlagne 9, 10 und 15 aus der Sitzung der 
Verbandsversammlung vom 16.03.2017 erneut auf die Tagesordnung der nächsten 
Verbandsversammlung setzen zu lassen. 

Gesetzliche Grundlagen:

KVG LSA, GKG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Gemäß § 12 GKG LSA beträgt die Amtszeit des Verbandsgeschäftsführers sieben Jahre; 
eine mehrmalige Wiederwahl ist möglich. Bei der Besetzung der Stelle im Jahr 2004 wurde 
eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt und Herr Winkler als Geschäftsführer 
eingestellt. Bei der Wiederwahl kann gemäß § 12 Abs. 5 Satz 2 GKG LSA von einer 
erneuten Ausschreibung Abstand genommen werden. Von diesem Recht wurde bereits im 
Jahr 2010 Gebrauch gemacht. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 16.6.2010 
beschlossen, auf die öffentliche Ausschreibung zu verzichten und Herrn Winkler erneut zum 
Geschäftsführer für weitere 7 Jahre zu wählen.
Die aktuelle Amtszeit von Herrn Winkler endet am 31.01.2018.
Auf Vorschlag der Vorsitzenden der Verbandsversammlung und deren Stellvertreter wurde 
eine Beschlussvorlage in die Verbandsversammlung am 16.3.2017 eingebracht, die 
wiederum auf der Grundlage des § 12 Abs. 5 Satz 2 in TOP 9 einen Verzicht auf die 
öffentliche Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers und in Folge dessen in TOP 10 
eine  Wiederwahl entspr. § 12 Abs. 2 GKG LSA empfiehlt.
In der Verbandsversammlung sind lt. Verbandssatzung 12 Vertreter aus 4 Gemeinden 
vertreten. Die Stadt Köthen entsendet 6 Vertreter. Entsprechend § 11 Abs. 4 GKG LSA 
können die Stimmen eines Verbandsmitgliedes nur einheitlich abgegeben werden.
Im Vorfeld der Verbandsversammlung wurde durch die Vorsitzende der VV angeregt, dass 
sich die Köthener Vertreter zur Meinungsbildung vorab treffen, falls ein oder mehrere 
Vertreter beabsichtigen, anders als im Beschlussentwurf formuliert, abstimmen zu wollen. 
Von diesem Angebot hat kein Vertreter Gebrauch gemacht.
In der Verbandsversammlung am 16.3.2017 waren 11 Vertreter anwesend, davon 5 
Vertreter der Stadt Köthen.
In TOP 9 stimmte ein Vertreter der Stadt Köthen gegen die Vorlage mit der Konsequenz, 
dass alle Stimmen der Stadt Köthen als nicht abgegeben (bzw. Enthaltung) gelten. Durch 
die Vorsitzende der Verbandsversammlung wurde das Abstimmungsergebnis mit 6 ja, 0 
nein und 5 Enthaltungen zu Protokoll gegeben und als Zustimmung gewertet..
In  TOP 10 erfolgte die Wahl des Geschäftsführers mit 10 Ja- und 1 Neinstimme. In TOP 15 
wurde die Ermächtigung der Vorsitzenden der Verbandsversammlung zum 
Vertragsabschluss behandelt, wobei wiederum ein Köthener Vertreter entgegen § 11 Abs. 4 
GKG LSA eine einheitliche Abstimmung verhinderte und mit „Nein“ stimmte. Im Ergebnis 
wurde diese Abstimmung wiederum mit 6 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen  protokolliert.
Herr Werner Müller reichte mit Schreiben vom 23.3.2017 den Vorgang bei der 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Prüfung ein (Anlage 1). Als Begründung führte er aus, dass 
der Beschluss über den Verzicht der öffentlichen Ausschreibung der Stelle des 
Geschäftsführers nicht rechtskonform erfolgte, da er nicht mit der Mehrheit der 
satzungsmäßigen Stimmen erfolgte.
Nach Rücksprache mit dem Leiter der Kommunalaufsicht ist festzustellen, dass diese 
Beanstandung richtigerweise erfolgte. Der Beschluß in TOP 9 erfolgte lediglich mit der 
Mehrheit der anwesenden (6 Stimmen), nicht jedoch mit der Mehrheit der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl (7 Stimmen), wie in § 12 Abs. 5 GKG LSA gefordert. Somit hat sich die 
Verbandsversammlung dagegen ausgesprochen, die Stelle nicht auszuschreiben. In der 
Folge waren die Beschlüsse zu TOP 10 und 15 rechtswidrig.

Die rechtliche Würdigung der Folgen ist zu prüfen.
Bei erster Betrachtung kann davon ausgegangen werden, dass nun eine öffentliche 
Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers vorgenommen werden soll.
Betrachtet man den Sachverhalt näher, ist festzustellen, dass von den 5 anwesenden 
Köthener Vertretern 4 für den Verzicht auf die öffentliche Ausschreibung und nur 1 Vertreter 
für die öffentliche Ausschreibung gestimmt haben. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass 
das tatsächliche Abstimmungsergebnis nicht dem Willen des entsendenden Gremiums 
Stadtrat entspricht.



Die Kommunalaufsicht hält es für zulässig, diesen Beschluss im Stadtrat zu behandeln und 
die Köthener Vertreter mit einem gebundenen Mandat zu versehen und diesen Sachverhalt 
erneut in der Verbandsversammlung zur Abstimmung zu stellen (Anlage 1). Das ist natürlich 
nur dann sinnvoll, wenn der Stadtrat sich mehrheitlich für einen Verzicht der Ausschreibung 
der Stelle des Geschäftsführers und die Wiederwahl von Herrn Winkler entscheidet.
Aus Sicht der Verwaltung und der Vorsitzenden der Verbandsversammlung sollte von der 
Möglichkeit des Verzichts auf die öffentliche Ausschreibung Gebrauch gemacht werden und 
der derzeitige Geschäftsführer durch Wiederwahl für weitere 7 Jahre den Abwasserverband 
Köthen führen.
Herr Winkler ist ein ausgezeichneter Fachmann, der den Verband sowohl kaufmännisch als 
auch technisch mit hoher Kompetenz leitet. Unter seiner Führung sind die 
Schmutzwassergebühren von 2,76 Euro/m³ im Jahr 2003 auf derzeit 1,98 Euro/m³ gesenkt 
werden. Diese Entwicklung ist das Ergebnis engagierten Arbeitens des Geschäftsführers 
und ist auf eine Vielzahl von Maßnahmen zur Senkung der Kosten zurückzuführen. Diese 
Entwicklung läuft dem Trend allseits stetig steigender Gebühren aufgrund steigender 
Personal- und Verbrauchskosten entgegen. Herr Winkler ist durch seine 13-jährige Tätigkeit 
im Abwasserverband Köthen mit den Abwassersystemen der Stadt vertraut. Unter seiner 
Führung wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen in das Kanalnetz der 
Stadt Köthen und die zentrale Abwasserreinigungsanlage getätigt. Das traditionell 
vorhandene Mischwassernetz wurde in vielen Bereichen in ein umweltbewusstes und 
gewässerschonendes Trennsystem umgewandelt; durch Schaffung von Speicherbecken 
und Staukanälen wurden die Beeinträchtigungen vieler Köthener Bewohner durch 
Überstauereignisse im Starkregenfall erheblich reduziert.
Die Übernahme des Abwasserzweckverbandes Ziethetal wurde federführend durch Herrn 
Winkler vorbereitet und umgesetzt. Durch diese Entscheidung können die Bewohner der 
Köthener Ortsteile Wülknitz, Dohndorf und Löbnitz mittelfristig ebenfalls mit einer 
erheblichen Senkung der Schmutzwassergebühren rechnen.
Aus diesen Gründen empfiehlt die Verwaltung, den Vertretern der Verbandsversammlung 
des Abwasserverbandes Köthen ein gebundenes Mandat zu erteilen mit der Maßgabe, 
einem Verzicht auf die öffentliche Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers 
zuzustimmen, der Wiederwahl von Herrn Winkler zuzustimmen und die Vorsitzende der 
Verbandsversammlung zu ermächtigen, den Anstellungsvertrag mit Herrn Winkler 
abzuschließen.

Folgt der Stadtrat mehrheitlich der Empfehlung der Verwaltung, wird der 
Tagesordnungspunkt in der nächsten Verbandsversammlung des Abwasserverbandes 
Köthen erneut zur Beschlussfassung gestellt. Lehnt der Stadtrat den Verzicht auf die 
Stellenausschreibung mehrheitlich ab, wird das Verfahren zur Stellenausschreibung 
eingeleitet. 

Mit Schreiben vom 15.05.2017 hat die Fraktion der Bürgerinitiative Anhalt-Köthen/Freie 
Wähler einen Antrag zur Tagesordnung des Stadtrates zum gleichen Sachverhalt beim 
Vorsitzenden des Stadtrates eingereicht (Anlage 2). Nach § 2 Abs. 2 Geschäftsordnung 
bzw. § 53 Abs. 5 KVG LSA würde dieser Sachverhalt erst in der übernächsten Sitzung des 
Stadtrates behandelt werden, demnach am 14.09.2017. Da der Sachverhalt identisch mit 
der vorliegenden Beschlussvorlage ist, nur die Empfehlung zur Entscheidung der 
Empfehlung der Verwaltung entgegensteht, können die Stadträte durch ihr 
Abstimmungsverhalten der vorliegenden Beschlussvorlage oder dem Antrag der Fraktion 
BI/Freie Wähler folgen. 












Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Schreiben des LK 5.4.2017.pdf






Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 - Antrag der Fraktion vom 15.5.2017.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017062/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.12

Amt: Amt 60 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017062/3

Az.: erstellt am: 19.04.2017

Betreff

Änderung Gestaltungssatzung Südliche Springstraße

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

11.05.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
13.06.2017: Hauptausschuss 
22.06.2017: Stadtrat

11.05.2017 
13.06.2017 
22.06.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Änderung der Gestaltungssatzung "Südliche Springstraße" 
entsprechend Anlage 1.

Gesetzliche Grundlagen:
BauO LSA, KVG LSA, Hauptsatzung



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Im Hinblick auf die erheblichen Aufwendungen für die Durchführung städtebaulicher
Sanierungsmaßnahmen ist geboten, dass auch für die Zeit nach der Aufhebung der
Sanierungssatzung die wichtigen städtebaulichen Ziele der Gebietsentwicklung weiter
verfolgt und erreichte Sanierungsergebnisse nachhaltig gesichert werden. Ein
rechtliches Instrument, welches dafür in Betracht kommt, ist die Gestaltungssatzung.

Das erste rechtskräftige Sanierungsteilaufhebungsgebiet ist identisch mit dem
Gestaltungssatzungsgebiet "Südliche Springstraße". Diese Gestaltungssatzung soll
nach Aufhebung des Sanierungsgebietes die Ergebnisse in diesem Teilgebiet
sichern. Dazu ist es notwendig, ein Genehmigungserfordernis in diese Satzung
aufzunehmen. Dies erfolgt durch die entsprechende Satzungsänderung.








Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Änderungssatzung.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017070/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.11

Amt: Amt 60 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017070/3

Az.: erstellt am: 04.05.2017

Betreff

Teilaufhebung Sanierungsgebiet

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

01.06.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
13.06.2017: Hauptausschuss 
22.06.2017: Stadtrat

01.06.2017 
13.06.2017 
22.06.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 2. Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Teilaufhebung der Satzung
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Innenstadt-Köthen" für den Teilbereich
Burgstraße bis Ritterstraße (2. Sanierungsaufhebungssatzung).

Gesetzliche Grundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB)
Hauptsatzung



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

s. Anlagen
































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1  2. Satzung zur Teilaufhebung.pdf






















































































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 Begründung zur Teilaufhebung.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017071/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.13

Amt: Amt 60 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017071/3

Az.: erstellt am: 04.05.2017

Betreff

Änderung Gestaltungssatzung Burgstraße bis Ritterstraße

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

01.06.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
13.06.2017: Hauptausschuss 
22.06.2017: Stadtrat

01.06.2017 
13.06.2017 
22.06.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Änderung der Gestaltungssatzung "Burgstraße bis Ritterstraße"
entsprechend Anlage 1.

Gesetzliche Grundlagen:
BauO LSA, KVG LSA, Hauptsatzung



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Im Hinblick auf die erheblichen Aufwendungen für die Durchführung städtebaulicher Sanierungs-
maßnahmen ist geboten, dass auch für die Zeit nach der Aufhebung der Sanierungssatzung
die wichtigen städtebaulichen Ziele der Gebietsentwicklung weiter verfolgt und erreichte
Sanierungsergebnisse nachhaltig gesichert werden.
Ein rechtliches Instrument, welches dafür in Betracht kommt, ist die Gestaltungssatzung.

Das zweite rechtskräftige Sanierungsteilaufhebungsgebiet ist identisch mit dem Gestaltungs-
satzungsgebiet "Burgstraße bis Ritterstraße". Diese Gestaltungssatzung soll nach Aufhebung
des Sanierungsgebietes die Ergebnisse in diesem Teilgebiet sichern. Dazu ist es notwendig,
ein Genehmigungserfordernis in diese Satzung aufzunehmen. Dies erfolgt durch die
entsprechende Satzungsänderung.






            
            Anlage 1 
 
 
 
1. Änderungssatzung zur örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher 


Anlagen (Gestaltungssatzung) – Burgstraße bis Ritterstraße – 
 
Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung mit § 85 der 
Bauordnung des Landes Sachsen Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10.09.2013 (GVBl. LSA S. 446) hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner 
Sitzung am 22.06.2017 die folgende Änderung der Satzung zur örtlichen Bauvorschrift über 
die Gestaltung baulicher Anlagen (Gestaltungssatzung) – Burgstraße bis Ritterstraße – 
beschlossen: 
 


1. § 18 Genehmigungspflicht 
 
Im Geltungsbereich dieser Satzung ist für alle baulichen Maßnahmen, für welche 
diese Satzung Regelungen trifft und die nach § 60 der BauO LSA verfahrensfrei sind, 
eine schriftliche Genehmigung der Gemeinde erforderlich. 
Für alle übrigen baulichen Maßnahmen ist keine Genehmigung nach dieser Satzung, 
sondern eine Baugenehmigung nach § 71 der BauO LSA erforderlich, die auch die 
Prüfung der Vorschriften nach dieser Satzung umfasst. 


  
2. Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


 
 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Änderung Gestaltungssatzung_Anlage 1.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017072/8 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.14

Amt: Bereich 030 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017072/8

Az.: erstellt am: 04.05.2017

Betreff

Antrag der Fraktion DIE LINKE: Änderung der Hauptsatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

17.05.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
18.05.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
22.05.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
23.05.2017: Ortschaftsrat Merzien 
29.05.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
31.05.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
13.06.2017: Hauptausschuss 
22.06.2017: Stadtrat

17.05.2017 
18.05.2017 
22.05.2017 
23.05.2017 
29.05.2017 
31.05.2017 
13.06.2017 
22.06.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt auf Antrag der Fraktion DIE LINKE die 2. 
Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gemäß Anlage 3.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr.1 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Fraktion "DIE LINKE" im Stadtrat Köthen beantragt die Änderung der Hauptsatzung - 
siehe Anlage 1.








Anlage zur Sitzungsvorlage
Antrag-Die Linke.pdf




Anlage 2 – Stellungnahme der Verwaltung 
 
 
1. Regelungsanlass 
 
Anlass für die Befassung des Stadtrates ist ein Antrag der Fraktion „DIE LINKE“ vom 
04.04.2017.  
 
Hintergrund ist, dass die Stadt Köthen (Anhalt) derzeit in ihrer Hauptsatzung eine Regelung 
vorgesehen hat, wonach eine Einwohnerfragestunde in den „beschließenden“ Ausschüssen 
abzuhalten ist. Eine entsprechende Regelung für einen beratenden Ausschuss ist nicht 
vorgesehen. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt – Referat Kommunalrecht, 
Kommunale Wirtschaft und Finanzen – ist mit der Rundverfügung 29/14 bislang davon 
ausgegangen, dass eine Einwohnerfragestunde in einem beratenden Ausschuss 
rechtswidrig wäre.  
 
Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat in einem Urteil vom 29.09.2016 festgestellt, dass 
nach § 28 Abs. 2 KVG LSA eine Einwohnerfragestunde in einem beratenden Ausschuss 
zulässig ist. Maßgebliches Kriterium hierbei ist neben dem Wortlaut des § 28 Abs. 2 KVG 
LSA auch die Intention des Landesgesetzgebers, die Mitwirkung der Bürger innerhalb der 
Kommune zu stärken. Die Formulierung in § 28 Abs. 2 KVG LSA „… sind … vorzusehen“ ist 
dahingehend zu verstehen, dass bei Sitzungen der Vertretung und bei beschließenden 
Ausschüssen zwingend eine Einwohnerfragestunde vorzusehen ist. Darüber hinaus kann die 
Kommune auch in beratenden Ausschüssen Einwohnerfragestunden vorsehen, da dies nicht 
explizit ausgeschlossen ist und auch im Übrigen keiner landesgesetzlichen Grundlage 
bedarf.    
 
Diese Entscheidung ist rechtskräftig; das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat mit 
Rundverfügung 35/16 die Rundverfügung 29/14 aufgehoben und ihre Rechtsauffassung 
entsprechend der Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Magdeburg geändert.  
 
2. Änderung der Hauptsatzung 
 
Die Fraktion „DIE LINKE“ beantragt daher § 11 Abs. (6) der Hauptsatzung entsprechend zu 
ändern. § 11 Abs. (6) hatte bislang folgende Fassung: 
 


„(6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den beschließenden Ausschüssen finden die 
Regelungen der Absätze 2 bis 5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des 
Vorsitzenden des Stadtrates tritt der Vorsitzende des beschließenden Ausschusses.“ 


 
Um in beratenden Ausschüssen eine Einwohnerfragestunde abhalten zu können, soll nach 
dem Antrag der Fraktion „DIE LINKE“ § 11 Abs. 6 der Hauptsatzung folgende Fassung 
erhalten: 
 


„(6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den Ausschüssen finden die Regelungen der 
Absätze 2 bis 5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des Vorsitzenden des 
Stadtrates tritt der Vorsitzende des Ausschusses.“ 


 
Durch die Streichung des Wortes „beschließenden“ in Satz 1 soll auch in beratenden 
Ausschüssen die Möglichkeit eröffnet werden, eine Einwohnerfragestunde abzuhalten. Die 
Streichung des Wortes „beschließenden“ in Satz 2 ist eine Folgeänderung der Änderung in 
Satz 1.  
 
Die Änderung der Hauptsatzung bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht (§ 10 
Abs. 2 Satz 2 KVG LSA). 
 







 
 
3. Vorschlag der Verwaltung 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügte 2. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) zu beschließen. 





Anlage zur Sitzungsvorlage
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Anlage 3 


 


Seite 1 von 1 


2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Stadtrat der Stadt 


Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 22.06.2017 folgende 2. Änderungssatzung zur Haupt-


satzung der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


§ 1 


Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


§ 11 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 


 


„(6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den Ausschüssen finden die Regelungen der Absät-


ze 2 bis 5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des Vorsitzenden des Stadtrates tritt der 


Vorsitzende des Ausschusses.“ 


 


§ 2 


Inkrafttreten 


 


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


 


 


Köthen (Anhalt), 


 


 


Bernd Hauschild 


Oberbürgermeister    (Siegel) 
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017074/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.8

Amt: Amt 65 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017074/3

Az.: erstellt am: 09.05.2017

Betreff

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/8.2 "Beiderseits Merziener 
Straße" 
hier: Billigung des Planentwurfs und dazugehörige Begründung ohne  
         Umweltbericht sowie Beschluss über die öffentliche 
         Auslegung gemäß § 13 (2) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB    
         - Offenlagebeschluss -

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

01.06.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
13.06.2017: Hauptausschuss 
22.06.2017: Stadtrat

01.06.2017 
13.06.2017 
22.06.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Entwurf der 7.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener 
Straße“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen 
(Teil B) sowie die dazugehörige Begründung ohne Umweltbericht in der Fassung vom 
05.05.2017 werden gebilligt und im Bau- und Planungsamt der Stadtverwaltung Köthen 
(Anhalt) gemäß § 13 (2) Nr.2 BauGB  nach § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats  
öffentlich ausgelegt.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 13 (2) BauGB



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. Der Stadtrat der Stadt Köthen hat in öffentlicher Sitzung am 16.06.2016 die 
Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/8.2 „Beiderseits Merziener 
Straße“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB beschlossen.

Die Firma EURONICS LUX- Team beabsichtigt die Erweiterung ihres bestehenden 
Elektrofachmarktes mit Werkstatt- und Servicebereichen und einer Verkaufsfläche von ca. 
800 m². Dazu soll der bestehende Elektrofachmarkt aus der Weintraubenstraße in die 
Merziener Straße 20 verlagert werden. Das Grundstück liegt im Bebauungsplan Nr. 8.1/8.2 
und ist dort als MI 2 festgesetzt. Per Textlicher Festsetzung ist Einzelhandel generell 
ausgeschlossen. Deshalb stellte die Firma einen Antrag zur Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2.
Laut Einzelhandels- und Zentrenkonzept (Beschluss STR -22.02.2007) ist die 
Elektrobranche (Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Elektrogroßgeräte) einerseits 
innenstadtrelevanter Einzelhandel, andererseits in der Stadt Köthen unterrepräsentiert.
Mit der Bebauungsplanänderung wird für die Mischgebietsfläche Mi 2 die textliche 
Festsetzung Nr.1.1.1 geändert, so dass der nach § 6 BauNVO allgemein zulässige 
Einzelhandel nicht generell ausgeschlossen und das geplante Vorhaben zulässig wird.

2. Auf eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und  § 4 (1) BauGB  
    wurde gemäß § 13 (2) BauGB verzichtet.

3. Von einer Umweltprüfung nach § 2 (4) und einem Umweltbericht nach § 2a BauGB  
    wurde gemäß § 13 (2) BauGB abgesehen.

4. Der vorliegende Planentwurf, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den   
Textlichen Festsetzungen (Teil B) - Anlage 1 - sowie die dazugehörige Begründung ohne 
Umweltbericht - Anlage 2 -   in der Fassung vom 05.05.2017 werden gebilligt und zur 
öffentlichen Auslegung gemäß § 13 (2) Nr.2 BauGB nach § 3 (2) BauGB wie folgt 
bestimmt:

Öffentliche Auslegung:
vom 07.08.2017 bis einschließlich 08.09.2017

    während folgender Dienstzeiten in der Abt. Stadtplanung, Zimmer 114/2 (Frau Jirsch), 
    im Haus Wallstraße 1 - 5, Eingänge 1 oder 2:

Montag 9:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 8:00 bis 12:30 und 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr

    
     Während dieser Zeit können Anregungen hervorgebracht werden.
     Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 (3) BauGB von einer Umweltprüfung 
     und einem Umweltbericht abgesehen wird.

    Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden gemäß § 13 (2)
     Nr. 3 BauGB nach § 4 (2) BauGB zur Stellungnahme aufgefordert und von der    
    Offenlage benachrichtigt. Die Nachbargemeinden werden ebenfalls um Stellungnahme  
    gebeten und über die Offenlage informiert.
  
    Der Beschluss wird entsprechend § 3 (2) BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
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Stadt Köthen (Anhalt)


7. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 8.1/8.2
„Beiderseits Merziener Straße“


- im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB -


Liegenschaftskarte (ALK)
© Geobasis-DE/LVermGeo LSA,
2015/ A 18-311-2010-7


Teil A: Planzeichnung


Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)


4. Sonstige Planzeichen


2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB , §§ 16 - 21 BauNVO)


GRZ 0,6   Grundflächenzahl als Höchstmaß (§ 19 Abs. 1 BauNVO)


II         Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 20 BauNVO)


GFZ   1,2   Geschossflächenzahl als Höchstmaß (§ 20 Abs. 2 BauNVO)


3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, §§ 22 und 23 BauNVO)


Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)


nicht überbaubare Grundstücksflächen
(§ 23 BauNVO)


Baugebiet Zahl der Vollgeschosse


Grundflächenzahl Geschossflächenzahl


Teil B: Textliche Festsetzungen
1. Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung
1.1.1 Art der baulichen Nutzung


    Mischgebiet MI 2 (§ 6 BauNVO)


(1) Auf der Grundlage von § 1 (5) und (9) BauNVO wird festgesetzt, dass im Mischgebiet 
MI 2 nicht alle Einzelhandelsbetriebe zulässig sind. Es gilt folgende Regelung:


     - Einzelhandelsbetriebe ohne innenstadtrelevantes Sortiment entsprechend der Köthener Liste sind allgemein zulässig.    
     - Von den Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevantem Sortiment laut Köthener Liste gemäß geltenden Einzel-
       handels- und Zentrenkonzept für die Kreisstadt Köthen (Anhalt) sind Einzelhandelsbetriebe mit folgenden Hauptsorti-
       menten zulässig: 
       - Unterhaltungs-, Haus-, Heimelektronik
       - Computer-, Büro- und Kommunikationstechnik,
     wenn sie mit Präsentation, Service-, Reparatur- und Dienstleistungen verbunden sind. 
     Als ergänzende Nebensortimente sind Musikalien- und Fotowaren zulässig.


(2) Die Festsetzungen zum Ausschluss von Vergnügungsstätten bleiben erhalten 
     Textliche Festsetzung (Punkt Nr. 1.1.1 des  Ursprungsbebauungsplanes)


Alle anderen textlichen Festsetzungen des Ursprungs- Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 "Beiderseits Merziener 
Straße" der Stadt Köthen (Anhalt), rechtskräftig seit dem 28.06.2002, bleiben bestehen.


MI
Mischgebiet
(§ 6 BauNVO)2


1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB , §§ 1 bis 11 BauNVO)


Maßstab 1 : 25 000
Topographische Karte (DTK)
@ Geobasis-DE/ LVermGeo LSA, 2014 / A 18-311-2010-7


Bebauungsplan Nr. 8.1/ 8.2
"Beiderseits Merziener Straße"


Änderungsbereich


  exemplar −


Grenze des Eingriffsteilgebietes Nr. 3TG 3


Anlage 1
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1. Planungserfordernis und Ziele der Planung 
1.1 Anlass der Planung 


Mit Schreiben vom 23.11.2015 stellte die Firma EURONICS LUX-Team GmbH einen 
Antrag zur Änderung des BEBAUUNGSPLANES 8.1/ 8.2 „BEIDERSEITS DER MERZIENER 


STRAßE“  DER STADT KÖTHEN (ANHALT) mit der Zielstellung, im Änderungsbereich die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Elektronikfachmark-
tes zu schaffen. Die Firma mit derzeitigem Sitz in der Weintraubenstraße 27 in Köthen 
(Anhalt) beabsichtigt eine Erweiterung des bestehenden Elektrofachmarktes mit Ser-
vice- und Werkstattbereichen und einer Verkaufsfläche von max. 800 m². Dazu soll der 
bestehende Elektrofachmarkt in der Weintraubenstraße in die Merziener Straße Nr. 20 
verlagert werden.  


Die derzeit rechtskräftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2, insbeson-
dere der Ausschlusses von Einzelhandel, stehen dem geplanten Vorhaben entgegen. Um 
dem geplanten Ansiedlungswunsch an dieser Stelle zu entsprechen, ist somit die Ände-
rung des rechtskräftigen Bebauungsplanes erforderlich.  


In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Überplanung einer Fläche für Versorgungs-
anlagen, die nicht mehr benötigt wird, vorgesehen sowie die Änderung einer Baulinie in 
eine Baugrenze, um eine größere Baufreiheit für den Fachmarkt zu gewährleisten.  


 


1.2 Ziele der Planung 


Mit der vorliegenden 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81/ 8.2 „Beiderseits  
Merziener Straße“ der Stadt Köthen (Anhalt) sollen die planungs- und baurechtlichen 
Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Einzelhandels in der Elektrobranche (Voll-
sortimenter) ermöglicht werden.  


Bei der Umsetzung der geänderten städtebaulichen Überlegungen der Stadt Köthen 
(Anhalt) soll entsprechend § 1 Abs. 5 BAUGB eine nachhaltige städtebauliche Entwick-
lung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung 
gewährleistet werden. 


Hierzu sollen die unterschiedliche Betroffenheit herausgearbeitet sowie die öffentlichen 
und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BAUGB gegeneinander und untereinander ab-
gewogen werden. Die in besonderer Weise abzuwägenden Belange sind: 


� die Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen im Änderungsgebiet und in 
der Nachbarschaft unter Einbeziehung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten 


� die Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen 
Struktur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, 


� der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen,  
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� die Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse 


� die Berücksichtigung der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung 
und der Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung 
zentraler Versorgungsbereiche 


� die Berücksichtigung der Belange der Baukultur sowie der Gestaltung des Orts-
bildes 


� die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landespflege 


� die Berücksichtigung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, die Verrin-
gerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen, 
der Wiedernutzbarmachung von Flächen 


� die Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes so-
wie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. 


 


 


2. Angaben zum Plangebiet  
2.1 Lage und Abgrenzung des Änderungsgebietes  


Der Änderungsbereich der vorliegenden 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 
„Beiderseits Merziener Straße“ der Stadt Köthen (Anhalt) liegt innerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Bebauungsplanes und hat eine Größe von ca. 0,36 ha. Er erstreckt sich 
auf die Flurstücke 43/6, 44/2 und 45/3 (alle teilweise) Flur 5 der Gemarkung Köthen 
und wird wie folgt begrenzt: 


- im Norden von Teilflächen der o.g. Flurstücke (im Anschluss Flurstück 48/6) 
- im Osten vom Flurstück 45/2 (Zufahrt Kaufland), 
- im Süden von den Flurstücken 43/5, 44/1, 45/1 (Fußweg entlang der Merziener 


Straße) und 
- im Westen vom Flurstück 43/4. 


 


2.2 Bestehende Rechtsverhältnisse 


Für den Änderungsbereich besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan 


� Bebauungsplan Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“ der Stadt Köthen 
(Anhalt), rechtskräftig seit dem 28.06.2002. 


Dieser Bebauungsplan wurde wiederholt geändert bzw. es wurden verschiedene Ände-
rungsverfahren eingeleitet.  
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Es handelt sich um die 


� 1. Änderung, rechtskräftig seit dem 19.03.2004 - (ALDI) 
� 2. Änderung, rechtskräftig seit dem 28.04.2006 - (Autoland) 
� 3. Änderung, Aufstellungsbeschluss vom 02.06.2005 - aufgehoben mit Bekannt-


machung vom 28.03.2013 
� 4. Änderung, Verfahren wurde nicht eingeleitet 
� 5. Änderung, Aufstellungsbeschluss vom 14.03.2013 – Verfahren soll nicht fort-


geführt werden 
� 6. Änderung mit Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches - östlich Porster 


Weg und nördlich Merziener Straße, rechtskräftig seit 26.09.2014. 


Die rechtskräftigen Änderungen (1., 2. und 6. Änderung) berühren nicht den Geltungs-
bereich der vorliegenden Planung, so dass für die vorliegende Planung weiterhin die 
Festsetzungen des Ursprungs- Bebauungsplanes maßgebend sind. 


Mit Rechtskraft der vorliegenden 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 treten 
die entgegenstehenden Festsetzungen des Ursprungs- Bebauungsplanes im Änderungs-
bereich außer Kraft. Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 blei-
ben bestehen und werden durch die 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 nicht 
berührt.  


Eine entsprechende Festsetzung ist in der Planzeichnung enthalten. 


Als planungsrechtliche Grundlage sind bei der Aufstellung insbesondere zu beachten: 


� RAUMORDNUNGSGESETZ (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 


� BAUGESETZBUCH i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Sept. 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 


� BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BAUNVO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. 
Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)  


� PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 (PLAN-ZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07. 2011 (BGBl. I S. 
1509). 


Daneben wirken sich zahlreiche Fachgesetze, wie etwa das BUNDESIMMISSIONS-


SCHUTZGESETZ, das DENKMALSCHUTZGESETZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT oder das 
NACHBARSCHAFTSGESETZ SACHSEN-ANHALT , direkt auf die Planung aus und sind zu 
beachten. 


 







Stadt Köthen (Anhalt)   
Begründung zur 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“  
Entwurf - Auslegungsexemplar -   7 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 05.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BAUGB aufgestellt. 
Die Anwendung dieses Verfahrens ist möglich, wenn durch die Änderung oder Ergän-
zung eines Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und 


- Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum GESETZ ÜBER DIE UMWELTVER-


TRÄGLICHKEITSPRÜFUNG oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet 
oder begründet wird und 


- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe 
b BAUGB genannten Schutzgüter bestehen. 


Diese Bedingungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. 


Im vereinfachten Verfahren kann u.a. von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs. 1 BAUGB und § 4 Abs. 1 BAUGB abgesehen werden und eine Um-
weltprüfung bzw. ein Umweltbericht ist nicht erforderlich. 


Gemäß § 1 Abs. 8 BAUGB gelten die Vorschriften des BAUGB über die Aufstellung von 
Bauleitplänen auch für ihre Änderung und Ergänzung. 


 


 


3. Übergeordnete und sonstige Planungen 
3.1 Landesplanung 


Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2010 DES LANDES SACHSEN-ANHALT (LEP LSA) 
gemäß der durch die Landesregierung beschlossenen Verordnung vom 16.02.2011 (gül-
tig ab 12.03.2011) enthält die landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung, die der Entwicklung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung 
des Landes Sachsen-Anhalt zugrunde zu legen sind. 


- Mittelzentrum entlang der überregionalen Entwicklungsachse von europäischer 
Bedeutung zwischen Magdeburg und Halle sowie entlang der überregionalen 
Entwicklungsachse von Bundes- und Landesbedeutung zwischen Bernburg und 
Dessau-Roßlau  


- Vorrangstandort für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen 


- überregional bedeutsame Hauptverkehrsstraßen (B 183, B 185, L 145 und B6n - 
Planung) und die Bahnstrecken Magdeburg – Halle und Dessau-Roßlau – Bern-
burg als überregionale Schienenverbindung 


Für das Plangebiet und die unmittelbar angrenzenden Flächen trifft der LEP LSA keine 
flächenkonkreten Aussagen. 


Aufgrund der Inhalte der Änderung, die die Grundzüge der Planung nicht berühren, 
sowie der Größe des Änderungsgebietes wird davon ausgegangen, dass die vorliegende 
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Planänderung nicht raumbedeutsam im Sinne von raumbeanspruchend oder raumbeein-
flussend ist. 


 


3.2 Regionalplanung 


Der REGIONALE ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT -
BITTERFELD -WITTENBERG  (REP A-B-W) wurde durch die Regionalversammlung am 
07.10.2005 beschlossen, am 09.11.2005 durch die oberste Landesplanungsbehörde ge-
nehmigt und ist seit dem 24.12.2006 in Kraft. Der REP A-B-W trifft bezüglich der vor-
liegenden Planung folgende Aussagen:  


Allgemein wird die Stadt Köthen (Anhalt) als Wissenschaftszentrum/ Bestand und als 
Standort für Kultur und Denkmalpflege/ Bestand ausgewiesen.  


Gemäß kartografischer Darstellung wird das Plangebiet selbst als Schwerpunktstandort 
für Industrie und Gewerbe/ Bestand und die südlich angrenzende ‚Merziener Straße‘ als 
Straße mit regionaler Bedeutung/ Bestand dargestellt. 


Der REP A-B-W befindet sich auf Grundlage der Beschlussfassung durch die Regional-
versammlung am 20.09.2013 derzeit in der Neuaufstellung. Es existiert ein 1. Entwurf 
mit Stand vom 27.05.2016. Der Entwurf trägt den Titel "REP A-B-W mit den Planin-
halten "RAUMSTRUKTUR , STANDORTPOTENTIALE , TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 


UND FREIRAUMSTRUKTUR , 1. ENTWURF" . In diesem Entwurf wird die ‚Merziener Stra-
ße‘ keine raumordnerisch bedeutsame Funktion mehr zugewiesen. Der südlich angren-
zende Schwerpunktstandort für Industrie und Gewerbe/ Bestand wird nun als landesbe-
deutsamer Industrie- und Gewerbestandort  - Bestand ausgewiesen.  


Im SACHLICHEN TEILPLAN „D ASEINSVORSORGE - AUSWEISUNG DER GRUNDZENTREN 


IN DER PLANUNGSREGION ANHALT -BITTERFELD -WITTENBERG “ , beschlossen durch 
die Regionalversammlung am 27.03.2014, genehmigt durch die oberste Landespla-
nungsbehörde am 23.06.2014, wird der Stadt Köthen (Anhalt) die zentralörtliche Funk-
tion eines Mittelzentrums zugewiesen. Mittelzentrum ist laut Kap. 3.1.3.1 der im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteil als zentrales Siedlungsgebiet der Städte einschließlich 
seiner Erweiterungen im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Das 
Plangebiet befindet sich innerhalb der im Ziel 1 i.V.m. Beikarte A.2 im Anhang A des 
Sachlichen Teilplans „Daseinsvorsorge - Ausweisung der Grundzentren in der Pla-
nungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“ festgelegten räumlichen Abgrenzung des 
Mittelzentrums Köthen (Anhalt). 


Das geplante Vorhaben entspricht grundsätzlich den Vorgaben des REP A-B-W. 
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3.3 Flächennutzungsplanung 


Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan stellt für das gesamte Gemein-
degebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der 
Nutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar.  


Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) ist das Plangebiet 
der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“ als 
gemischte Baufläche dargestellt.  


Die 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“ wird 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) 
entwickelt. 


 


3.4 Landschaftsplanung 


Im LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT), ENTWURF (1997), Karte 9 ‚Ent-
wicklungsplan’ ist sowohl das Planungsgebiet selbst als auch die unmittelbar westlich 
und nördlich angrenzenden Flächen als gemischte Bauflächen dargestellt. Östlich und 
südlich sind eine Sonderbaufläche bzw. eine gewerbliche Baufläche ausgewiesen.  


Nachfolgende Nutzungsregelungen (N) und Sicherungsvorkehrungen (S) werden für die 
angrenzenden Flächen vorgeschlagen: 


N 46 „Östlich Feuerwehrübungsplatz“ 
Beräumung einer derzeit gewerblich genutzten Fläche. Entsiegelung, Bodenlockerung 
und Rekultivierung. Nachnutzung als öffentliche Grünfläche in Abhängigkeit von einer 
gegebenenfalls erforderlichen Altlastensanierung. Alternativ ist eine Aufforstung der 
Fläche vorzusehen. 


S 7 „Feuerwehrübungsplatz“ 
Sperrung der Wasserfassungen in den angrenzenden Kleingartenanlagen. Regelmäßige 
Überwachung des Grundwassers im Abstrom und des Wassers in den angrenzenden 
Drainagegräben. 


S 8 „Deponie Ziegelei“ 
Erarbeitung und Umsetzung eines Sicherungskonzeptes für die Deponie. Überwachung 
des Grundwasserabstroms im Zusammenhang mit S 7. 


Als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (SPE) wird genannt: 


SPE 20 „Ziegeleiteich Klepzig“: 
Schutz und Entwicklung des Gewässers und einer Strauchhecke überwiegend einheimi-
scher Arten. Erhalt des Röhrichtstreifens am Nord- und Ostufer des Teiches. Bepflan-
zung der Brachfläche östlich des Ziegelteiches mit Bäumen und Sträuchern einheimi-
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scher, standortgerechter Arten (Artenliste 5). Nach Anwuchs- und Entwicklungspflege 
ist das Gehölz der Sukzession zu überlassen. Pflanzung von Großbäumen (Artenliste 5) 
am südlichen und westlichen Ufer des Teiches als Sichtverschattung zwischen dem 
Einkaufszentrum und der freien Landschaft. Erhalt und Pflege der Bäume. Erhalt und 
Pflege der Strauchhecke nördlich des Teiches, ggf. Nachpflanzung von Sträuchern. 


Aus diesen Darstellungen des Entwicklungsplanes lassen sich im Rahmen der vorlie-
genden  Bebauungsplanänderung keine konkreten Maßnahmen ableiten.  


Gemäß dem allgemeinen Leitbild des LANDSCHAFTSPLANES DER STADT KÖTHEN (AN-


HALT), ENTWURF (1997) sind für die einzelnen Schutzgüter des Naturhaushaltes nach-
folgende Erfordernisse zur Erhaltung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit von 
Natur und Landschaft im Gebiet der Stadt Köthen vorgesehen: 


• Prüfung der Entsiegelung und Rekultivierung von Böden auf ungenutzten Flä-
chen 


• Sanierung von Altlasten im Boden 


• Regenwasserversickerung vor Ort 


• Minimierung der Neuversiegelung 


• Erhalt, Sicherung und Erweiterung innerstädtischer Grünflächen 


• Sicherung und Aufbau eines Biotopverbundsystems. 


Diese allgemeinen Empfehlungen wurden im Rahmen der Aufstellung des Ursprungs- 
Bebauungsplanes beachtet und umgesetzt. Da mit der vorliegenden 7. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 8./ 8.2 im Vergleich zum Ursprungs- Bebauungsplan keine neuen 
bzw. zusätzlichen Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet werden, sind ebenfalls 
keine Flächen oder Maßnahmen für den Ausgleich erforderlich und werden somit nicht 
festgesetzt. 


 


3.5 Bebauungsplanung 


Für das Plangebiet der vorliegenden Änderung existiert ein rechtskräftiger Bebauungs-
plan (Bebauungsplan Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“ der Stadt Köthen (An-
halt).  
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In der folgenden Übersicht sind die bisherigen Festsetzungen den geplanten Festsetzun-
gen des Änderungsgebietes gegenübergestellt. 


 
Änderungsgebiet 


 


bisherige Festsetzungen im B-Plan Nr. 8.1/ 8.2 
„Beiderseits Merziener Straße“ der Stadt 
Köthen (Anhalt) 


Festsetzungen der 7. Änderung des B-Planes  
Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“ der 
Stadt Köthen (Anhalt) - 


Flurstücke 43/6, 44/2 
und 45/3 (alle teil-
weise) Flur 5 Gemar-
kung Köthen  


 


 


 


 


Gesamtfläche:  
ca. 3.600 m² 


 


MI mit Nutzungseinschränkungen 


(Ausschluss. Einzelhandel u. Vergnügungsstät-
ten) 


(ca. 3.450 m²) 


GRZ = 0,6 


GFZ = 1,2 


Zahl der Vollgeschosse  = II 


Versorgungsfläche Abfall 


(ca.150 m²) 


Baugrenzen und Baulinie 


 


MI mit Nutzungseinschränkungen 


(Einzelhandel zulässig mit Ausnahme innenstadtre-
levantem Sortiment gemäß modifizierter „Köthener 
Liste“ u. Ausschluss Vergnügungsstätten) 


GRZ = 0,6 


GFZ =  1,2 


Zahl der Vollgeschosse  = II 


MI 


 


Baugrenzen (ausschließlich) 


 


Des Weiteren liegt das Änderungsgebiet innerhalb der Grenze des Eingriffsteilgebietes 
TG 3. 


 


 


Kartengrundlage: 
Liegenschaftskarte des Katasteramtes  
Köthen 
Gemeinde: Köthen (Anhalt), Stadt 
Gemarkung: Köthen 
Flur: 5, 27, 28 (teilweise) 
Maßstab: 1 : 1 000 
Stand der Planunterlage (Monat, Jahr) 
 Oktober 2001 
Erlaubnis zur Vervielfältigung und Ver- 
breitung durch das Katasteramt: 
 Köthen 
am: 28.02.2002 
Aktenzeichen: A1-517-02 







Stadt Köthen (Anhalt)   
Begründung zur 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“  
Entwurf - Auslegungsexemplar -   12 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 05.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


Westlich des Änderungsgebiets ist eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung ‚Parkanlage‘ und einer Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
‚Fuß-/ Radweg‘ festgesetzt. Textlich ist für diesen Bereich festgesetzt, dass die vorhan-
denen Bäume und die Wegeverbindung zwischen ‚Merziener Straße‘ und den Kleingär-
ten im Nordwesten zu erhalten sind. 


Nördlich des Plangebiets ist eine Fläche für Bindungen und für die Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die vorhanden Bäume und 
Sträucher sind zu erhalten und bei Abgang entsprechend nachzupflanzen. 


Im Osten grenzt eine Straßenverkehrsfläche an den Änderungsbereich, dahinter er-
streckt sich der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 11 „Ein-
kaufszentrum Merziener Straße“. 


Südlich tangiert das Änderungsgebiet die festgesetzte Straßenverkehrsfläche (‚Merzien-
er Straße‘) und dahinter ist ein Gewerbegebiet (GE 2) festgesetzt. 


Das Planungserfordernis der Planaufstellung resultierte seinerzeit aus dem planerischen 
Leitsatz eine geordnete städtebauliche Entwicklung in einem Gebiet sicherzustellen, das 
durch eine komplizierte Nutzungsstruktur mit Wohnen, Gewerbe und großflächigem 
Einzelhandel geprägt ist. Weitere Ziele sind die Ausweisung ergänzender/ abgerundeter 
Gewerbe- und Wohnbauflächen sowie eine bessere Anbindung des südlich angrenzen-
den Gewerbegebietes an die ‚Merziener Straße‘ durch die Festsetzung einer neuen Ver-
kehrsverbindung. 


In der Begründung zum Bebauungsplan werden unter Kap. 5 „Inhalte der Planung“ für 
das Teilgebiet MI 2 folgende Ausführungen gemacht. 


MI 2  Die Festsetzung des Teilgebietes als Mischgebiet erfolgte mit dem Ziel, 
das vorhandene Flächenpotential zwischen sondergebiets- und mischge-
bietstypischer Nutzung im Osten und Westen und gewerbegebietstypischer 
Nutzung südlich der Merziener Straße mit einer diesbezüglich verträgli-
chen Art der Nutzung auszufüllen und somit eine „Lücke“ im städtebauli-
chen Gefüge zu schließen.  


Grund- und Geschoßflächenzahl (GRZ 0,6, GFZ 1,2) entsprechen dem 
Höchstmaß nach § 17 BauNVO und erlauben eine wirtschaftliche Nutzung 
der Fläche. 


Die festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse (Z = II) orientiert sich an der 
vorhandenen Bebauung der Umgebung. 


Die festgesetzten Nutzungsbeschränkungen (Vergnügungsstätten und Ein-
zelhandel werden ausgeschlossen) sollen die Erhaltung der Eigenart des 
Gebietes gewährleisten und erzielen im städtebaulichen Zusammenhang 
eine konsequente Nutzungsgliederung zwischen einzelnen Teilgebieten 
und bewusst eine Ordnung im Gesamtstadtgebiet. 
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3.6 Sonstige Planungen 


Einzelhandels- und Zentrenkonzept 


Aufgrund der gehobenen zentralörtlichen Wertigkeit hat die Stadt Köthen (Anhalt) für 
die eigene Bevölkerung und das Umland wichtige Versorgungsfunktionen zu erfüllen. 
Vor diesem Hintergrund wurde ein EINZELHANDEL- UND ZENTRENKONZEPT FÜR DIE 


KREISSTADT KÖTHEN (ANHALT) (2006) erstellt, das sowohl als strategische Entschei-
dungsgrundlage für investive Maßnahmen zur Stärkung des Versorgungsstandortes als 
auch für die Bewertung von Ansiedlungsbegehren im Einzelhandel dienen soll. 


Für das Stadtgebiet wird ein dreistufiges Zentrenkonzept abgeleitet: 


� A-Zentrum „Altstadt“ 
� B-Zentrum „ An der Rüsternbreite“ 
� C-Zentrum „Gewerbegebiet West“ und „Merziener Straße“. 


Das Änderungsgebiet grenzt unmittelbar im Osten an das C-Zentrum „Merziener Stra-
ße“ an.  


Es wird eine zentrenrelevante Sortimentsliste  - „Köthener Liste“ vorgeschlagen, welche 
im Stadtgebiet zukünftig ausschließlich im A- und B- Zentrum angesiedelt werden soll-
te.  


 


Köthener Liste einfügen 
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Die Warengruppen 


� Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Kleinelektronikgeräte, Geräte der Tele-
kommunikation, Elektrogroßgeräte 


� Musikalien, Ton- und Bildträger 
� Computer, Büroorganisationsmittel, Büro- und Kommunikationstechnik (überwie-


gend auf Privathaushalte ausgerichtet) 
� Fotogeräte, Videokameras, Fotowaren 


entsprechen dem Sortiment, das im geplanten Elektronikfachmarkt vertrieben werden 
soll.  


Im Brachen- und Standortkonzept für Köthen (Anhalt) (Tabelle 15: „Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung der Branchen- und Betriebstypenstruktur in Köthen (Anhalt)) wird 
für die Gruppe „Elektrowaren“ eine unterdurchschnittliche Flächenausstattung, Fehlen 
eines führenden Filialisten im Bereich der Fußgängerzone und daher ein Ergänzungsbe-
darf analysiert. Als Empfehlung wird hieraus abgeleitet, dass ein mittelflächiger Fach-
markt in der Innenstadt anzusiedeln ist. 


Die im Rahmen der Erstellung des Konzeptes durchgeführte Erhebung des Einzelhan-
dels erfolgte im Juli/ August 2006. In der Zwischenzeit hat es vielfältige Veränderungen 
im Besatz des Einzelhandels in der Köthener Innenstadt gegeben. Bzgl. der o.g. Waren-
gruppe „Elektrowaren“, die hauptsächlich dem geplanten Elektrofachmarkt zugeordnet 
werden kann, sind derzeit in der Köthener Innenstadt lediglich zwei kleine Ladenge-
schäfte ansässig. Es handelt sich hierbei um ein Geschäft für Rundfunk/ TV und Unter-
haltungselektronik am ‚Marktplatz‘ und ein Geschäft für Haushaltsgeräte in der ‚Klei-
nen Wallstraße‘. 


 


 


4. Städtebauliche Bestandsaufnahme 
4.1 Eigentumsverhältnisse 


Die Flurstücke im Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 
„Beiderseits Merziener Straße“ sind in Privateigentum und für das geplante Vorhaben 
verfügbar. Die erworbene Grundstücksgröße geht über den Änderungsbereich hinaus. 
Für diese Grundstücksteilfläche ist eine Änderung der rechtskräftigen Festsetzungen 
nicht erforderlich. 


 


4.2 Nutzungen im Plangebiet und in der Umgebung 


Das Plangebiet ist unbebaut und überwiegend unversiegelt. Die Fläche ist als Rasen 
bzw. Wiese ausgebildet, im rückwärtigen nordöstlichen Bereich befinden sich eine Bir-
ke und ein Obstbaum (Pyrus). Mittig des Gebietes liegen Fundamentreste im Boden.  
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  Blick auf das Änderungsgebiet  
  von der Lohmannstraße aus 
  im Vordergrund ist die Zufahrt  
  und rückwärtig das Wohngebäude  
  zu erkennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Im Norden erstreckt sich eine frei gewachsene Gehölzhecke mit einzelnen Bäumen. 
Entlang der Hecke ist ein Trampelpfad ausgebildet. Hinter der Hecke erstreckt sich das 
Gelände eines Motorsportclubs. Hier befinden sich Garagen und Werkstattgebäude so-
wie eine gepflasterte Fläche mit einer aus Altreifen abgesteckten Fahrstrecke. 


Östlich an den Änderungsbereich schließt unmittelbar die Zufahrtstraße zum Einkaufs-
zentrum ‚Merziener Straßte‘ an. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich 
die Kunden-Parkplätze des Centers.  


Im Süden tangiert die ‚Merziener Straße‘ das Änderungsgebiet. Im Anschluss daran 
befinden sich ein ALDI-Markt, Wohnhäuser sowie gewerbliche Nutzungen. 


Im Westen verläuft ein Fuß-/ Radweg mit begleitender Strauchhecke, dahinter befindet 
sich ein Anhängervertrieb/ -verleih und Wohnbebauung. 
 
 
 
 
 


 


 
Der Geltungsbereich der 7. 
Änderung des BPlanes Nr. 8.1/ 
8.2.bereich von der ‚Merziener 
Straße‘ aus fotografiert.  
 
Im Hintergrund ist das Ein-
kaufszentrum mit den davor 
ausgewiesenen Kunden-
Parkplätzen zu erkennen. 
 
 
Datum: März 2017 


 


 
In der Mitte des Plangebietes 
befinden sich noch Fundament-
reche im Erdreich. 
 
Ansonsten ist das Plangebiet 
unbebaut und nicht versiegelt. 
 
 
 
 
Datum: März 2017 
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Links im Bild ist die frei wach-
sende Baum-/ Strauchhecke zu 
erkennen.  
 
Entlang der Hecke verläuft ein 
Trampelpfad, der vom Ein-
kaufszentrum zum Rad-/ Fuß-
weg führt. 
 
 
Datum: März 2017 


 


 


 


 
Das Foto zeigt das Motorsport-
gelände aus westlicher Rich-
tung fotografiert.   
 
Die rechts im Bild zu sehenden 
Garagen und Werkstätten lie-
gen unmittelbar hinter der 
Baum-/ Strauchhecke. 
 
 
 
Datum: März 2017 


 
Auf diesem Foto ist die im Os-
ten an das Plangebiet angren-
zende Zufahrtsstraße zu sehen.  
 
Rechts davon befinden sich die 
Kundenparkplätze des Ein-
kaufszentrums. 
 


 
 
Datum: März 2017 
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4.3  Immissionssituation 


Vom Plangebiet gehen nach Realisierung des Bauvorhabens aufgrund des Kunden- und 
Anlieferverkehrs Immissionen aus. Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnut-
zungen befinden sich westlich an den Änderungsbereich angrenzend und auf der gegen-
überliegenden Straßenseite. Diese Wohnbebauungen sind im Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 
8.2 als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festgesetzt und haben demzufolge einen die-
sem Gebietstypus zugeordneten Schutzstatus. 


Die sich durch die vorliegende Planänderung voraussichtlich einstellende zusätzliche 
Verkehrsbelastung wird im Verhältnis zu den bereits gegebenen Verkehrsbelastungen 
als gering eingeschätzt. Insgesamt entspricht die geplante Nutzung einer für ein Misch-
gebiet typischen Lärmsituation. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ist die durch die 
Planänderung verursachte zusätzliche Belastung zu vernachlässigen.  


Von den angrenzenden Nutzungen gehen ebenfalls Emissionen auf das Änderungsge-
biet ein. Dies sind hauptsächlich Immissionen aufgrund des Straßenverkehrs, aber auch 
Verkehrslärm des angrenzenden Motorsportsclubs. Die geplante Nutzung ist gegenüber 
diesen Immissionen nicht empfindlich, sie wird im Gebäudeinnern ausgeübt und ist so-
mit weitestgehend vor diesen Immissionen geschützt.  


 


4.4  Verkehrliche Erschließung 


Das Plangebiet wird über die ‚Merziener Straße‘ erschlossen. Aufgrund der Linksabbie-
gespur in der ‚Merziener Straße‘ ist ein Einbiegen auf das Grundstück des Änderungs-
gebietes nur als Rechtsabbieger möglich. Gleiches gilt für das Herausfahren vom 
Grundstück. Auch hier kann sich ausschließlich in rechter Fahrtrichtung eingeordnet 
werden.  


Aufgrund dieser Einschränkung ist eine zusätzliche Erschließung über die vorhandene 
Zufahrtsstraße zum Kaufland-Parkplatz (Flurstück 45/2) sinnvoll. Das Flurstück befin-


 


Auf dem Foto ist der westlich 
des Plangebietes verlaufende 
Fuß-/ Radweg zu sehen. Weg-
begleitend verläuft eine Hecke. 


Im Hintergrund verläuft die 
‚Merziener Straße‘ und auf der 
anderen Straßenseite ist ein 
ALDI-Markt. 
Datum: März 2017 
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det sich in Privateigentum und ist nicht gewidmet. Eine Anbindung erfordert die Zu-
stimmung der Eigentümerin. Die Zufahrt ist im Bebauungsplan als Straßenverkehrsflä-
che festgesetzt. 


 


4.5  Ver- und Entsorgung 


Im Plangebiet liegen Wasser- und Abwasserkanäle der Stadt Köthen (Anhalt) an. Die 
Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. 


Eine Versorgung mit Gas kann über das Versorgungsnetz der Köthen Energie Netz 
GmbH erfolgen.  


Sowohl ein Strom- als auch ein Anschluss mit Telekommunikationslinien sind im Plan-
gebiet möglich. 


 


4.6  Denkmalschutz 


Im Plangebiet sind keine Baudenkmale vorhanden und archäologische Fundstellen be-
kannt. 


 


4.7  Altlasten 


Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 wurde durch die Ingeni-
eurgesellschaft für Bauwesen und Umwelttechnik mbH Köthen eine HISTORISCHE ER-


KUNDUNG (2000) aller Altstandorte im Plangebiet vorgenommen.  


Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung sind keine Altlastenverdachtsflächen 
bekannt. Nordwestlich des Plangebietes befindet sich die Altlastenfläche „Deponie Feu-
erwehrübungsplatz“. Es handelt sich um ein Restloch durch Tonabbau für die ehemalige 
Ziegelei, welches verfüllt und überdeckt wurde.  


Bei organoleptischen Auffälligkeiten des Erdbodens ist das Umweltamt, untere Boden-
schutzbehörde, zu informieren (§§ 2,3 des Bodenschutz-Ausführungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (BodSchAG) vom 02.April 2002). Bei anfallendem Erdaushub hat 
der Wiedereinbau und die Entsorgung von Erdaushub entsprechend der „Anforderungen 
an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen“, Mitteilung der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 i.d. Fassung vom 05.11.2004 i.V. mit 
Teil I i.d.F. vom 06.11.2003, zu erfolgen. 
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5. Städtebauliche Zielkonzeption 
Die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes erfolgt vor dem Hintergrund, das Bau-
vorhaben der Firma EURONICS LUX-Team GmbH auf dem Gelände der Merziener 
Straße Nr. 20 bauplanungsrechtlich zu ermöglichen. Geplant ist ein Elektrofachmarkt 
mit Service- und Werkstattbereichen und einer Verkaufsfläche von max. 800 m². Wei-
terhin ist vorgesehen, Präsentationsräume und sog. ‚Showrooms‘ vorzuhalten, in denen 
z.B. hochwertige Musik- und TV-Anlagen vorgeführt werden können. Ebenfalls ist eine 
Ausstellung von Küchengeräten vorgesehen, die auch für Kochveranstaltungen angebo-
ten werden sollen. Des Weiteren sind Räumlichkeiten für Schulungen u. ä. geplant. 


Zur Umsetzung dieses Konzepts soll der bestehende Elektrofachmarkt von der Wein-
traubenstraße in die Merziener Straße Nr. 20 ausgelagert werden.  


Das geplante Vorhaben ist üblicher Weise in einem Mischgebiet nach § 6 BAUNVO 
generell zulässig, im vorliegenden Fall jedoch aufgrund eines Ausschlusses von Einzel-
handel nicht zulässig. Zur Begründung für diese Nutzungseinschränkung wird im Text-
teil zum Bebauungsplan ausgeführt, dass die Erhaltung der Eigenart des Gebietes ge-
währleistet werden und im städtebaulichen Zusammenhang eine konsequente Nut-
zungsgliederung zwischen einzelnen Teilgebieten und bewusst eine Ordnung im Ge-
samtstadtgebiet erzielt werden soll. 


Von dieser Zielstellung wurde bereits im Rahmen der realisierten 1. und 2. Änderung 
des Bebauungsplanes abgewichen. Mit der Ansiedlung von ALDI und Autoland wurde 
die im Ursprungs- Bebauungsplan avisierte Zielstellung der Erhaltung der Eigenart des 
Gebietes aufgegeben. Eine konsequente Nutzungsgliederung wurde nicht umgesetzt, die 
ursprüngliche Zielstellung ist daher obsolet.  


In der Regel lässt sich ein Ausschluss von Einzelhandel damit begründen, dass negative 
Auswirkungen auf die Handelsstruktur des sanierten Innenstadtgebietes vermieden wer-
den sollen. Für die Unterschutzstellung der innerstädtischen Strukturen ist jedoch nicht 
ein genereller Ausschluss von Einzelhandel erforderlich, sondern lediglich der Aus-
schluss des sog. innenstadtrelevanten Sortiments.  


Die in dem EINZELHANDEL- UND ZENTRENKONZEPT FÜR DIE KREISSTADT KÖTHEN (AN-


HALT) (2006) zusammengetragene „Köthener Liste“ entspricht nicht dem aktuellen 
Stand der einzelnen Branchen des Einzelhandels in der Köthener Innenstadt. Derzeit 
sind im Innenstadtgebiet nur zwei Geschäfte angesiedelt, die das Sortiment des geplan-
ten Elektrofachmarktes vertreiben.  


Um negative Auswirkungen auf die Handelsstruktur zu vermeiden werden inhaltlich 
zwei Einschränkungen vorgenommen: 


1. Der Ausschluss des Einzelhandels bleibt im Wesentlichen auf das innenstadtre-
levante Sortiment bestehen. Die „Köthener Liste“ wird modifiziert und es wer-
den lediglich die Warengruppen gestrichen, die im konkreten Fall am Standort 
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vertrieben werden sollen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich auch bei einer 
ggf. späteren Nutzungsänderung des Elektrofachmarktes keine Auswirkungen 
auf andere Branchen des innenstadtrelevanten Sortiments ergeben können.  


Die Auswirkungen für die vorhandene Handelsstruktur werden durch die Modi-
fizierung der „Köthener Liste“ minimiert. Wenn überhaupt ist ein sehr geringer 
Kreis von Einzelhändlern in der Innenstadt betroffen. Zu bedenken ist in diesem 
Zusammenhang, dass es sich nicht um die Neuansiedlung einer großen Einzel-
handelskette handelt, sondern um eine Geschäftsverlagerung und Erweiterung 
eines bereits bestehenden Einzelhandelsgeschäftes. Die derzeitig bereits gegebe-
nen Standortnachteile in der ‚Weintraubenstraße‘ (schlechte Erreichbarkeit für 
Kunden, eingeschränkte Anlieferung von Neuware und für Reparaturgeräte, kei-
ne ausreichende Verkaufsfläche, kein ausreichendes Platzangebot für Werkstät-
ten, Präsentationen, Schulungen u. ä.) könnten durch eine Neuansiedlung in der 
Innenstadt (Fußgängerzone) nicht kompensiert werden – im Gegenteil sie wür-
den noch verstärkt.  


2. Die Größenordnung des Elektrofachmarktes bewegt sich in einem für ein 
Mischgebiet zulässigen Wert für Einzelhandelseinrichtungen (Verkaufsfläche 
von 800 m²). 


In der Innenstadt von Köthen (Anhalt) ist kein geeignetes Objekt verfügbar, das die er-
forderlichen Standortfaktoren erfüllt. Der Standort in der ‚Merziener Straße‘ erfüllt die-
se jedoch in besonderem Maße. Er bietet ausreichend Platz für eine ansprechende Prä-
sentation der Waren, für die Erweiterung des Service- und Werkstattbereichs sowie der 
sonstigen geplanten Räumlichkeiten und ist mit dem Pkw sehr gut erreichbar. Insbeson-
dere für die Reparatur von Elektrogeräten kann in unmittelbarer Nähe zum Werkstattbe-
reich eine kundenfreundliche Anlieferzone geschaffen werden.  


Das Grundstück in der ‚Merziener Straße‘ steht seit Jahren zum Verkauf und konnte mit 
den derzeit geltenden Nutzungseinschränkungen nicht vermarktet werden. Mit der vor-
liegenden Änderung des Bebauungsplanes werden diese Hemmnisse beseitigt und die 
Fläche einer geordneten Entwicklung zugeführt.  


Das Gebiet ist bereits erschlossen und bietet ausreichend Platz für das geplante Vorha-
ben. Aufgrund der besseren Auslastung der vorhandenen Infrastruktur erfolgt insgesamt 
ein schonender Umgang mit Grund und Boden und die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung bleibt gewahrt. 


Ebenfalls sind mit der geplanten Ansiedlung keine sonstigen negativen Auswirkungen 
verbunden. Der Fachmarkt verursacht keine Emissionen, die über den Störungsgrad 
eines in einem Mischgebiet zulässigen Gewerbebetriebes hinausgehen. Ebenso fügt sich 
die geplante Nutzung in die vorhandene Nutzungsstruktur der Umgebung ein und wertet 
bei entsprechender Gestaltung das Stadtbild an diesem exponierten Standort auf.  
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6. Festsetzungen im Änderungsgebiet 
6.1 Art der baulichen Nutzung 


Das Plangebiet wird auf Grund des unter Kap. 1.1 dargelegten Planerfordernisses und 
der im Kap. 2.2 dargelegten Ziele der Planung weiterhin als Mischgebiet gemäß § 6 
BAUNVO festgesetzt. 


Aus den im Kap. ‚Städtebauliches Konzept‘ dargelegten Gründen erfolgt für den Ände-
rungsbereich eine separate textliche Festsetzung zur Zulässigkeit von speziellen Einzel-
handelsbetrieben und zur maximalen Größe der Verkaufsfläche. 


Festsetzung: 


Mischgebiet MI 2 (§ 6 BAUNVO) 


(1) Auf der Grundlage von § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO wird festgesetzt, dass im  
Mischgebiet Mi 2 nicht alle Einzelhandelsbetriebe zulässig sind. Es gilt folgende 
Regelung: 


      - Einzelhandel ohne innenstadtrelevantes Sortiment entsprechend der „Köthener  
  Liste“ gemäß geltendem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Kreisstadt   
  Köthen (Anhalt) sind allgemein zulässig. 


       - Von den Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevantem Sortiment entspre- 
  chend der „Köthener Liste“ sind Einzelhandelsbetriebe mit folgenden Hauptsorti- 
  menten zulässig: 


  � Unterhaltungs-, Haus- und Heimelektronik  


  � Computer, Büro- und Kommunikationstechnik 


     wenn sie mit Präsentation, Service-, Reparatur- und Dienstleistungen verbunden 
     sind.  


     Als ergänzende Nebensortimente sind Musikalien und Fotowaren Ton- und  
     Bildträger 
 


(2) Die Festsetzung zum Ausschluss von Vergnügungsstätten bleibt erhalten. 
(Textliche Festsetzung Nr. 1.1.1 des Ursprungs- Bebauungsplanes). 


Die übrigen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung des Ursprungs- Bebauungs-
planes, einschließlich des Ausschlusses von Vergnügungsstätten, bleiben bestehen. 
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6.2 Maß der baulichen Nutzung 


Die im Ursprungs- Bebauungsplan betroffen Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung bleiben unverändert. Es gelten weiterhin  


- eine maximale Grundflächenzahl von 0,6 
- eine maximale Zahl der Vollgeschosse von II 
- eine maximale Geschossflächenzahl von 1,2. 


 


6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 


Für das Änderungsgebiet wird im Ursprungs- Bebauungsplan keine Bauweise festge-
setzt. Vom Grundsatz her gilt hier die offene Bauweise. Dies bedeutet, dass sich die 
Grenzabstände aus der BAUORDNUNG DES LANDES SACHSEN-ANHALT (BAUO LSA) er-
geben. Diese planerische Vorgabe wird weiterhin beibehalten. 


In einem Teilabschnitt entlang der ‚Merziener Straße‘ wird im Ursprungs- Bebauungs-
plan eine Baulinie, ansonsten werden Baugrenzen festgesetzt. Die Festsetzung der Bau-
linie, auf der zwingend das Gebäude errichtet werden muss, wird im Ursprungs- Bebau-
ungsplan nicht näher begründet und kann an dieser Stelle aus städtebaulicher Sicht nicht 
nachvollzogen werden. Ein einheitlicher Abstand der historischen Bebauung zur ‚Mer-
ziener Straße‘ ist nicht gegeben. Ebenfalls wurde für das angrenzende Einkaufscenter 
keine entsprechende straßenbegleitende Bebauung realisiert. Damit ist im gesamten 
Umfeld des Plangebiets keine einheitliche Bauflucht gegeben und von den vorhandenen 
Gebäuden geht für den Straßenraum keine raumbildende Wirkung aus. 


Aus diesem Grund werden für den Änderungsbereich einheitlich Baugrenzen festge-
setzt, die einen ausreichenden Gestaltungsspielraum für die Errichtung des Gebäudes 
und der baulichen Anlagen ermöglichen.  


 


 


7. Technische Erschließung 
8.1 Verkehrserschließung 


Das Plangebiet wird über die vorhandenen Zufahrten an der ‚Merziener Straße‘ (L 136) 
erschlossen. Geplante Anbindungen an diese Straße sind mit der Landesstraßenbaube-
hörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost in Dessau-Roßlau abzustimmen. 


 


7.2 Wasserwirtschaftliche Erschließung/ Brandschutz 


Das Plangebiet kann an das bestehende Wasser- und Abwassernetz der Stadt Köthen 
(Anhalt) angeschlossen werden. Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt gegenwärtig 
im Trennsystem. 
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Laut Aussage der MIDEWA GmbH stellt diese grundsätzlich kein Löschwasser zur 
Verfügung. Die Wasserlieferung erfolgt nach Können und Vermögen und es werden 
seitens der MIDEWA keine Maximalmengen garantiert, insbesondere nicht für Lösch-
zwecke. Als Ergänzung zum Trinkwassernetz kommen zur Deckung des Löschbedarfes 
ergänzend in Betracht: 


Als Einrichtungen können dabei in Frage kommen: 


a) natürliche Wasserentnahmestellen  - Flüsse, Bäche oder Seen 


b) künstliche Wasserentnahmestellen - Löschwasserteiche nach DIN 14210 


  - Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 
  - Unterirdische Lösch-  
     wasserbehälter nach DIN 14230 


Für die Ermittlung des Löschwasserbedarfs ist die Erste Wassersicherstellungsverord-
nung vom 31.03.1970 (BGBl.I 1970 Nr. 33 S. 357) und die Technischen Regeln des 
Arbeitsblattes W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwas-
serversorgung“ vom Juli 1978 des DVGW e. V. zu beachten. Der Objektschutz ist der 
über den Grundschutz hinausgehende objektbezogene Brandschutz, für Objekte mit 
erhöhtem Brandrisiko, für Objekte mit erhöhtem Personenrisiko und für sonstige Ein-
zelobjekte. 


Nach Abschnitt 4.1 des Arbeitsblattes W 405 wird der Löschwasserbedarf für den Ob-
jektschutz von der Behörde, die für den Brandschutz zuständig ist, festgestellt. Hierzu 
ist eine Abstimmung mit dem Brandschutzprüfer des Landkreises Anhalt-Bitterfeld er-
forderlich. 


Der Nachweis der ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem 
örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmen zu führen und der Brandschutzbe-
hörde des Landkreises vorzulegen. 


Im Rahmen der Bebauung sind insbesondere die landesbaurechtlichen Vorschriften für 
Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken für den Einsatz der Feuerlösch- und Ret-
tungsgeräte zu beachten. 


 


7.3 Energieversorgung/ Telekommunikation 


Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch die MITNETZ Strom. Eine aus-
reichende Versorgung kann sichergestellt werden und eine Fernmeldeversorgung kann 
ebenfalls erfolgen. 
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7.4 Abfallbeseitigung 


Träger der Abfallbeseitigung ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die Entsorgung der 
festen Abfallstoffe wird zentral über ein vom Landkreis beauftragtes Unternehmen 
durchgeführt. 


Eine separate Versorgungsfläche für Müllbehälter/-container ist nicht mehr festgesetzt. 
Auf dem Grundstück ist ausreichend Platz für einen Standplatz vorhanden, so dass eine 
ordnungsgemäße Entsorgung durch Müllfahrzeuge möglich ist. 


 


 


8. Planungsstatistik 
 


Art der Nutzung  
  Fläche in  


      ha 


Mischgebiet   0,36 ha 


Gesamtfläche   0,36 ha 


 


 


9. Verfahren 
Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird gemäß § 13 Abs. 1 BAUGB im ver-
einfachten Verfahren durchgeführt. Somit wird von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BAUGB abgesehen. Die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit erfolgt durch Auslegung nach § 3 Abs. 2 BAUGB. Die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange werden von der Beteiligung der Öffentlichkeit be-
nachrichtigt und nach § 4 Abs. 2 BAUGB beteiligt. 


 


9.1 Beteiligung der Öffentlichkeit 


Der Entwurf der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81/ 8.2 „Beiderseits Merziener 
Straße“ wird gemäß § 3 Abs. 2 BAUGB mit Begründung vom    .      .        bis einschließ-
lich    .      .        öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung werden am    .      . 
             im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) Nr.        nach § 3 Abs. 2 BAUGB mit 
dem Hinweis bekannt gemacht, dass Anregungen während dieser Auslegungsfrist vor-
gebracht werden können. 
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9.2 Beteiligung der Behörden 


Die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BAUGB wird durchgeführt, indem den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben vom … . … .2017 
der Entwurfs der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81/ 8.2 „Beiderseits Merziener 
Straße“ - Auslegungsexemplar zur Stellungnahme zugeschickt wird. 


Es wird davon ausgegangen, dass die von der Planung berührten Belange ohne früh-
zeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in ausreichendem Maße ermittelt und 
zutreffend bewertet werden können. 


 


9.3 Verfahrensvermerk 


Der Entwurf der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81/ 8.2 „Beiderseits Merziener 
Straße“ hat zusammen mit der dazugehörigen Begründung in der Zeit vom    .      .        
bis einschließlich    .      .        öffentlich in der Stadtverwaltung Köthen (Anhalt), Stadt-
planungsabteilung, Wallstraße 1-5, während der Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegen. 


Die vorliegende Begründung war Grundlage des Satzungsbeschlusses vom    .    .          . 


 


 


Köthen (Anhalt), ............................. 


 


 


 


----------------------------------------------- 
Oberbürgermeister  
der Stadt Köthen (Anhalt) 
 







Stadt Köthen (Anhalt)   
Begründung zur 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“  
Entwurf - Auslegungsexemplar -   26 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 05.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


Quellen- und Literaturverzeichnis 


BAUGESETZBUCH (BAUGB) I.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Sept. 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I. 
S. 1722) 


BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BAUNVO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist 


BAUORDNUNG SACHSEN-ANHALT (BAUO LSA),i.d.F. der Bekanntmachung vom 10. 
September 2013, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17.06.2014 
(GVBl. LSA S. 288, 341)  


BEBAUUNGSPLAN NR. 8.1/ 8.2 „BEIDERSEITS MERZIENER STRAßE STADT KÖTHEN (AN-


HALT) VOM 11.04.2002, in Kraft getreten am 28.06.2002, erarbeitet durch ads ar-
chitekturbüro dietmar sauer, Köthen 


BODENSCHUTZ IN DER RÄUMLICHEN PLANUNG, BERICHTE DES LANDESAMTES FÜR UM-


WELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT, HEFT 29/1998 UND EMPFEHLUNGEN ZUM BO-


DENSCHUTZ IN DER BAULEITPLANUNG, M INISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND 


UMWELT DES LANDES SACHSEN-ANHALT , Zugriff über http://www.lau-st.de in 
Fachbereich 2 unter Bodenschutz/ Altlasten bei Quellenangaben, Fachartikel 


BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZ – BIMSCHG, in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.09.2002 (BGBl I 02, S. 3830) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes am 24.02.2012 (BGBl I S. 212) 


BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 06.02.2012 (BGBl. I S. 148) 


DENKMALSCHUTZGESETZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT - DENKMSCHG LSA - vom 
21.10.1991 (GVBL. LSA S. 368), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 769, 801) 


ERNST, ZINKAHN , BIELENBERG, KRAUTZBERGER: BAUGESETZBUCH, LOSEBLATT KOM-


MENTAR, 98. Auflage 2011, C.H. Beck 


ERSTE ALLGEMEINE VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUM BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZ-
GESETZ - TECHNISCHE ANLEITUNG ZUR REINHALTUNG DER LUFT (TA-LUFT) vom 
24.07.2002 (GemMBl. S. 511) 


FICKERT, HANS, Carl Prof. Dr./ Fieseler, Herbert, Dipl.-Ing.: Baunutzungsverordnung – 
Kommentar, 11. Auflage, 2008, Verlag W. Kohlhammer 


FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT), in der zurzeit rechtswirksamen 
  Fassung, einschließlich aller Änderungen und Ergänzungen, erarbeitet durch  
  div. Planungsbüros 







Stadt Köthen (Anhalt)   
Begründung zur 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“  
Entwurf - Auslegungsexemplar -   27 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 05.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


GESETZ ÜBER DEN LANDESENTWICKLUNGSPLAN DES LANDES SACHSEN-ANHALT - LEP-
LSA - vom 23.08.1999, GVBl. LSA Nr. 28 vom 26.08.1999 S. 244, zuletzt ge-
ändert durch 3. Gesetz über den LEP-LSA vom 15.08.2005, GVBl. LSA S. 550 


GESETZ ÜBER DIE UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG - UVPG – vom 24.02.2010 
(BGBl. I. S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.11.2016 
(BGBl. I S. 2749) 


GRÜNORDNUNGSPLAN ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 8.1/ 8.2 „BEIDERSEITS MERZIENER 


STRAßE STADT KÖTHEN (ANHALT) VOM MAI 1997, erarbeitet durch ads architek-
turbüro dietmar sauer, Köthen 


HISTORISCHE ERKUNDUNG (2000), erstellt durch die Ingenieurgesellschaft für Bauwesen 
und Umwelttechnik, Köthen 


LANDESENTWICKLUNGSGESETZ (LENTWG) vom 23.04.2015, seit 01.07.2015 in Kraft  
(GVBl. LSA 2015, 170) 


LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, ENTWURF (1997), erarbeitet durch Umwelt-
vorhaben Möller & Darmer GmbH, Büro für Landschaftsplanung, Berlin 


MITTEILUNG DER LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL – LAGA – Nr. 20 in der Fas-
sung vom 05.11.2004 i.V.m. Teil I in der Fassung vom 06.11.2003 


NATURSCHUTZGESETZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT (NATSCHG) vom 10.12.2010 in 
der zur Zeit gültigen Fassung (GVBl. LSA 2010 S. 569) 


RAUMORDNUNGSGESETZ - ROG - vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert 
 durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 


REGIONALER ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-
WITTENBERG vom 07.10.2005, in Kraft seit 24.12.2006 


REGIONALER ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT - BITTERFELD - 
WITTENBERG MIT DEN PLANINHALTEN RAUMSTRUKTUR, STANDORTPOTENZIALE, 
TECHNISCHE INFRASTRUKTUR UND FREIRAUMSTRUKTUR, 1. ENTWURF, beschlos-
sen durch die Regionalversammlung am 27.05.2016 


SACHLICHER TEILPLAN „W INDENERGIENUTZUNG IN DER PLANUNGSREGION ANHALT-
BITTERFELD-WITTENBERG“  vom 29.11.2012, in Kraft getreten am 23.02.2013 


(am 21.102015 durch das OVG Magdeburg für unwirksam erklärt – die in die in 
Aufstellung befindlichen Ziele des Sachlichen Teilplans „Nutzung der Wind-
energie in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“, 2. Entwurf vom 
10.11.2015 sind als unbenannte öffentlicher Belang nach § 35 Abs. 3 Satz 1 
BauGB zu berücksichtigen) 


SACHLICHER TEILPLAN „DASEINSVORSORGE - AUSWEISUNG DER GRUNDZENTREN IN DER PLA-


NUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG“ beschlossen durch die Regional-
versammlung am 27.03.2014, genehmigt durch die oberste Landesplanungsbe-
hörde am 23.06.2014, in Kraft getreten am 26.07.2014 







Stadt Köthen (Anhalt)   
Begründung zur 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/ 8.2 „Beiderseits Merziener Straße“  
Entwurf - Auslegungsexemplar -   28 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 05.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


SATZUNG DER STADT KÖTHEN ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN SCHUTZ DER 


BÄUME (BAUMSCHUTZSATZUNG) vom 14.12.2000, zuletzt geändert durch die 1. 
Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen über die Erhaltung, Pflege und 
den Schutz der Bäume (Baumschutzsatzung) vom 25.10.2001 


SATZUNG DER STADT KÖTHEN (ANHALT) ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN 


SCHUTZ DER HECKEN (HECKENSCHUTZSATZUNG) vom 27.05.2005, zuletzt geän-
dert durch die 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über 
die Erhaltung, Pflege und den Schutz der Hecken (Heckenschutzsatzung) vom 
19.06.2004 


Schwier, Volker Prof. Dr.-Ing: Handbuch der Bebauungsplan-Festsetzungen, Verlag 
C.H. Beck, München 2002 


SECHSTE ALLGEMEINE VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUM BUNDES-IMMISSIONS-
SCHUTZGESETZ - TECHNISCHE ANLEITUNG ZUM SCHUTZ GEGEN LÄRM (TA-
LÄRM) vom 26.08.1998 (GemMBl. S. 503) 


UMWELTSCHADENSGESETZ vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666), zuletzt geändert durch 
Art. 14 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 


VERORDNUNG ÜBER DEN SCHUTZ DES BAUM- UND HECKENBESTANDES IM LANDKREIS 


KÖTHEN (ANHALT) vom 09. August 1994 (Amtsblatt des Landkreises Köthen 
(Anhalt) Nr. 16/ 94) 


VERORDNUNG ÜBER DEN LANDESENTWICKLUNGSPLAN DES LANDES SACHSEN-ANHALT 


2010 - LEP-LSA - vom 16. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 160), gültig ab 
12.03.2011 


VERORDNUNG ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLÄNE UND DIE DARSTELLUNG DES 


PLANINHALTS (PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 - PLANZV 90) vom 18. Dezem-
ber 1990 (BGBl. III 213-1-6) 


 
 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2-7. Ä. BP 8.1-8.2-Begründung.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017076/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.9

Amt: Bereich 061 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017076/3

Az.: erstellt am: 16.05.2017

Betreff

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt)  
hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

01.06.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
13.06.2017: Hauptausschuss 
22.06.2017: Stadtrat

01.06.2017 
13.06.2017 
22.06.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

1.
Gemäß der Sachdarstellung zur Beschlussvorlage werden auf der 
Planzeichnung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) 
folgende Ergänzungen vorgenommen:

1.1
In der Darlegung der rechtlichen Wirkung der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 wird der Hinweis zur Weitergeltung der örtlichen 
Bauvorschriften des Ursprungs- Bebauungsplanes gemäß § 85 BauO LSA für 
das Änderungsgebiet ergänzt.



1.2
Bei der textlichen Festsetzung zur zeitlichen Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen (textliche Festsetzungen Nr. 3 und 4) wird zur 
Klarstellung der Klammerausdruck „(textliche Festsetzung Nr. 3 und 4)“ 
eingefügt.

1.3
In der textlichen Festsetzung Nr. 3 entfällt die Formulierung „in Überlagerung 
der Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen“. 

1.4
Bei der textlichen Festsetzung Nr. 4 entfällt bei der Liste der Gehölzarten das 
Wort „Auswahl".

2.
Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange entsprechend dem zu 
diesem Beschluss vorliegenden Abwägungsprotokoll (Anlage 2) und der 
Sachdarstellung zur Beschlussvorlage werden in der Begründung zur 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) folgende 
Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen:

2.1
In das Kapitel 3.1 „Raumordnung“ und in das Quellen- und 
Literaturverzeichnis wird der aktuelle Verfahrensstand der Regionalpläne und 
der einzelnen Teilpläne gemäß Abwägungsprotokoll aufgenommen 
(Anlage 2 TöB Nr. 3 und 4).

2.2
In das Kapitel 7 „Hinweise“ wird der Hinweis des Amtes für Brand- und 
Katastrophenschutz und Rettungsdienst aufgenommen 
(Anlage 2, TöB Nr. 3).

2.3
Die im Kapitel 5.2.6 „Schutzgut Mensch“ enthaltenen Aussagen zum 
Altlastenverdacht werden gemäß den Inhalten des Kapitels 2.3 „Altlasten“ 
angepasst 
(Anlage 2, TöB Nr. 3).

2.4
Im Kapitel 5.2.6 „Schutzgut Mensch“ werden Aussagen zum 
Kampfmittelverdacht ergänzt 
(Anlage 2, TöB Nr. 3).

2.5
Die im Kapitel 5.3 „Prognose über die Entwicklung des Umweltschutzes bei 
Durchführung der Planung“ in der Tabelle 2 enthaltenen Ausführungen zu 
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Grundwasser durch 
beschädigte Gebrauchtfahrzeuge entfallen 
(Anlage 2, TöB Nr. 3).

2.6
Die Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde zum Artenschutz werden in 



die Begründung unter Kapitel 7 „Hinweise“ aufgenommen 
(Anlage 2, TöB Nr. 3).

2.7
Der Hinweis der Regionalen Planungsgemeinschaft zur Berücksichtigung in 
Aufstellung befindlicher Ziele der Raumordnung wird in die Begründung unter 
Kapitel 3.1 „Raumordnung“ aufgenommen (Anlage 2, TöB Nr. 4).

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 1 - 4a, 8 -11 Baugesetzbuch (BauGB)
§§ 5, 8, 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1.           Verfahrensstand

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) mit der dazugehörigen 
Begründung wurde am 16.06.2016 vom Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) gebilligt und die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes mit Begründung sowie der wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats wurde 
beschlossen (Beschluss Nr. 2016/StR/13/002). Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) 
BauGB wurde am 24.06.2016 im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) bekannt gemacht und 
fand vom 04. 07. bis 05.08. 2016 in der Stadtverwaltung Köthen statt. Die Behörden und 
Träger öffentlicher Belange (TöB) wurden mit Schreiben vom 20./21.06.2016 um 
Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 gebeten. 

2. Auswertung der öffentlichen Auslegung / Öffentlichkeitsbeteiligung

Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen von Bürgern 
abgegeben. 

3.         Auswertung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
            öffentlicher Belange (TöB)

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) wurden nach § 4 (2) BauGB 
schriftlich (mit Schreiben vom 20./21.06.2016) um Stellungnahme gebeten. Es wurden 9 
TöB beteiligt. 5 TöB gaben eine Stellungnahme ab (Anlage 1, Liste der beteiligten Behörden 
/ Träger öffentlicher Belange).
Bei der frühzeitigen Beteiligung der TöB gemäß § 4(1) BauGB war bereits ein umfangreicher 
Vorentwurf zu den TöB gesandt worden. Dabei wurden 39 TöB beteiligt. Die Behörden, 
welche geantwortet hatten und mitteilten, dass deren Belange nicht berührt seien bzw. keine 
Bedenken und Hinweise vorlägen, wurden nach § 4(2) BauGB nicht noch einmal beteiligt. 
Bei der Beteiligung gemäß § 4(2) BauGB wurden deshalb nur noch 9 TöB zur 
Stellungnahme zum Entwurf der Bebauungsplanänderung aufgefordert. 

4. Abwägung

Die Abwägungsvorschläge zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange (TöB) wurden protokolliert und sind der Beschlussvorlage in der Anlage 
2 beigefügt.
Die aus diesen Abwägungsvorschlägen resultierenden Änderungen sind geringfügige 
Ergänzungen und Korrekturen der Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
9 (Beschlussvorschläge 2.1 bis 2.7). In der Anlage 2 sind diese mit Fettdruck 
hervorgehoben.

Die Beschlussvorschläge 1.1 bis 1.4 betreffen Ergänzungen bzw. Korrekturen der 
Planzeichnung und stellen keine Änderung des Bebauungsplanes dar.

Zu Beschlussvorschlag 1.1:

Die Planzeichnung enthält eine Darstellung der rechtlichen Wirkung der 
Bebauungsplanänderung in Bezug auf den Ursprungsbebauungsplan. Der 
Ursprungsbebauungsplan enthält örtliche Bauvorschriften, die nicht Gegenstand der 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 sind. Mit dem Satz „Die mit dem 
Ursprungsbebauungsplan erlassenen örtlichen Bauvorschriften gemäß § 85 BauO 



LSA gelten weiter auch für den Änderungsbereich.“ wird dieser Sachverhalt 
klargestellt.

Zu Beschlussvorschlag 1.2:

Die textliche Festsetzung: „Die Ausgleichsmaßnahmen müssen spätestens zwölf 
Monate nach Rechtswirksamkeit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 
´Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH´ der Stadt 
Köthen (Anhalt) fachgerecht ausgeführt werden.“ gilt für die textlichen Festsetzungen 
Nr. 3 und Nr.4. Um Irrtümern vorzubeugen, wird die Einfügung diesbezüglich 
erforderlich.

Zu den Beschlussvorschlägen 1.3 und 1.4:

Hier handelt es sich um überflüssige Textteile, die weggelassen werden sollten.
Die private Grünfläche ist eindeutig definiert (Beschlussvorschlag 1.3).
Die Gehölzarten sind vorgegeben, sie sind keine Auswahl (Beschlussvorschlag 1.4).

Die Ergänzungen bzw. Korrekturen der Planzeichnung (Beschlussvorschläge 1.1 bis 1.4) 
sowie die Ergänzungen im Begründungstext (Beschlussvorschläge 2.1 bis 2.7) berühren 
keine öffentlichen und privaten Belange, eine nochmalige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a BauGB ist deshalb 
nicht erforderlich.






Nr. TöB / Behörde Unterabteilung / Amt


Beteiligung 


gemäß § 4(2) 


BauGB


Eingang 


Stellungnahme vom 


/ Posteingang


Zusmmenfassung Inhalt SN / Bemerkungen Abwägung


1 Ministerium für 


Landesentwicklung und Verkehr 


des Landes Sachsen- Anhalt 


Außenstelle Halle


 Referat 44


X


19.07. / 22.07.2016 nicht raumbedeutsam; Verweis auf SN vom 18.01.2016


nein 


2 Landesverwaltungsamt 


Sachsen-Anhalt


Referat 204 Bauwesen


X


per E- Mail 25.07.2016 Ref. 307 (Verkehr), 402 (Immissionsschutz), 404 (Wasserwirtschaft) und 407 (obere NatschB): keine Belange berührt; Verweis auf SN LK; 


Hinweis auf Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht
ja


3 Landkreis Anhalt- Bitterfeld 63 - Bauordnungsamt / SG 


Bauplanung


X


14.07./ 18.07.2016 Raumordnung: keine Bedenken ; Hinweis auf REP A-B-W Neuaufstellung; Brand- u. Katastrophenschutz: Kampfmittelverdachtsfläche, Hinweise 


mit Relevanz fürs Baugenehmigungsverfahren; Umweltamt: Bodenschutz: Korrektur in Begründung (Kapitel 5..6, S. 26) erforderlich, -  jedoch im 


konkreten Geltungsbereich der 2. Änderung stimmt die Aussage; Korrektur Kap. 5.3 Tabelle 2 auslaufende Betriebsstoffe; Wasserrecht: 


beschädigte Fahrzeuge dürfen nicht auf wasserdurchlässiger Schotterfläche abgestellt oder repariert werden, Hinweise zum eventuellen 


Autowaschen, Regenwasserableitung; Naturschutz: Hinweise zum Artenschutz, zum Schutz von Gehölzen bei der Baufeldfreimachung   


ja


4 Regionale 


Planungsgemeinschaft Anhalt-


Bitterfeld-Wittenberg X


01.07. / 05.07.2016 In Aufstellung befindliche Erfordernisse der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen.


ja


5 Amt für Landwirtschaft, 


Flurneuordnung und Forsten


6 Landesamt für Denkmalpflege 


und Archäologie Sachsen - 


Anhalt


7 Stadt Köthen (Anhalt) Untere 


Denkmalschutzbehörde


8 Landesamt für 


Verbraucherschutz Sachsen-


Anhalt


Dezernat 54 


Gewerbeaufsicht Ost


9 Landesamt für Geologie und 


Bergwesen


Abteilung 3


10 Landesamt für Vermessung und 


Geoinformation des Landes 


Sachsen-Anhalt


11 Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost 


X


per E- Mail 22.07.2016; 


Post: 22.07. / 22.07.2016


Stellungnahme vom 21.12.2015 behält Gültigkeit


ja


12 Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Süd


13 Bau- und 


Liegenschaftsmanagement 


Sachsen-Anhalt


Niederlassung Süd-Ost 
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Liste der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Beteiligung nach § 4 (2) BauGB    2. Änderung BP Nr. 9 


Nr. TöB / Behörde Unterabteilung / Amt


Beteiligung 


gemäß § 4(2) 


BauGB


Eingang 


Stellungnahme vom 


/ Posteingang


Zusmmenfassung Inhalt SN / Bemerkungen Abwägung


14 Bundesanstalt für 


Immobilienaufgaben


Nebenstelle Halle, 


Facilitymanagement


15 DB Services Immobilien GmbH Niederlassung Leipzig


16 Nahverkehrsservice Sachsen-


Anhalt GmbH


17 Agentur für Arbeit


18 Handwerkskammer Halle (Saale)


19 Industrie- und Handelskammer 


Halle-Dessau


20 MITNETZ Strom Mitteldeutsche 


Netzgesellschaft Strom mbH
X 24.01.2017


Stellungnahme v. 11.02.16 behält Gültigkeit; nicht fristgerecht / ein halbes Jahr zu spät eingegangen


nein 


21 MIDEWA GmbH Niederlassung Anhalt- 


Harzvorland
X - - -


22 Deutsche Telekom 


Netzproduktion GmbH


23 Bundesnetzagentur


24 DBD Deutsche Breitbanddienste 


GmbH


25 MIT GAS Mitteldeutsche 


Gasversorgung GmbH 


Bereich Netzservice 


Fachbereich Betrieb 


Hochdruckanlagen


26 GDMcom Gesellschaft für 


Dokumentation und 


Telekommunikation mbH


27 Netzgesellschaft Köthen mbH


28 Tönsmeier Entsorgung GmbH


29 Vetter GmbH
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Liste der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Beteiligung nach § 4 (2) BauGB    2. Änderung BP Nr. 9 


Nr. TöB / Behörde Unterabteilung / Amt


Beteiligung 


gemäß § 4(2) 


BauGB


Eingang 


Stellungnahme vom 


/ Posteingang


Zusmmenfassung Inhalt SN / Bemerkungen Abwägung


30 Polizeidirektion Sachsen-Anhalt 


Ost 


Polizeirevier Anhalt - 


Bitterfeld


31 Bundesamt für Infrastruktur, 


Umweltschutz und 


Dienstleistungen der 


Bundeswehr 


Infra I 3


32 Evangelisches Pfarramt St. 


Jacob


33 Katholisches Pfarramt St. 


Maria/St.Anna


34 Kirche Jesu Christi der Heiligen 


der letzten Tage


35 Hochschule Anhalt (FH)


36 Unterhaltungsverband 


"Westliche Fuhne/Ziethe" 


Körperschaft des öffentlichen 


Rechts OT Peißen


37 Unterhaltungsverband Taube / 


Landgraben


38 Abwasserverband Köthen


X - - -
39 Abwasserzweckverband 


"Ziethetal" 


Kläranlage Crüchern


40 Gemeinde Osternienburger 


Land


41 Stadt Südliches Anhalt


42 Stadt Könnern


X - -
43 Stadt Bernburg


44 Zweckverband-Gewerbegebiet 


"Um die Dorfstätte"


Verbandsgeschäftsführer
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 Büro für Raumplanung - Diplomingenieur Heinrich Perk - Köthen (Anhalt) - Bärteichpromenade 31
   


1 von 8 


 


Stadt Köthen (Anhalt)  
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der  Abwägung öffentlicher und privater Belange 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ gemäß §§ 3 und 4 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 7 BauGB 
 


Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


2 Landesverwaltungsamt   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die vorliegende Bebauungsplanänderung keine Belange 
 
- der oberen Verkehrsbehörde 
- der oberen Immissionsschutzbehörde 
- der oberen Behörde für Wasserwirtschaft und  
- der oberen Naturschutzbehörde  
 
berührt werden. 
 
 
 
 
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde im Rahmen der Aufstellung der Bebauungsplanänderung beteiligt und 
die Stellungnahmen wurden entsprechend berücksichtigt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die aufgeführten Gesetze sind u.a. im Kap. 7 ‚Hinweise‘ sowie im 
Quellen- und Literaturverzeichnis der Begründung aufgeführt. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


2 Landesverwaltungsamt   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die von Seiten des Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamtes 
vorgetragenen Hinweise im vorliegenden Entwurf Berücksichtigung fanden und dass keine Bedenken zum 
Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 bestehen. 
 
Der aktuelle Verfahrensstand des Regionalplanes bzw. einzelner Teilpläne und deren Inhalte werden in 
die Begründung unter Kap. 3.1 ‚Raumordnung‘ sowie in das Quellen- und Literaturverzeichnis 
aufgenommen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


 
 
 
 
In der Stellungnahmen des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr LSA vom 18.01.2016, die im 
Rahmen der Behördenbeteiligung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes abgegeben wurde, wird festgestellt, 
dass die vorliegende Planung nicht raumbedeutsam im Sinne von raumbeanspruchend oder raumbeeinflussend 
ist. Eine landesplanerische Abstimmung ist demzufolge nicht erforderlich. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Bereiche Verkehr, ländliche Entwicklung und Tourismus 
gegen das geplante Vorhaben keine Hinweise oder Bedenken bestehen. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis, dass das Plangebiet als Kampfmittelverdachtsfläche ausgewiesen ist und die weiteren in 
diesem Zusammenhang stehenden Aussagen, werden in die Begründung unter Kap. 7. ‚Hinweise‘ 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Die Aussagen zum Altlastenverdacht im Kap. 5.2.6 ‚Schutzgut Mensch‘ der Begründung werden 
entsprechend der Inhalte im Kap. 2.3 ‚Altlasten‘ angepasst. 


Anmerkung: Die Aussage im Umweltbericht der Begründung, Kap. 5.2.6 ist nicht falsch, denn im konkreten 
Geltungsbereich der 2. Änderung des  Bebauungsplanes Nr.9 sind keine Altlasten bekannt, wie auch im Kp. 2.3 
formuliert.  
 
Der Hinweis auf den Kampfmittelverdacht wird ebenfalls in Kap. 5.2.6 aufgeführt. 
 
Die unter Kap. 5.3 ‚Prognose über die Entwicklung des Umweltschutzes bei Durchführung der Planung‘ 
in der Tab. 2 enthaltenen Ausführungen zu Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Grund-
wasser durch beschädigte Gebrauchtfahrzeuge entfallen.  


Anmerkung: Durch die bloße Erwähnung der möglichen Schädigung der Schutzgüter durch auslaufendende 
Betriebsstoffe erfolgt keine Duldung oder Legitimierung.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


 
 
 
Wie bereits oben aufgeführt, wird die Tabelle 2 entsprechend geändert. 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch nicht abwägungsrelevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde zum vorliegenden 
Bebauungsplan keine grundsätzlichen Bedenken oder Forderungen gibt.  
 
Die Hinweise zum Artenschutz werden in die Begründung unter Kap. 7 ‚Hinweise‘ aufgenommen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


4 Regionale Planungsgemeinschaft   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
In der Stellungnahmen des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr LSA vom 18.01.2016, die im 
Rahmen der Behördenbeteiligung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes abgegeben wurde, wird festgestellt, 
dass die vorliegende Planung nicht raumbedeutsam im Sinne von raumbeanspruchend oder raumbeeinflussend 
ist. Eine landesplanerische Abstimmung ist demzufolge nicht erforderlich. 
 
 
Die nebenstehende Aussage wird in die Begründung unter Kap.3.1 ‚Raumplanung‘ aufgenommen. 
 
 
 
 
Der aktuelle Verfahrensstand des Regionalplanes bzw. einzelner Teilpläne und deren Inhalte werden in 
die Begründung unter Kap. 3.1 ‚Raumordnung‘ sowie in das Quellen- und Literaturverzeichnis 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


4 Regionale Planungsgemeinschaft   
   


 
 
Die nebenstehende Aussage wird die Begründung unter Kap. 3.1 ‚Raumordnung‘ aufgenommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in Aufstellung befindliche Erfordernisse der Raumordnung der 
vorliegenden Planung nicht entgegenstehen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


11 Landesstraßenbaubehörde   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Stellungnahme der Landesstraßenbaubehörde vom 21.12.2015 wird ausgeführt, dass die 
Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost den Ausbau der B 183 plant und sich das Plangebiet im 
Ausbaubereich des Knotenpunktes Akazienstraße / Am Holländer Weg / Friedrich-Ebert-Straße befindet. Die 
hierin enthalten Aussagen sind in der Begründung unter Kap. 3.3 ‚Sonstige Planungen‘ enthalten. Als Anlage 4 
ist der Begründung der Vorentwurf der Ausbauplanung beigelegt, in der die für den Ausbau vom 
Grundstückseigentümer benötigte Fläche dargestellt ist. 


Somit wurde den Belangen der Landesstraßenbaubehörde bereits Rechnung getragen. Eine Änderung oder 
Ergänzung ist aufgrund der vorliegenden Stellungnahme nicht erforderlich. 
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017077/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.10

Amt: Bereich 061 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017077/3

Az.: erstellt am: 17.05.2017

Betreff

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt)  hier: 
Satzungsbeschluss

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

01.06.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
13.06.2017: Hauptausschuss 
22.06.2017: Stadtrat

01.06.2017 
13.06.2017 
22.06.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom 
04.05.2017 nach § 10 BauGB i. V. m. § 8 KVG LSA als Satzung.
Die dazugehörige Begründung in der Fassung vom 04.05.2017 mit Umweltbericht wird 
gebilligt.

- Satzungsbeschluss – 

Gesetzliche Grundlagen:

§ 10 Baugesetzbuch (BauGB)
§§ 5, 8, 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 10.09.2015 (Beschluss Nr. 
2015/StR/08/005) die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) beschlossen.

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) mit der dazugehörigen 
Begründung wurde am 16.06.2016 vom Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) gebilligt, und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wurde beschlossen (Beschluss Nr. 
2016/StR/13/002). Die öffentliche Auslegung fand vom 04. 07. bis 05.08. 2016 statt. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4(2) BauGB um 
Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 gebeten. 

Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen von Bürgern 
abgegeben. 
Die Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
erfolgte (Abwägungsbeschluss des Stadtrates).
Der vorliegende Planentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ in Köthen (Anhalt) bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom 
04.05.2017 (Anlage 1) sowie die Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom 
04.05.2017 (Anlage 2) sind entsprechend dem Abwägungsbeschluss korrigiert worden.

Die Verwaltung schlägt vor, den Satzungsbeschluss entsprechend dem Beschlussentwurf 
zu fassen.
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Bebauungsplan Nr. 9


Stand: 04.05.2017
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- mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 85 BauO LSA - 


− Satzungs−
  exemplar −


Satzungsbeschluss Anlage 1







Planzeichenerklärung
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(§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO)


Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9
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Teil A: Planzeichnung


Nutzungsschablone


Bezeichnung
des Teilgebietes


Grundflächen-
zahl


maximale Höhe
baulicher Anlagen


Baugebiet
Anzahl der
Vollgeschosse Bauweise


Rechtliche Wirkung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 �Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" der Stadt Köthen (Anhalt)
In dem in der Planzeichnung festgelegten Geltungsbereich wird durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes in den Bebauungsplan Nr. 9 "Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und 
Kranbau Köthen GmbH" eingegriffen. Im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 'Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" gelten mit 
deren Rechtswirksamkeit ausschließlich die Festsetzungen im Teil A: Planzeichnung und im Teil B: Textliche Festsetzungen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der 
ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" der Stadt Köthen (Anhalt). 
Die mit dem Ursprungs - Bebauungsplan erlassenen örtlichen Bauvorschriften gemäß § 85 BauO LSA gelten weiter auch für das Änderungsgebiet. 







Teil B:
Textliche Festsetzungen


1. Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO


   In dem eingeschränkten Gewerbegebiet sind entsprechend § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO  nur Gewerbebetriebe zulässig,  
   wenn sie gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO mischgebietstypischen Charakter besitzen und das Wohnen nicht wesentlich stören. 
   Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig, wenn sie das Zentrenrelevante Sortiment -  
   „Köthener Liste“ gemäß geltendem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Kreisstadt Köthen (Anhalt) (siehe Seite 13 
   der Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9) vertreiben.
   Die nach BauNVO § 8 Abs. 2 Nr. 1 - Lagerplätze und Nr. 3 - Tankstellen - allgemein zulässigen sowie nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 
   - Vergnügungsstätten - ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden ausgeschlossen.


2. Nicht überbaubare Grundstücksfläche gemäß § 23 BauNVO


   Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche entlang der ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ sind auch außerhalb der festgesetzten 
   Baugrenze aufgrund von § 23 Abs. 5 BauNVO Garagen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig.
   Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO sowie Aufstellflächen für die zum Verkauf angebotenen Kfz sind auf der 
   nichtüberbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 


3. Private Grünfläche gemäß § 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB/ Fläche zum Anpflanzen von Bäumen gemäß 


   § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 


   Auf der privaten Grünfläche sind 8 Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der Pflanzabstand der einzelnen Gehölze 
   hat mind. 6 m zu betragen. Die Pflanzung des ersten Gehölzes beginnt mit einem Mindestabstand von 3 m zur geplanten 
   Zufahrt. Der 5 m breite Grünstreifen ist als Rasenfläche herzustellen und dauerhaft zu pflegen.  


   Gehölzart und Pflanzqualität: Hainbuche (Carpinus betulus ´Fastigiata´), Hochstamm, StU= 10/12, 3xv. mit Ballen


4. Anpflanzen von Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB


   Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern ist auf einer Gesamtlänge von 40 m eine zweireihige Strauchhecke 
   zu pflanzen. Auf Grund der bestehenden Pflasterfläche wird die Pflanzung unterbrochen und in zwei Abschnitten ausgeführt.
   Die Pflanzstreifen der Strauchhecke haben eine Gesamtbreite von 2,50 m. Der Pflanzabstand der Sträucher untereinander 
   beträgt 1,00 m. Der Abstand der Reihen beträgt 1,00 m. Die Reihen werden mit einem Versatz von 0,50 m ausgeführt. Es 
   werden insgesamt 80 Heckensträucher der nachfolgenden Laubgehölzarten gepflanzt. Es sind mind. 5 verschiedene 
   Straucharten zu pflanzen. 
   Die Pflanzung erfolgt in Gruppen mit mind. 3 Sträuchern je Art. Die Sträucher müssen eine Pflanzqualität von mind. 2xv., 
   o.B., Mindesthöhe 60 cm -100 cm aufweisen. 
   Die Ausführung der ersten Pflanzreihe erfolgt mit einem Mindestabstand von 1,0 m von der Grundstücksgrenze.


   Gehölzarten:
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)


   Liguster (Ligustrum vulgare)
   Berberitze (Berberis vulgaris)
   Hundsrose (Rosa canina)
   Alpen Johannisbeere (Ribes alpinum)
   Schneebeere (Symphoricarpus albus)
   Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
   Spierstrauch (Spirea i.S.)


   Die Ausgleichsmaßnahmen (textliche Festsetzung Nr. 3 und 4) müssen spätestens zwölf Monate nach Rechtswirksamkeit 
   der 2. Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" der 
   Stadt Köthen (Anhalt) fachgerecht ausgeführt werden.


5. Gestaltung der Aufstellflächen § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB


   Die Aufstellflächen für die zum Verkauf angebotenen Kfz sind in wassergebundener Bauweise herzustellen.





Anlage zur Sitzungsvorlage
ANLAGE 1 Planzeichnung in Einzelblättern.pdf




Stadt Köthen (Anhalt) 
 
 


2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 9 


„Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und 
Kranbau Köthen GmbH“ 


 
 


�


 
 
 


 
 
 
 
 


�


Begründung mit Umweltbericht 
 
 
 


- Satzungsexemplar 


 


 


 
Stand: 04.05.2017 


 
 
 
 


 
 
 


Bärteichpromenade 31 
06366 Köthen (Anhalt) 
Tel:  03496/ 40 37 0 
Fax: 03496/ 40 37 20 
info@buero-raumplanung.de 


 
 


Satzungsbeschluss Anlage 2 







Stadt Köthen (Anhalt)  
Begründung mit Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förder-
anlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ - Satzungsexemplar  2 


 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 04.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


 
 
 
Auftraggeber: City Mobile Köthen 
  Friedrich-Ebert-Straße 40 
 06366 Köthen (Anhalt) 
  
 
 
  


Auftragnehmer:  
    
    
    
  
 Bärteichpromenade 31 
 06366 Köthen (Anhalt) 
 Tel: 03496/ 40 37 0, Fax: 03496/ 40 37 20 
 e-mail: info@buero-raumplanung.de 


 


 
 
Bearbeitung: Heinrich Perk, Dipl.-Ing. Raumplanung 
 Kathrin Papenroth, Dipl.-Ing. (FH) Landespflege 
 Angelika Boas, Techn. Mitarbeiterin  
 


 
Planungsstand: Satzungsexemplar nach § 10 BauGB 
 
 04.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Stadt Köthen (Anhalt)  
Begründung mit Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förder-
anlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ - Satzungsexemplar  3 


 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 04.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


Inhaltsverzeichnis 
 


1. Planungserfordernis und Ziele der Planung.......................................................... 5 


1.1 Anlass der Planung ............................................................................................. 5 


1.2 Ziele und Zweck der Planung ............................................................................. 5 


2. Angaben zum Plangebiet ...................................................................................... 6 


2.1  Abgrenzung des Änderungsgebietes .................................................................. 6 


2.2  Beschreibung des Änderungsgebietes ................................................................ 6 


2.3 Altlasten .............................................................................................................. 8 


3. Übergeordnete und sonstige Planungen ............................................................... 9 


3.1 Raumordnung ..................................................................................................... 9 


3.2 Bauleit- und Landschaftsplanung ..................................................................... 11 


3.3 Sonstige Planungen .......................................................................................... 13 


4. Inhalte der Änderung .......................................................................................... 13 


4.1 Festsetzungen im Änderungsgebiet .................................................................. 13 


4.2 Rechtliche Wirkung der 2. Änderung ............................................................... 19 


5. Umweltbericht .................................................................................................... 19 


5.1 Ausgangssituation ............................................................................................. 19 


5.2 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ............................................ 22 


5.2.1 Schutzgut Boden ............................................................................................... 23 


5.2.2 Schutzgut Wasser ............................................................................................ 23 


5.2.3 Schutzgut Klima/ Luft ..................................................................................... 23 


5.2.4 Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen ........................................................... 24 


5.2.5 Schutzgut Landschaft ...................................................................................... 26 


5.2.6 Schutzgut Mensch ........................................................................................... 27 


5.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter .................................................................... 28 


5.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung  


der Planung ....................................................................................................... 28 


5.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführ- 


ung der Planung ................................................................................................ 33 


5.5 Abhandlung der Eingriffsregelung nach §1a Abs. 3 BAUGB .......................... 34 


5.5.1  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen ....................................................................... 34 


5.5.2 Alternative Planungsmöglichkeiten ................................................................. 35 


5.5.3 Flächenbilanzierung......................................................................................... 36 


5.6 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 


Auswirkungen ................................................................................................... 39 


5.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung .................................................... 39 


6. Verkehrliche Erschließung, Ver- und Entsorgung ............................................. 41 


7. Hinweise ............................................................................................................. 41 







Stadt Köthen (Anhalt)  
Begründung mit Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förder-
anlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ - Satzungsexemplar  4 


 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 04.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


8. Planungsstatistik ................................................................................................. 44 


9. Verfahren ............................................................................................................ 44 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 


1. 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen Förderanlagen- 
und Kranbau Köthen GmbH“ - Übersichtsplan 


2. Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 9 "Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und 
Kranbau Köthen GmbH“ mit Abgrenzung des Änderungsbereiches 


3. Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) 


4. Vorplanung zum Knotenausbau der B 185 


 
  







Stadt Köthen (Anhalt)  
Begründung mit Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förder-
anlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ - Satzungsexemplar  5 


 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 04.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


1. Planungserfordernis und Ziele der Planung 


1.1 Anlass der Planung 


Der Planungsanlass für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehe-


maligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ der Köthen (Anhalt) ergibt sich 


aufgrund des Ansiedlungswunsches des Autohandels City Mobile Köthen auf dem 


Grundstück ‚Friedrich- Ebert- Straße‘ Nr. 40.  


Das für den Autohandel vorgesehene Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des 


BEBAUUNGSPLANES NR. 9 "GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRAN-


BAU KÖTHEN GMBH“. Der BEBAUUNGSPLAN NR. 9 "GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖR-


DERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ wurde rechtswirksam am 19.03.2004 


und die 1. Änderung des Bebauungsplanes ist rechtswirksam seit dem 25.04.2014. 


 


1.2 Ziele und Zweck der Planung  


Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden die planungs- und bauplanungsrecht-


lichen Voraussetzungen für die geplante Ansiedlung des Autohandels geschaffen. 


Ziele der Planung sind insbesondere: 


- die Schaffung der planungs- und bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen  


für die Ansiedlung eines Autohandels 


- die Sicherung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse  


- die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich  


des Naturschutzes und der Landschaftspflege  


- die Entwicklung von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen und Sicherung der  


hierfür erforderlichen Ausgleichsflächen 


- die Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft und 


- der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. 


Die Änderung des Bebauungsplanes schafft die Rechtsgrundlage für die Ansiedlung 


eines Autohandels in einem bestehenden Gewerbegebiet. Aufgrund der besseren Aus-


lastung der vorhandenen Infrastruktur erfolgt insgesamt ein schonender Umgang mit 


Grund und Boden und die geordnete städtebauliche Entwicklung bleibt gewahrt. 


Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BAUGB wird eine 


Umweltprüfung durchgeführt, in der die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 


und im Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
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2. Angaben zum Plangebiet  


2.1  Abgrenzung des Änderungsgebietes 


Der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung befindet sich innerhalb 


des Geltungsbereichs des BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖR-


DERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ der Stadt Köthen (Anhalt).  


Das Änderungsgebiet umfasst die Flurstücke 26/4, 27/5 und 27/6 der Flur 21 in der 


Gemarkung Köthen und hat eine Größe von ca. 0,46 ha. 


Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der von der Änderung betroffene Berei-


che sind auf dem Übersichtsplan der Anlagen 1 und 2 dargestellt.  


 


2.2  Beschreibung des Änderungsgebietes 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Blick von Südwesten auf das 
Änderungsgebiet. 
Es ist der westliche Teilbe-
reich zu erkennen, der im Ur-
sprungs-Bebauungsplan als 
private Grünfläche festgesetzt 
ist.  
Im Vordergrund ist die Straße 
‚Am Holländer Weg‘ (B 185) 
und im Hintergrund der Kreu-
zungsbereich mit der ‚Fried-
rich-Ebert- Straße‘ zu sehen. 


Blick von Norden, von der 
‚Friedrich-Ebert-Straße‘ auf 
das Änderungsgebiet.  
Der auf dem Foto zu erken-
nende Baumbestand ist im 
Ursprungs-Bebauungsplan 
festgesetzt und bleibt mit der 
2. Änderung weiterhin erhal-
ten.  
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Blick von Westen, von der 
B185 (‚Am Holländer Weg‘) 
auf das Änderungsgebiet.  
Am rechten Bildrand - neben 
dem Bauzaun - ist die neu 
geplante Zufahrt des Ände-
rungsgebietes vorgesehen. 
Der im Bildhintergrund er-
sichtliche Altgehölzbestand 
befindet sich innerhalb des 
Änderungsgebietes und 
bleibt im Bestand erhalten.  


 


 


Blick von Süden auf die zu-
künftige Kfz-Aufstellfläche 
des Autohandels. Dieser 
Teilbereich ist im Ursprungs-
Bebauungsplan als private 
Grünfläche festgesetzt. Im 
Bildvordergrund ist eine 
Pflasterfläche zu erkennen, 
die hinteren Bereiche sind 
unversiegelt. 


Blick vom Grundstück nach 
Osten auf die Teilfläche des 
Flurstücks 27/5. 
Die aktuelle Nutzung ent-
spricht der eines Hausgartens 
mit Rasenflächen, Sträuchern 
und Altbaumbestand.  
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2.3 Altlasten 


Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Umweltamt, verfügt als zuständige Behörde über ein 


flächendeckendes Kataster von altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Boden-


veränderungen. 


Gemäß Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Anhalt-


Bitterfeld vom 19.01.2016 befinden sich Flurstücke im nordwestlichen Randbereich des 


Ursprungs-Bebauungsplanes innerhalb einer Altlastenverdachtsfläche (Altstandort), 


welche unter der Katasternummer 20088 und der Bezeichnung „Förderanlagen- und 


Kranbau GmbH BT I“ registriert ist. Bei dem Altstandort handelt es sich um den ehe-


maligen Betriebsteil I des VEB Förderanlagen- und Kranbau Köthen (vormals Junkers 


Werke). Für den Standort liegen u.a. Gefährdungsabschätzungen aus den Jahren 1993 


(Boden) und 2007 (Grundwasser) sowie eine Bewertung zum B-Plan Nr. 9 aus dem Jahr 


1998 der Erwin Weßling GmbH vor. Es wurden auf dem Gesamtstandort verschiedene 


Kontaminationsverdachts- und Kontaminationsflächen (KVF) festgestellt und unter-


sucht. Insgesamt wurden 6 Flächen ausgewiesen, deren Böden nachweislich erheblich 


mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Zudem existiert für 16 Teilflächen rele-


vanter Altlastenverdacht.  


Für den Änderungsbereich wurden keine Kontaminationsflächen ausgewiesen. Die 


nächstgelegene ausgewiesene Kontaminationsfläche liegt in östlicher Richtung  


ca. 300 m entfernt.  


Untersuchungen (Rammkernsondierungen) erfolgten im Bereich der im Rahmen der 2. 


Änderung beplanten Grundstücke aus historischen Gesichtspunkten nicht, da dieser 


Teilbereich nicht industriell genutzt wurde.  


 


Blick von Süden nach Nor-
den auf die südöstliche 
Grundstücksfläche. 
Hier ist wieder die im vorhe-
rigen Foto beschriebene 
hausgartenähnliche Struktur 
zu erkennen.  
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Das vormals an diesem Standort befindliche Junkers-Werk war im 2. Weltkrieg  


(1944/ 45) jedoch Ziel strategischer Luftangriffe. Im Ergebnis der diesbezüglich durch-


geführten Recherche und Luftbildauswertung unter Berücksichtigung der örtliche Bo-


denverhältnisse (relativ weicher Untergrund) sowie im Hinblick auf die Tatsache, dass 


sowohl 1944/ 45 als auch nachfolgend keine systematische und flächendeckende Suche 


bzw. Bergung von Munition erfolgte, kann ein Vorhandensein von Bombenblindgän-


gern nicht ausgeschlossen werden. Dies betrifft grundsätzlich auch den Bereich der im 


Rahmen der 2. Änderung beplanten Grundstücke. 


Gemäß Stellungnahme des Landkreises Anhat-Bitterfeld vom 14.07.2016 ist das Plan-


gebiet als Kampfmittelverdachtsfläche ausgewiesen (siehe Kap. 8 ‚Hinweise‘). 


 


 


3. Übergeordnete und sonstige Planungen 
3.1 Raumordnung 


Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2010 DES LANDES SACHSEN-ANHALT (LEP LSA) 


gemäß der durch die Landesregierung beschlossenen Verordnung vom 16.02.2011 (gül-


tig ab 12.03.11) enthält die landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze der Raumordnung, 


die der Entwicklung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung des 


Landes Sachsen-Anhalt zugrunde zu legen sind. 


- Mittelzentrum entlang der überregionalen Entwicklungsachse von europäischer 


Bedeutung zwischen Magdeburg und Halle sowie entlang der überregionalen 


Entwicklungsachse von Bundes- und Landesbedeutung zwischen Bernburg und 


Dessau-Roßlau  


- Vorrangstandort für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen 


- überregional bedeutsame Hauptverkehrsstraßen (B 183, B 185, L 145 und B6n - 


Planung) und die Bahnstrecken Magdeburg – Halle und Dessau-Roßlau – Bern-


burg als überregionale Schienenverbindung 


Für das Plangebiet und die unmittelbar angrenzenden Flächen trifft der LEP LSA keine 


flächenkonkreten Aussagen. 


In Ziel 37 Nr. 7 des LEP LSA wird Köthen (Anhalt) als Mittelzentrum festgelegt. Mit-


telzentrum ist hierbei der im Zusammenhang bebaute Ortsteil als zentrales Siedlungsge-


biet der Stadt einschließlich seiner Erweiterungen im Rahmen einer geordneten städte-


baulichen Entwicklung. Der zentrale Ort wird durch die Regionalplanung im Einver-


nehmen mit den Städten räumlich abgegrenzt. 


Darüber hinaus wird mit dem geplanten Vorhaben auch den Zielen 59 und 60 des LEP 


LSA entsprochen. Alle bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen, insbesondere an 


den Zentralen Orten, haben eine besondere Bedeutung für Unternehmensansiedlungen 


und -entwicklung. (Ziel 59 LEP LSA). Die Erweiterung dieser Gebiete liegt im öffentli-
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chen Interesse und hat Vorrang vor anderen Nutzungen und der Neuerschließung von 


Flächen (Ziel 60 LEP LSA). 


Gemäß Stellungnahme des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vom 


10.01.2016 wird von Seiten der obersten Landesentwicklungsbehörde (Referat 44) fest-


gestellt, dass die vorliegende Planung nicht raumbedeutsam im Sinne von raumbean-


spruchend oder raumbeeinflussend ist und demzufolge eine landesplanerische Abstim-


mung nicht erforderlich ist. 


Der REGIONALE ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT-


BITTERFELD-WITTENBERG (REP A-B-W) wurde durch die Regionalversammlung am 


07.10.2005 beschlossen, am 09.11.2005 durch die oberste Landesplanungsbehörde ge-


nehmigt und ist seit dem 24.12.2006 in Kraft.  


Allgemein wird die Stadt Köthen (Anhalt) als Wissenschaftszentrum/ Bestand und als 


Standort für Kultur und Denkmalpflege/ Bestand ausgewiesen.  


Gemäß kartografischer Darstellung wird das Plangebiet selbst als Schwerpunktstandort 


für Industrie und Gewerbe/ Bestand dargestellt. Die westlich des Plangebietes verlau-


fende Straße ‚Am Holländer Weg‘ (B 185) wird als Hauptverkehrsstraße mit Landesbe-


deutung (Planung - abgestimmt) und die nördlich verlaufende ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ 


als Straße mit regionaler Bedeutung (Bestand) ausgewiesen.  


Derzeit befindet sich der REGIONALE ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION 


ANHALT- BITTERFELD- WITTENBERG MIT DEN PLANINHALTEN „RAUMSTRUKTUR, 


STANDORTPOTENZIALE, TECHNISCHE INFRASTRUKTUR UND FREIRAUMSTRUKTUR“ (REP 


A-B-W - 1. ENTWURF) in Neuaufstellung.  


In Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung sind als sonstige Erfordernisse der 


Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG bei raumbedeutsamen Planungen und 


Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen oder von Personen des Privatrechts, die der 


Planfeststellung oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung 


bedürfen, gemäß § 4 Abs. 1 ROG in Abwägungs- oder Ermessungsentscheidungen zu 


berücksichtigen. 


Entsprechend Ziel 1 Nr. 4 REP A-B-W – 1. Entwurf wird der in Ziel 58 LEP 2010 fest-


gelegte Vorrangstandort für landesbedeutsame Industrie-  und Gewerbeflächen 


„Köthen“ dahingehend präzisiert, dass dieser die Flächen des Gebietes Köthen „Ost“ 


umfasst.  


Das Plangebiet befindet sich innerhalb der räumlichen Abgrenzung des Vorrangstandor-


tes für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen. 


Im SACHLICHEN TEILPLAN „DASEINSVORSORGE - AUSWEISUNG DER GRUNDZENTREN 


IN DER PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG“, beschlossen durch 


die Regionalversammlung am 27.03.2014, genehmigt durch die oberste Landespla-
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nungsbehörde am 23.06.2014, wird der Stadt Köthen (Anhalt) die zentralörtliche Funk-


tion eines Mittelzentrums zugewiesen. Mittelzentrum ist laut Kap. 3.1.3.1 der im Zu-


sammenhang bebaute Ortsteil als zentrales Siedlungsgebiet der Städte einschließlich 


seiner Erweiterungen im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Das 


Plangebiet befindet sich innerhalb der im Ziel 1 i.V.m. Beikarte A.2 im Anhang A des 


Sachlichen Teilplans „Daseinsvorsorge - Ausweisung der Grundzentren in der Pla-


nungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“ festgelegten räumlichen Abgrenzung des 


Mittelzentrums Köthen (Anhalt). 


Der SACHLICHE TEILPLAN „NUTZUNG DER WINDENERGIE IN DER PLANUNGSREGION AN-


HALT- BITTERFELD- WITTENBERG“ wurde am 27.05.2016 durch die Regionalversamm-


lung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg beschlossen 


(Beschluss-Nr. 05/2016). 


Das geplante Vorhaben entspricht grundsätzlich den Vorgaben des REP A-B-W und 


steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen. 


 


3.2 Bauleit- und Landschaftsplanung 


Der FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT) stellt als vorbereitender 


Bauleitplan für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebauli-


chen Entwicklung ergebende Art der baulichen Nutzung nach den voraussehbaren Be-


dürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar. Im rechtswirksamen Flächennut-


zungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) ist der Geltungsbereich der 2. ÄNDERUNG DES BE-


BAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU 


KÖTHEN GMBH“ als „Gewerbliche Baufläche“ und als „Grünfläche“ dargestellt (siehe 


Anlage 3). Bereits im Rahmen der Aufstellung des Ursprungs-Bebauungsplanes wurde 


die Grünfläche nicht mehr entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan ent-


lang der ‚Friedrich-Ebert-Straße‘, sondern entlang der Straße ‚Am Holländer Weg‘ fest-


gesetzt. Diese geringfügige Abweichung von den Darstellungen des Flächennutzungs-


planes entsprach seinerzeit dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BAUGB. So verhält 


es sich weiterhin im Rahmen der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9. 


Obwohl sich die Lage und Ausdehnung der Nutzungen gegeneinander verschoben ha-


ben, sind die Grundzüge der Planung weiterhin beibehalten worden. 


Die 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDER-


ANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ wird gemäß § 8 Abs. 2 BAUGB aus dem 


Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) entwickelt. 
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Der LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, ENTWURF (1997) enthält für den Gel-


tungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes folgende Inhalte: 


- Gewerbliche Baufläche mit Nutzungsregelung (Nr. N45): 


BPlan Gebiet Nr. 9 (Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen 


GmbH) 


Umsetzung der im Grünordnungsplan geforderten Kompensationsmaßnahmen 


(SAUER & KLIMPEL 1996), Minimierung der Neuversiegelung, weitgehende Re-


genwasserversickerung vor Ort, Erhalt und Aufwertung vorhandener Grün- und 


Ruderalflächen, Schaffung neuer Grünverbindungen innerhalb des Gebietes (Bio-


topvernetzung), Entsiegelung auf Teilflächen. 


- Grünfläche Parkanlage mit Nutzungsregelung (Nr. N44): 


Kranbaugelände, nordwestlicher Teil, südlich Osterköthen 


Erhalt, Gestaltung und Pflege der parkartigen Grünflächen innerhalb des Industrie- 


und Gewerbegebietes südlich der ‚Merziener Straße‘. Bei Nachpflanzungen keine 


Verwendung von Hybridpappeln, stattdessen Nachpflanzung von einheimischen, 


standortgerechten Gehölzen. 


Erhalt von Alleen und Baumreihen entlang der ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ 


- Grundsätzlich wurden die o.g. Inhalte des Landschaftsplanes im Rahmen der Auf-


stellung des Ursprungs- BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN 


FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) 


bereits berücksichtigt und abgewogen. Wie bereits zum Kap. Flächennutzungspla-


nung dargelegt, wurden im Rahmen der vorliegenden Änderung zwar die Lage und 


Ausdehnung der Nutzungen gegeneinander verschoben, die Grundzüge der Planung 


sind aber weiterhin beibehalten worden. Dies betrifft vor allem die Nutzungsrege-


lungen, die sich allerdings nicht mehr in Richtung Freiraumnutzung orientieren, 


sondern in erster Linie an der Nutzung des Gewerbestandortes für den An- und 


Verkauf von Kfz. Der Erhalt der Bäume im Änderungsgebiet wird auch weiterhin 


durch geeignete Festsetzungen sichergestellt. Die Allee entlang der ‚Friedrich-


Ebert-Straße’ befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs der vorliegenden Ände-


rung. 


Im Ursprungs - BEBAUUNGSPLAN NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLA-


GEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) ist das Ände-


rungsgebiet als eingeschränktes Gewerbegebiet (Ausschluss von Lagerstätten, Tankstel-


len, Vergnügungsstätten und Einzelhandel; mischgebietstypische Gewerbebetriebe) und 


als private Grünfläche (in Überlagerung mit Flächen zum Anpflanzen sowie mit Bin-


dungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) 


festgesetzt. 
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Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans grenzt im Osten an den Gel-


tungsbereich der 1. Änderung (vgl. Anlage 1). Dieser Bereich wird durch die Planung 


nicht berührt. 


 


3.3 Sonstige Planungen 


Ausbau der B 185 


In der Stellungnahme der Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost vom 


21.12.2015 wird mitgeteilt, dass die Landesstraßenbaubehörde den Ausbau der B 185 


(ursprünglich B 183) plant und demnach sich das Plangebiet im Ausbaubereich des 


Knotenpunktes ‚Akazienstraße‘ / ‚Am Holländer Weg‘ / ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ befin-


det. Für den Knotenausbau wurden im Rahmen der Vorplanung verschiedene Varianten 


betrachtet, in deren Ergebnis sich die Variante „Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage“ als 


die Vorzugsvariante herausstellte (siehe Anlage 4). Diese Variante hat für den An-


schluss des Plangebietes zur Folge, dass dieser nur für den Rechtsverkehr (rechts Her-


ausfahren, rechts Hineinfahren) benutzbar ist. 


Weiterhin wird für die Realisierung der Vorzugsvariante ein Teil der festgesetzten pri-


vaten Grünfläche als Fläche für den Straßenausbau benötigt. In Bezug auf die Anbin-


dung und die benötigten Flächen für den Straßenausbau sind mit der Landesstraßenbau-


behörde detaillierte Abstimmungen zu führen.  


Der Grundstückseigentümer hat sich grundsätzlich bereit erklärt, eine Teilfläche der 


festgesetzten privaten Grünfläche gemäß der in der Anlage 4 dargestellten Größenord-


nung für den Ausbau des Knotenpunktes bereitzustellen.  


Von der Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche im Rahmen der vorliegenden Planung 


wird abgesehen, da die Planungen der Landesstraßenbaubehörde noch nicht abgeschlos-


sen und noch Änderungen möglich sind. 


 


 


4. Inhalte der Änderung 


4.1 Festsetzungen im Änderungsgebiet 


In der folgenden Übersicht sind die bisherigen Festsetzungen den geplanten Festsetzun-


gen des Änderungsgebietes gegenübergestellt. 
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Änderungsgebiet bisherige Festsetzungen des B-Plan Nr. 9 


„Gelände der ehemaligen Förderanlagen- 


und Kranbau Köthen GmbH“ der Stadt 


Köthen (Anhalt) 


Festsetzungen der 2. Änderung des B-


Planes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen 


Förderanlagen- und Kranbau Köthen 


GmbH“ der Stadt Köthen (Anhalt) 


Flurstück 27/5 
Flur 28 
(ca. 2.555m²) 


 


Flurstücke 26/4, 
27/6 Flur 28  
(ca. 2.055m²) 


eingeschränktes Gewerbegebiet 
GRZ = 0,7 
h = 10m 
Erhaltung von Bäumen 
 


private Grünfläche, überlagernd mit Um-
grenzung von Flächen zum Anpflanzen u. 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
u. sonst. Bepflanzungen 


 


 


 


eingeschränktes Gewerbegebiet 
GRZ = 0,4 
h = 10m 
Erhaltung von Bäumen 
 


eingeschränktes Gewerbegebiet 
GRZ = 0,4 
h = 10m 


private Grünfläche, überlagernd mit Umgren-
zung von Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
men 


Anpflanzung von Sträuchern 


Erhaltung von Bäumen 


Nachfolgend werden die Festsetzungen im Einzelnen erläutert und begründet. 


Der Bereich der 2. Änderung ist im Ursprungs-Bebauungsplan als eingeschränktes Ge-


werbegebiet (Ausschluss von Lagerplätzen, Tankstellen, Vergnügungsstätten und Ein-


zelhandel; mischgebietstypische Gewerbebetriebe - siehe unten) und als private Grün-


fläche (in Überlagerung mit Flächen zum Anpflanzen sowie mit Bindungen und für die 


Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) festgesetzt: 


 


 


 


 


 
 


Der generelle Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben steht der Ansiedlung eines Auto-


handels entgegen. In der Begründung zum Ursprungs-Bebauungsplan wird diese Fest-


setzung damit begründet, dass negative Auswirkungen auf die Handelsstruktur des sa-


nierten Innerstadtgebietes vermieden werden sollen. Für die Unterschutzstellung der 


innerstädtischen Strukturen ist jedoch nicht ein genereller Ausschluss von Einzelhandel 


erforderlich, sondern lediglich der Ausschluss des sog. zentrenrelevanten Sortiments. 


Dieses Sortiment ist im geltenden EINZELHANDELS- UND ZENTRENKONZEPT FÜR DIE 


KREISSTADT KÖTHEN (ANHALT), Zentrenrelevantes Sortiment - „Köthener Liste“ zu-


sammengestellt. 
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Mit der Ansiedlung eines Autohandels im Änderungsgebiet sind für die innerstädtische 


Handelsstruktur der Stadt Köthen (Anhalt) keine negativen Auswirkungen verbunden. 


Ebenfalls sind mit der geplanten Ansiedlung keine sonstigen negativen Auswirkungen 


verbunden. Der Autohandel verursacht keine Emissionen, die über den Störungsgrad 


eines in einem eingeschränkten Gewerbegebiet zulässigen Gewerbebetriebes hinausge-


hen. Ebenso fügt sich die geplante Nutzung in die vorhandene Nutzungsstruktur der 


Umgebung ein und wertet bei entsprechender Gestaltung (siehe grünordnerische Fest-


setzungen) das Stadtbild an diesem exponierten Standort auf.  


Aus diesen Gründen erfolgt für den Änderungsbereich eine separate textliche Festset-


zung zur Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben. Die übrigen Festsetzungen zur Art 


der baulichen Nutzung bleiben entsprechend der im Ursprungs-Bebauungsplan vorge-


nommenen Typisierung und Gliederung erhalten. 
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Textliche Festsetzung: 


1. Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BAUNVO 


In dem eingeschränkten Gewerbegebiet sind entsprechend § 8 Abs. 2 Nr. 1 BAUNVO  


nur Gewerbebetriebe zulässig, wenn sie gemäß § 1 Abs. 4 BAUNVO mischgebietstypi-


schen Charakter besitzen und das Wohnen nicht wesentlich stören.  


Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig, wenn sie das zen-


trenrelevante Sortiment - „Köthener Liste“ gemäß geltendem Einzelhandels- und Zen-


trenkonzept für die Kreisstadt Köthen (Anhalt) vertreiben. 


Die nach BAUNVO § 8 Abs. 2 Nr. 1 - Lagerplätze und Nr. 3 - Tankstellen - allgemein 


zulässigen sowie nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 - Vergnügungsstätten - ausnahmsweise zulässi-


gen Nutzungen werden ausgeschlossen. 


Um das geplante Bauvorhaben zu realisieren, wird eine ca. 2.055 qm große private 


Grünfläche in ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ geändert.  


Mit der Überplanung der privaten Grünfläche und der damit einhergehenden Erweite-


rung des eingeschränkten Gewerbegebietes wird erreicht, dass in diesem Bereich eine 


Aufstellfläche für die zum Verkauf angebotenen Kfz genutzt werden kann. Die Errich-


tung dieser Aufstellflächen wird auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 


(durch Baugrenzen in der Planzeichnung festgesetzt) ermöglicht. Die Ausführung dieser 


Aufstellfläche sind an besondere Gestaltungsanforderungen („in wassergebundener 


Bauweise“) gebunden. 


Aus diesem Grunde wird die textliche Festsetzung Nr. 3.0 ‚Überbaubare Grundstücks-


flächen (§9 (1) Nr. 2 BauGB)‘ des Ursprungs-Bebauungsplanes für das Änderungsge-


biet wie folgt modifiziert.  


Textliche Festsetzung: 


2. Nicht überbaubare Grundstücksfläche gemäß 23 Abs. 4 BAUNVO 


Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche entlang der ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ sind 


auch außerhalb der festgesetzten Baugrenze aufgrund von § 23 Abs. 5 BAUNVO Gara-


gen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BAUNVO unzulässig.  


Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BAUNVO sowie Aufstellflächen für die zum 


Verkauf angebotenen Kfz sind auf der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 


Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes wird ein Eingriff in Natur und 


Landschaft vorbereitet, der entsprechend auszugleichen ist. Für die Überplanung der 


Grünfläche in ein Gewerbegebiet sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Des Weite-


ren sind Ersatzpflanzungen für bereits gefällte Bäume auf dem Grundstück zu leisten. 
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Als erste Ausgleichsmaßnahme ist entlang der westlichen Plangebietsgrenze eine pri-


vate Grünfläche, überlagert mit einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, festgesetzt. 


Innerhalb dieser Fläche werden die erforderlichen Ersatzpflanzungen für den bereits 


entnommenen Gehölzbestand (Baumfällgenehmigung vom 04.11.2014) vollzogen. Auf 


eine exakte Festlegung der Baumstandorte wird verzichtet, da sich der Pflanzbereich 


aufgrund der geplanten Straßenbaumaßnahme im Kreuzungsbereich der B 185 verän-


dern wird (vgl. Anlage 4: ‚Vorplanung zum Knotenpunktausbau der B 185‘). Diesbe-


züglich soll eine Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger erfolgen und nach Mög-


lichkeit ein fortgeschrittener Planungsstand abgewartet werden. 


Textliche Festsetzung: 


3. Private Grünfläche gemäß § 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB 


Auf der privaten Grünfläche sind 8 Bäume zu pflanzen und dauerhalft zu erhalten. Der 


Pflanzabstand der einzelnen Gehölze hat mind. 6m zu betragen. Die Pflanzung des ers-


ten Gehölzes beginnt mit einem Mindestabstand von 3m zur geplanten Zufahrt. Der 5m 


breite Grünstreifen ist als Rasenfläche herzustellen und dauerhaft zu pflegen.  


Gehölzart und Pflanzqualität: Hainbuche (Carpinus betulus ´Fastigiata´), Hochstamm, 


StU= 10/12, 3xv. mit Ballen 


Als weitere Ausgleichsmaßnahme ist entlang der südwestlichen Grundstücksgrenze, im 


Bereich des zukünftigen Erschließungsbereiches zur B 185, die Pflanzung einer 


Strauchhecke mit nachfolgenden Ausführungsdetails festgesetzt.  


Textliche Festsetzung: 


4. Anpflanzen von Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BAUGB 


Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern ist auf einer Gesamtlänge von 


40m eine zweireihige Strauchhecke zu pflanzen. Aufgrund der bestehenden Pflasterflä-


che wird die Pflanzung unterbrochen und in zwei Abschnitten ausgeführt. 


Die Pflanzstreifen der Strauchhecke haben eine Gesamtbreite von 2,50m. Der Pflanzab-


stand der Sträucher untereinander beträgt 1,00m. Der Abstand der Reihen beträgt 


1,00m. Die Reihen werden mit einem Versatz von 0,50m ausgeführt. Es werden insge-


samt 80 Heckensträucher der nachfolgenden Laubgehölzarten gepflanzt. Es sind mind. 5 


verschiedene Straucharten zu pflanzen.  


Die Pflanzung erfolgt in Gruppen mit mind. 3 Sträuchern je Art. Die Sträucher müssen 


eine Pflanzqualität von mind. 2xv., o.B., Mindesthöhe 60cm -100cm aufweisen.  


Die Ausführung der ersten Pflanzreihe erfolgt mit einem Mindestabstand von 1,0m von 


der Grundstücksgrenze. 
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Gehölzarten:  


Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 


Liguster (Ligustrum vulgare) 


Berberitze (Berberis vulgaris) 


Hundsrose (Rosa canina) 


Alpen Johannisbeere (Ribes alpinum) 


Schneebeere (Symphoricarpus albus) 


Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 


Spierstrauch (Spirea i.S.) 


Die Ausgleichsmaßnahmen müssen spätestens zwölf Monate nach Rechtswirksamkeit 


der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 "GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDER-


ANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH" DER STADT KÖTHEN (ANHALT) fachgerecht 


ausgeführt werden. 


Die vorhandenen Bäume im Plangebiet werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BAUGB zur 


Erhaltung festgesetzt. Bei Abgang bzw. Verlust sind diese gemäß SATZUNG DER STADT 


KÖTHEN ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN SCHUTZ DER BÄUME (BAUMSCHUTZ-


SATZUNG) entsprechend zu ersetzen. 


Zur Vermeidung zusätzlicher Beeinträchtigungen der Böden des Geltungsbereiches 


wird festgesetzt, dass alle zusätzlich erforderlichen Stellflächen in wasserdurchlässiger 


Bauweise hergestellt werden müssen. 


Textliche Festsetzung: 


5. Gestaltung der Aufstellflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 


Die Aufstellflächen für die zum Verkauf angebotenen Kfz sind in wassergebundener  


Bauweise herzustellen. 


Des Weiteren ist für die ausreichende Erschließung des Änderungsgebietes eine neue 


Zufahrt von der B 185 „Am Holländer Weg“ im Südwesten des Flurstücks 26/4 vorge-


sehen. Der exakte Standort wird mit dem Straßenbaulastträger und der Stadt Köthen 


(Anhalt) festgelegt. Im Rahmen der vorliegenden Änderung ist eine Einfahrt gemäß  


§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BAUGB von der Straße ‚Am Holländer Weg‘ aus festgesetzt. Da 


die Einfahrt noch nicht abgestimmt ist, erfolgt in der Planzeichnung eine generalisierte 


Darstellung. 
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4.2 Rechtliche Wirkung der 2. Änderung 


Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes wird in den BEBAUUNGSPLAN NR. 9 "GE-


LÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“, rechts-


wirksam seit dem 19.03.2004, eingegriffen. Die 1. Änderung wird von dem Änderungs-


bereich der vorliegenden Änderung nicht berührt. Im Geltungsbereich der 2. ÄNDERUNG 


DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 "GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND 


KRANBAU KÖTHEN GMBH“ gelten mit deren Rechtswirksamkeit ausschließlich die Fest-


setzungen im teil A: Panzeichnung und Teil B: Textlichen Festsetzungen der 2. ÄNDE-


RUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 "GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- 


UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT). 


Die mit dem Ursprungs- Bebauungsplan erlassenen örtlichen Bauvorschriften gemäß  


§ 85 BAUO LSA gelten weiter auch für das Änderungsgebiet. 


 
 


5. Umweltbericht 


5.1 Ausgangssituation 


Der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung befindet sich innerhalb 


des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förderanla-


gen- und Kranbau Köthen GmbH“ der Stadt Köthen (Anhalt). Da mit der 2. Änderung 


des Bebauungsplanes eine derzeit festgesetzte „Private Grünfläche“ in ein „einge-


schränktes Gewerbegebiet“ geändert wird, stellt dies einen Eingriff in den Naturhaus-


halt dar, der für die einzelnen Schutzgüter auch negative Auswirkungen zur Folge hat. 


Auf die Inhalte der Änderungen der Nutzungen sowie ihre Auswirkungen auf den Na-


turhaushalt und die einzelnen Schutzgüter wird in den nachfolgenden Ausführungen 


näher eingegangen.  


Bestandteil der Umweltprüfung ist die Bewertung des Eingriffs mittels Flächenbilanzie-


rung nach dem Bewertungsmodell von Sachsen-Anhalt (siehe Kap. 5.3.3 ‚Flächenbi-


lanzierung‘).  


Für die Bewertung der Umweltsituation ist nicht der aktuelle Zustand des Änderungs-


gebietes maßgebend, sondern sind die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungspla-


nes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ der 


Stadt Köthen (Anhalt) heranzuziehen. Hiernach lässt sich das Änderungsgebiet in zwei 


Bereiche einteilen, nämlich einerseits als „eingeschränktes Gewerbegebiet“ und ande-


rerseits als „Private Grünfläche“.  


Zur besseren Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die ein-


zelnen Schutzgüter wird im nachfolgenden diese Zweiteilung der Flächen beibehalten 


und beschreibt mit Teilfläche 1 das bereits bestehende „eingeschränkte Gewerbege-


biet“ und mit Teilfläche 2 die „private Grünfläche“. 
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Gemäß den Festsetzungen im Ursprungs-Bebauungsplan gilt für das festgesetzte Ge-


werbegebiet (Teilfläche 1) die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 als Maßgabe für die 


maximal überbaubare Grundfläche. Da die Festsetzung zur GRZ nicht weiter konkreti-


siert wurde, besteht gemäß §19 (4) BAUNVO die Möglichkeit der Überschreitung bis 


zur GRZ von 0,8.  


Die Bewertung der im bestehenden Bebauungsplan als „private Grünfläche“ festgesetz-


ten Teilfläche 2 erfolgt entsprechend vorliegender Grundlagen. Wie in der unten ste-


henden Abbildung dargestellt, setzt das im Bebauungsplan verwandte Planzeichen für 


die „private Grünfläche“ in Kombination sowohl eine Erhaltungs- als auch eine An-


pflanzbindung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Für die private Grünfläche werden im Ursprungs-Bebauungsplan ausschließlich die 


nachfolgenden grünordnerischen Festsetzungen (Pkt.5.3.1) getroffen: 


 


Ausschnitt aus dem aus 
dem Ursprungs- BEBAU-


UNGSPLAN NR. 9 „GELÄNDE 


DER EHEMALIGEN FÖRDER-


ANLAGEN- UND KRANBAU 


KÖTHEN GMBH“ DER 


STADT KÖTHEN (ANHALT) 
 
Geltungsbereiches der  
2. Änderung mit den zwei-
geteilten Festsetzungen: 
Eingeschränktes Gewerbe-
gebiet (Teilfläche 1) und 
Private Grünfläche (Teilflä-
che 2). 


Teilfläche 2 


Teilfläche 1 
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Diese grünordnerischen Festsetzungen sind aus nachfolgenden Gründen nicht rechtssi-


cher formuliert: 


• Das Planzeichen zur grünordnerischen Festsetzung in der Planzeichnung des Ur-


sprungs- Bebauungsplanes ist nicht eindeutig formuliert und lässt Interpretati-


onsspielräume zu. Es ist nicht ersichtlich, ob eine umgrenzende oder eine flächi-


ge Ausführung der Pflanzung vorgesehen ist 


• das Planzeichen „Erhaltung in Überlagerung mit Anpflanzen von Bäumen und 


Sträuchern“ ist nicht mehr nachvollziehbar, da insbesondere keine Angaben zum 


Ausgangsbestand vorliegen 


• fehlende Konkretisierung der Teilfestsetzung a) zum Anpflanzen von Bäumen 


und Sträuchern), die ohne quantitative Angabe der Pflanzausführung erfolgte 


• fehlende Konkretisierung der Teilfestsetzung c), die keine Flächenangaben zur 


Baumanpflanzung beinhaltet.  


Aufgrund der eingeschränkten Aussagekraft dieser grünordnerischen Festsetzung des 


Ursprungs- Bebauungsplanes wird zur Ermittlung der Bestandssituation für die „private 


Grünfläche“ die nachfolgende Interpretation angestellt. 


• Die Darstellung der grünordnerischen Festsetzung im Ursprungs- Bebauungs-


plan „Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ wird als eine 


flächige Zuordnung angesehen. 


• Trotz der alleinigen textlichen, grünordnerischen Festsetzung (5.1.3) von „Flä-


chen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ innerhalb der „privaten 


Grünfläche“ im Ursprungs- Bebauungsplan wird von der im B-Plan festgesetz-


ten zeichnerischen Kombination ausgegangen, die neben der Anpflanzung auch 


eine Erhaltungsbindung des Gehölzbestandes vorsieht.  


• Für sogenannte Eingriffsteilgebiete des Ursprungs- Bebauungsplanes wurden 


zum Ausgleich des mit der Planung verbundenen Eingriffs die entsprechende 


„Zuordnungsfestsetzungen“ (Pkt. 6.5) getroffen. Das Änderungsgebiet der 2. 


Änderung des Bebauungsplanes befindet sich außerhalb eines solchen Eingriff-


steilgebietes. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass die ursprüngli-


che Festsetzung einer „privaten Grünfläche“ auch nicht vordergründig zur Aus-


führung von Kompensationsmaßnahmen vorgesehen war, sondern vielmehr aus 


gestalterischen Aspekten heraus erfolgte. Dieser gestalterische Hintergrund für 


die Festsetzung begründet sich ebenfalls durch die exponierte Lage der Fläche 


im angrenzenden öffentlichen Straßenraum und wird zusätzlich durch den orts-


bildprägenden Altbaumbestandes verstärkt.  


Aufgrund der fehlenden quantitativen Pflanzangaben innerhalb der grünordnerischen 


Festsetzung und der vorherigen Ausführungen, kann die „private Grünfläche“ gemäß 







Stadt Köthen (Anhalt)  
Begründung mit Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förder-
anlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ - Satzungsexemplar  22 


 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 04.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


der Biotoptypenzuordnung nach dem Bewertungsmodell von Sachsen-Anhalt ver-


gleichsweise einem Siedlungsbiotop zugeordnet werden.  


Für die im weiterführenden Text unter Kap. 5.3.3 ausgeführte Flächenbilanzierung er-


folgte eine Konkretisierung dieses Siedlungsbiotopes mit der Zuordnung als „sonstige 


Parkfläche“ (PYC). Diese, im Vergleich zu einer sonstigen, nicht parkartigen Grünflä-


che aufgewertete Einstufung erfolgte aufgrund des vorhandenen Altbaumbestandes. Die 


geringfügige Abwertung des Biotopbestandes, die mit einem Wertpunkt auf 9WP vor-


genommen wurde, begründet sich durch die Lage innerhalb bereits bestehender Gewer-


beflächen in unmittelbarer Nachbarschaft zu stark frequentierten Straßen. Es wird ein-


geschätzt, das die dadurch resultierende Vorbelastung bzw. Beeinträchtigung zu einer 


Abweichung der ansonsten üblichen Ausstattung dieses Biotoptyps führt. Des Weiteren 


ist die Abwertung durch die für eine Parkfläche geringe Flächengröße begründet. 


Baumfällgenehmigung  


Mit Datum vom 04.11.2014 wurde dem Antrag des Vorhabenträgers zur Fällung von 


insgesamt 4 Laubgehölzen von der Stadt Köthen (Anhalt) stattgegeben. Für die Fällung 


der 4 Laubgehölze, die zwischenzeitlich gefällt wurden, müssen gemäß Baumfällge-


nehmigungsbescheid Ersatzpflanzungen in Form von 8 Einzelgehölzen auf dem Grund-


stück vorgenommen werden.  


 


5.2 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile 


Naturräumliche Einordnung des Plangebietes 


Entsprechend vorliegendem LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, ENTWURF (1997), 


zählt das Planungsgebiet zur Landschaftseinheit ´Köthener Ackerland´.  


Die Stadt Köthen (Anhalt) befindet sich im zentralen Bereich dieser Landschaftseinheit, 


welche im Norden vom „Magdeburg-Wittenberger Elbtal und untere Mulde“, im Osten 


von der „Mosigkauer Heide“ sowie im Süden und Westen von der „Fuhneniederung“ 


begrenzt wird.  


Die Einheit des Köthener Ackerlandes ist als einheitliche und vorwiegend ebene Abtra-


gungsfläche mit vereinzelten Erhebungen zu charakterisieren,  


Nutzungsbezogene Merkmale dieser Landschaftseinheit sind eine Armut an Struktu-


relementen und eine großflächige intensive ackerbauliche Bodennutzung.  


Der Geltungsbereich der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER 


EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) liegt östlich der Innenstadt von Köthen und der Eisenbahntrasse Halle-


Magdeburg. Er befindet sich im nordwestlichen Bereich des Geltungsbereiches des Be-


bauungsplanes Nr. 9 und grenzt im Nordosten unmittelbar an eine „Private Grünfläche“ 


(Geltungsbereich der 1. ÄNDERUNG DES B-PLAN NR. 9) mit parkähnlichem Charakter. 
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5.2.1 Schutzgut Boden 


Der Geltungsbereich der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER 


EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage der Stadt Köthen (Anhalt) und 


ist durch überwiegende anthropogene Nutzung und teilweise Bautätigkeit geprägt bzw. 


vorbelastet, so dass die Böden in diesem Bereich gegenüber denen der umgebenden 


Landschaft wesentlich stärker in ihrer Natürlichkeit beeinträchtigt sind. Innerhalb der 


gewerblich genutzten Fläche befinden sich vollversiegelte Gebäude- und Pflasterflä-


chen. Die unbefestigten Bodenflächen des Geltungsbereiches sind als Scherrasen- und 


Gehölzflächen mit überwiegend Altbaumbestand ausgebildet. 


Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Böden im Geltungsbereich der vorliegen-


den Änderung des Bebauungsplanes im Hinblick auf die natürlichen Bodenfunktionen 


aufgrund der überwiegend anthropogenen und gewerblichen Nutzung beeinträchtigt und 


insgesamt von geringer Wertigkeit sind. 


 


5.2.2 Schutzgut Wasser 


Bestand 


Oberflächengewässer 


Klassifizierte Fließgewässer sind im Geltungsbereich nicht vorhanden und werden von 


diesen auch nicht tangiert.  


Grundwasser 


Der Grundwasserflurabstand im Stadtbereich von Köthen variiert zwischen 2m und 


10m, wobei sich der Abstand insgesamt von Süden nach Norden verringert. Die 


Grundwasserfließrichtung verläuft in Richtung Ziethe.  


Genaue Angaben zum Geltungsbereich der 2. Änderung des B-Plans „Gelände der ehe-


maligen Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ der Stadt Köthen (Anhalt) liegen 


nicht vor. 


In Hinsicht auf das Schutzgut Wasser befindet sich das Plangebiet in einem Gebiet ge-


ringer Wertigkeit. 


 


5.2.3 Schutzgut Klima/ Luft 


Bestand 


Das Gebiet um die Stadt Köthen (Anhalt) wird dem östlichen Rand des herzynischen 


Trockengebietes im Klimaraum des ostdeutschen Binnenlandklimas zugeordnet.  







Stadt Köthen (Anhalt)  
Begründung mit Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förder-
anlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ - Satzungsexemplar  24 


 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 04.05.2017 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


Der subkontinentale Klimacharakter ist von einer geringen jährlichen Niederschlags-


menge und von einem ausgesprochenen Sommermaximum der Niederschläge (hoher 


Anteil konvektiver Starkniederschläge in Form von Schauern und Gewittern) geprägt. 


Gemäß LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, Entwurf (1997) beträgt die mittlere 


jährliche Niederschlagshöhe unter 500 mm. Die Region zählt damit zu den trockensten 


Landschaften Mitteleuropas.   


Das Jahresmittel der Lufttemperatur beträgt ca. 8,5 °Celsius. Das Mittel des kältesten 


Monats Januar schwankt um den Gefrierpunkt, die mittlere Lufttemperatur im wärmsten 


Monat Juli beträgt ca. 18 °Celsius.  


Der Geltungsbereich der 2. Änderung befindet sich innerhalb der Ortslage der Stadt 


Köthen. Der Strahlungs- und Wärmehaushalt innerhalb eines Ballungsgebietes weicht 


von dem der umgebenden Landschaft ab, da er durch die Art und Weise der Bebauung, 


deren Dichte und Versieglungsgrad beeinflusst wird. Je größer der Versieglungsgrad, 


desto größer die bodennahe Erwärmung. Auf natürlicher Bodenfläche kann sich durch 


die bestehende Vegetation und deren Verdunstungsleistung die Luft wieder schneller 


abkühlen als in bebauten Gebieten. Innerhalb des Geltungsbereiches bestehen aufgrund 


der teilweise gewerblichen Vornutzung sowohl versiegelte als auch teilversiegelte Flä-


chen. Die unbebauten Bodenflächen bestehen als parkähnliche Grünflächen. Von be-


sonderer Bedeutung ist der Altbaumbestand, der aufgrund seiner teilweise geschlosse-


nen Kronenausbildung für ausgeglichene kleinklimatische Verhältnisse sorgt.  


Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das Plangebiet in einem Gebiet geringer 


Wertigkeit in Hinsicht auf das Schutzgut Klima/ Luft befindet. 


 


5.2.4 Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 


Potentielle natürliche Vegetation 


Die potentielle natürliche Vegetation beschreibt das natürliche Vegetationsinventar, d.h. 


diejenigen Pflanzengesellschaften, die sich unter den heutigen Klima- und Bodenbedin-


gungen aufgrund des derzeitigen regionalen Wildpflanzenbestandes einstellen würden, 


wenn jede direkte Einflussnahme des Menschen auf die Pflanzendecke unterbliebe. 


Gemäß KARTE DER POTENTIELLEN NATÜRLICHEN VEGETATION VON SACHSEN-ANHALT 


würde sich in der Umgebung des Plangebietes ohne menschlichen Einfluss ein Typi-


scher Haselwurz-Labkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald ausbilden. Dabei handelt 


es sich um einen mehrschichtigen lichten Laubmischwald mit gut wüchsigen Bäumen, 


einer artenreichen, gut entwickelten und gräserreichen Strauchschicht. Die Aspektfolge 


dieses Waldtyps ist ausgeprägt mit deutlichem Frühjahrsaspekt. Bestimmende Baumar-


ten sind Trauben-Eiche (Quercus petraea), Hain-Buche (Carpinus betulus) und Winter-


Linde (Tilia cordata).  
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Bestand  


Der Geltungsbereich befindet sich der Ortslage der Stadt Köthen (Anhalt) und schließt 


an seiner westlichen und nördlichen Seite unmittelbar an den öffentlichen Verkehrsbe-


reich. Bis auf den nordöstlichen Bereich, der sich im Übergangsbereich einer großflä-


chigen und parkähnlichen privaten Grünfläche befindet (1. ÄNDERUNG B-PLAN NR. 9 


„GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER 


STADT KÖTHEN (ANHALT)), ist der Geltungsbereich ausschließlich von Versieglungsflä-


chen umgeben.  


Gemäß dem LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT) (1997) befinden sich im 


Geltungsbereich keine geschützten Biotope.  


Wie bereits ausgeführt, weicht der aktuelle Bestand, insbesondere die „private Grünflä-


che“, von den Festsetzungen des Ursprungs- Bebauungsplanes ab.  


Gemäß der aktuellen Nutzung bestehen auf der im Ursprungs- Bebauungsplan als „pri-


vate Grünfläche“ festgesetzten Fläche überwiegend ruderalisierter Scherrasen, eine ver-


siegelte Pflasterfläche und in den Randbereichen Altbaumbestände. Für die zukünftige 


Nutzung als „eingeschränktes Gewerbegebiet“ wurde ein Teilbereich der Rasenfläche 


sowie 4 Bestandsgehölze bereits entfernt und es wurde dort eine Aufstellfläche für Pkw 


in geschotterter Bauweise geschaffen.  


Auf der Teilfläche 1 bestehen neben einem Gebäude ebenfalls versiegelte Pflasterflä-


chen sowie in Vorbereitung der Nutzungsänderung - nördlich des Bestandsgebäudes - 


geschotterte Flächen. Die unbefestigten Bodenflächen befinden sich insbesondere um 


den südlichen und östlichen Gebäudebereich und unterliegen augenscheinlich einer 


hausgartenähnlichen Nutzung, mit überwiegender Scherrasenfläche und vereinzelten 


Staudenbeeten. Entlang der Grundstücksgrenzen und auch innerhalb der Rasenfläche ist 


ein wertvoller und erhaltenswerter Altbaumbestand mit überwiegend heimischen Laub-


gehölzarten ausgeprägt.  


Aufgrund der geringen Flächengröße, der Lage innerhalb der Ortslage von Köthen (An-


halt) und aufgrund der überwiegend anthropogenen Nutzung auf teilbebauter Fläche ist 


der allgemeine Grad der Natürlichkeit der Vegetation bis auf den Altbaumbestand als 


gering einzuschätzen. Dieser Altbaumbestand ist hinsichtlich der Avifauna von beson-


derer Bedeutung. Außer dem erhaltenswerten Gehölzbestand ist die im Geltungsbereich 


ausgeprägte Vegetation eher artenarm, nicht selten, nicht besonders geschützt und anth-


ropogenen Ursprungs und daher leicht ersetzbar.  


Der Geltungsbereich der 2. Änderung schließt bis auf den nordöstlichen Bereich, der an 


eine parkähnliche Grünfläche grenzt, unmittelbar an die stark verdichteten bzw. versie-


gelten Verkehrs- und Gewerbeflächen an. Diese unterliegen einer starken anthropoge-


nen Vorbelastung, die nur begrenzten Lebensraum für Tierarten bieten. Durch die be-
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schriebene inselartige Lage inmitten von Gewerbe- und Verkehrsflächen ist ein Bio-


topverbund sehr stark begrenzt bzw. kaum vorhanden. 


Es ist davon auszugehen, dass seltene bzw. gefährdete Arten an Flora und Fauna nicht 


vorhanden sind. Eine gesonderte faunistische Untersuchung wurde nicht durchgeführt.  


Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Plangebiet bis auf den Altbaumbestand als 


Gebiet geringer Wertigkeit in Hinsicht auf die Schutzgüter Biotope, Pflanzen und Tiere 


einzustufen ist. 


Maßgeblich für die Beurteilung des Biotopbestandes der 2. Änderung des Bebauungs-


planes sind abweichend von der beschriebenen, aktuellen Nutzung die Festsetzungen 


des rechtskräftig geltenden BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN 


FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT).  


Aufgrund der undifferenzierten grünordnerischen Festsetzungen aus dem Ursprungs- 


Bebauungsplan wird für die Bestandssituation der Teilfläche 2 gemäß der Biotoptypen-


zuordnung nach dem Bewertungsmodell von Sachsen-Anhalt die Festlegung für eine 


„sonstige Parkanlage“ für die Bestandssituation vorgenommen.  


 


5.2.5 Schutzgut Landschaft 


Bestand 


Das Änderungsgebiet befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage der Stadt Köthen 


(Anhalt) und ist mit Ausnahme einer im Nordwesten angrenzenden, parkähnlichen 


Grünfläche von versiegelten Gewerbe- und Verkehrsflächen umgeben. Charakteristisch 


für die bereits teilweise gewerblich genutzte Teilfläche 1 sind einerseits der Gebäudebe-


stand mit versiegelten Flächen sowie die Ausprägung artenarmer Scherrasenrestbestän-


de. Auf der anderen Seite prägen Altbaumbestände überwiegend heimischer Laubgehöl-


zarten, die insbesondere im östlichen Grundstücksbereich ausgeprägt sind, das Erschei-


nungsbild des Standortes. 


Der Geltungsbereich ist standörtlich als besonders für das Ortsbild einzustufen, da es 


wegen seiner exponierten Lage an stark befahrenen Straßen sowie aufgrund des höheren 


Geländeniveaus optisch besser wahrgenommen wird. 


Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Geltungsbereich aufgrund der exponierten 


Lage einen aus optischer Sicht sensiblen Standort darstellt. Der Altbaumbestand ist in-


nerhalb der bereits teilweise gegebenen, gewerblichen Nutzung von großer Bedeutung 


für das Ortsbild.  
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5.2.6 Schutzgut Mensch 


Vorbemerkung: 


Das Schutzgut "Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung" umfasst sämtliche 


Faktoren der Umwelt, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der innerhalb 


des Plangebiets oder seines Wirkungsbereichs arbeitenden und wohnenden Menschen 


auswirken können. Hierzu zählen insbesondere 


• der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne von  


§ 3 Abs. 1 BIMSCHG, d.h. vor allem Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder 


Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigun-


gen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen 


• der Schutz vor Gefahren, die von Bodenverunreinigungen ausgehen 


• die zu erwartenden klimatischen Veränderungen, soweit sie sich auf die Ge-


sundheit und das Wohlbefinden der Menschen innerhalb des Plangebiets oder 


seines Wirkungsbereichs auswirken 


• Beeinträchtigungen bestehender und geplanter Erholungsmöglichkeiten inner-


halb des Änderungsgebietes oder seiner Wirkungsbereiche. 


Bestand 


Immissionssituation: 


Bei der Beurteilung der Immissionssituation ist insbesondere die Lärm- und Abgasbe-


lastung (auch aus dem Gewerbegebiet selbst) zu beachten. Zusätzlich ist der Geltungs-


bereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 durch seine innerörtliche Lage im 


angrenzenden Kreuzungsbereich hochfrequentierter Straßen mit hohem Verkehrsauf-


kommen stark vorbelastet. 


Bodenverunreinigungen/ Altlasten: 


Im nordwestlichen Randbereich des Ursprungs- Bebauungsplanes befinden sich Flur-


stücke innerhalb einer Altlastenverdachtsfläche (Altstandort), welche unter der Katas-


ternummer 20088 und der Bezeichnung „Förderanalgen- und Kranbau GmbH BT I“ 


registriert ist. Des Weiteren ist das Plangebiet als Kampfmittelverdachtsfläche ausge-


wiesen (vgl. Kap. 2.3 ‚Altlasten‘ und Kap. 7 ‚Hinweise‘). 


Klimatische Belastungen: 


Klimatische Belastungen spielen aufgrund der geringen Flächengröße eine eher unter-


geordnete Rolle. Der vorhandene Altbaumbestand ist für das standörtliche Kleinklima 


von großer Bedeutung.  


Erholungseignung: 


Der Geltungsbereich der 2 .Änderung des Bebauungsplanes liegt innerhalb der Ortslage 


von Köthen (Anhalt) und fernab von Sehenswürdigkeiten und Schutzgebieten. Die Er-
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holungseignung im Geltungsbereich ist aufgrund der Vornutzung als Gewerbegebiet als 


gering einzustufen.  


 


5.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 


Bestand 


Innerhalb des Änderungsgebietes befinden sich keine obertägig sichtbaren Bau- und 


Kulturdenkmäler. Aus historischen Unterlagen (Fotomaterial) ist ersichtlich, das im 


westlichen Bereich der Teilfläche 2, ein Denkmal gestanden hat. Heute erinnert daran 


noch die versiegelte Grundfläche. 


Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das Plangebiet in einem Gebiet geringer 


Wertigkeit aus der Sicht der Kultur- und Sachgüter befindet. 


 


5.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 


Für die Bewertung der Umweltsituation auf den Teilflächen 1 und 2 sind nicht der 


momentane Zustand des Änderungsgebietes maßgebend, sondern die Festsetzungen des 


rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förderanlagen- und 


Kranbau Köthen GmbH“ der Stadt Köthen (Anhalt). Diese weichen von den Festset-


zungen der 2. Bebauungsplanänderung ab.  


Die nachfolgende Übersicht zeigt die inhaltlichen Änderungen der Teilflächen innerhalb 


des bestehenden Bebauungsplangebietes. 


Änderungsgebiet bisherige Festsetzungen im B-Plan Nr. 9 


„Gelände der ehemaligen Förderanlagen- 


und Kranbau Köthen GmbH“ der Stadt 


Köthen (Anhalt) 


2. Änderung des B-Planes Nr. 9 „Gelände 


der ehemaligen Förderanlagen- und Kran-


bau Köthen GmbH“ der Stadt Köthen 


(Anhalt) 


Teilfläche 1 


(Flurstück 27/5, 
Flur 28) 


2.555m² 


 


Teilfläche 2 


(Flurstück 26/4, 
Flur 28 (1.603m²) 


Flurstück 27/6, 
Flur 28 (452m²)) 


2.055m² 


 


 


eingeschränktes Gewerbegebiet 


GRZ = 0,7 , überbaubar 0,8 (§19(4)  
BauNVO) 


h = 10m 


 


private Grünfläche, überlagernd mit Um-
grenzung von Flächen zum Anpflanzen u. 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
u. sonst. Bepflanzungen 


 


 


eingeschränktes Gewerbegebiet 


GRZ = 0,4, überbaubar 0,6 (§19(4) BauNVO) 


h = 10m 


 


eingeschränktes Gewerbegebiet 


GRZ = 0,4, überbaubar 0,6 (§ 19(4) BauNVO) 


h = 10m 


private Grünfläche, überlagernd mit Umgren-
zung von Fläche zum Anpflanzen von Bäumen 


Anpflanzung von Sträuchern 
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Aus der Tabelle geht hervor, dass sich durch die Festsetzungen der 2. Änderung des 


Bebauungsplanes der Anteil der maximal bebaubaren Fläche auf der Teilfläche 1 redu-


ziert. Auf der Teilfläche 2, die bisher als „private Grünfläche“ festgesetzt ist, wird 


erstmalig eine Bebauung ermöglicht.  


Die Festsetzungen der 2. Änderung des bezeichneten Bebauungsplanes haben Auswir-


kungen auf die einzelnen Schutzgüter und stellen somit einen Eingriff in den Natur-


haushalt dar. Welche Auswirkungen sich im Einzelnen durch die Anlage, den Betrieb 


und den Bau der geplanten Gewerbegebietserweiterung ergeben können, sind in der 


nachfolgenden Übersicht der Tabelle 2 (Umweltauswirkungen) zusammengefasst.   
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Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes mit den Teilflächen 1 und 2 


wurde im bisherigen Textverlauf einer Einzelbetrachtung unterzogen. Die Nutzungsän-


derungen, die sich infolge der Festsetzung der 2. Änderung des Bebauungsplanes auf 


den gesamten Geltungsbereich ergeben, werden in der nachfolgenden Übersicht in Ta-


belle 3 quantitativ erfasst.  


Tabelle 2: Flächennutzungen im Geltungsbereich der w. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9: 


Eingriffsbewertung  Fläche in m² 


Bestand (Ausgangssituation B-Plan Nr. 9)   


Gewerbegebiet, überbaubare Fläche GRZ 0,8* 2.044 
Gewerbegebiet nicht überbaubar 301 
Gewerbegebiet, zu erhalt. Baumbestand (7 x 30m²) 210 


Private Grünfläche, sonstige Parkanlage 2.055 


Summe Ist-Wert 4.610 


Eingriffsbewertung Fläche in m² 


Planung    


Gewerbegebiet, überbaubare Fläche (GRZ=0,4) 1.714 


Gewerbegebiet, wassergebunden (GRZ 0,2)** 857 


Scherrasen 924 


zu erhalt. Baumbestand (23x30m²) 690 


Ausgleichspflanzung (Strauchhecke) 100 


Private Grünfläche (Ersatzpflanzung Baumreihe) 32 


Private Grünfläche Scherrasen 293 


Summe Plan-Wert 4.610 


*einschließlich der Überschreitung nach §19 (4) BAUNVO 
** zusätzliche GRZ von 0,2 aufgrund Überschreitung nach § 19 (4) BAUNVO 


In der Tabelle 2 ist im oberen Abschnitt die Bestandssituation des Ursprungs- Bebau-


ungsplanes aufgeführt. Auf der bereits gewerblich genutzten Teilfläche 1 kann die 


Grundfläche gemäß der im Ursprungs- Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen bis zu 


80% überbaut werden, was einer Fläche von 2.044m² entspricht. Die übrigen unbebau-


ten Bereiche der Teilfläche 1 sowie die Teilfläche 2 bestehen als Grünflächen mit Alt-


baumbestand. 


Im unteren Tabellenabschnitt sind die einzelnen Nutzungen der 2. Änderung des be-


zeichneten Bebauungsplanes aufgeführt. Im Vergleich zur Bestandssituation wird der 


Anteil der überbaubaren Grundstücksfläche auf insgesamt 40% (GRZ=0,4) reduziert. 


Gemäß §19 (4) BAUNVO können für die Errichtung der geplanten Aufstellflächen zu-


sätzliche Flächenversiegelungen in wassergebundenen Bauweise vorgenommen werden. 


Der Anteil der insgesamt überbaubaren bzw. voll- und teilversiegelbaren Fläche im zu-


künftigen Gewerbegebiet  beträgt somit insgesamt 60%. 
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Die unbebauten Flächen der 2. Änderung des Bebauungsplanes umfassen neben dem 


Bestand an Scherrasen und dem zu erhaltenen Baumbestand auch Flächen für Aus-


gleichs- und Ersatzmaßnahmen.  


Mit der Durchführung der 2. Änderung des bezeichneten Bebauungsplanes wird dem 


allgemeinen Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprochen. 


Innerhalb des Geltungsbereiches und in der angrenzenden Umgebung befinden sich 


bereits Gewerbeflächen. Es besteht der Bedarf für die Erweiterung des Gewerbegebietes 


unter der Voraussetzung, dass eine direkte Erschließung von der angrenzenden B183 


geschaffen wird. Der Geltungsbereich ist entsprechend seiner Größe und Ausstattung 


für die Ansiedlung eines Gewerbegebietes geeignet.  


Zusammenfassend wird prognostiziert, dass die geplante Nutzungsänderung im Ände-


rungsgebiet zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter führen 


wird.  


 


5.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung 


Eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 


Planung muss folgenden Ausgangszustand berücksichtigen: 


• die aktuelle Flächennutzung und die sich daraus ableitenden Entwicklungsten-


denzen 


• die im rechtswirksamen Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen und die sich 


daraus ableitenden Entwicklungsmöglichkeiten. 


Insbesondere für den unbebauten Teilbereich des Geltungsbereiches führt eine weitere 


Nichtnutzung langfristig zur Veränderung des allgemeinen Erscheinungsbildes. Auf der 


Grünfläche ist davon auszugehen, dass eine fortschreitende Verbuschung stattfinden 


und sich längerfristig sukzessiver Gehölzbestände entwickeln würde.  


Eine ausbleibende Pflege und Nichtnutzung führt unweigerlich zur nachteiligen Beein-


trächtigung des Erscheinungsbildes und langfristig zur Verwahrlosung der Fläche. Auf-


grund der exponierten Lage des Pangebietes unterliegt jegliche, insbesondere nachteili-


ge Veränderung des Erscheinungsbildes, der unmittelbaren Wahrnehmung. Es kann 


nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine derartige Entwicklung langfristig auch 


nachteilig für die Wirtschaftlichkeit angrenzender Gewerbetreibende auswirkt. 


Die Nichtdurchführung der Planung widerspricht dem Grundsatz des sparsamen Um-


gangs mit Grund und Boden. Eine derzeit im rechtskräftig bestehenden Bebauungsplan 


als „private Grünfläche“ festgesetzte Fläche besteht weiterhin ohne diesbezügliche Nut-


zung. Sie befindet sich inselartig inmitten von Gewerbe- und Verkehrsflächen und ver-


hindert aufgrund dieser Festsetzung die Erweiterung und Nutzung einer bereits beste-
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henden gewerblich genutzten Fläche sowie deren erforderliche Erschließung über die 


unmittelbar angrenzende B 185. Der bestehende und intakte Gebäudebestand wird 


durch eine ausbleibende Nutzungsänderung dem Verfall preisgegeben.  


 


5.5 Abhandlung der Eingriffsregelung nach §1a Abs. 3 BAUGB 


5.5.1  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 


Der § 1 a Abs. 2 Nr. 2 BAUGB regelt die Berücksichtigung der Vermeidung und des 


Ausgleichs der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung. 


Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG) ist der Verursacher 


eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 


zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen innerhalb einer zu bestimmen-


den Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-


chen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-


pflege erforderlich ist. 


Durch die vorliegende Bebauungsplanänderung werden mit den geänderten Festsetzun-


gen für ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ auf der Teilfläche 1 keine Maßnahmen 


vorbereitet, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gemäß § 8a BNATSCHG in 


Verbindung mit § 1 a BAUGB erfüllen. Durch die geänderten Festsetzungen zum Maß 


der baulichen Nutzung ergibt sich eine Verringerung der maximal überbaubaren Fläche 


um 0,2. Dies wirkt sich auf den Standort der Teilfläche 1 mit einer geringfügigen Ver-


besserung für Natur und Landschaft positiv aus.  


Anders verhält es sich auf der Teilfläche 2. Die Teilfläche 2 ist im bestehenden Bebau-


ungsplan als „private Grünfläche“ festgesetzt. Die in Folge der Nutzungsänderung in ein 


„eingeschränktes Gewerbegebiet“ vorgenommene Änderung der Festsetzung stellt für 


die Teilfläche 2 einen Eingriff in den Naturhaushalt dar. Die Festsetzungen DER 2. ÄN-


DERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- 


UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) ermöglichen eine Neu-


versieglung bislang unbebauter Flächen, was einen Eingriff in den Naturhaushalt dar-


stellt und für die in Folge dessen Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden. 


Die Erweiterung einer bereits gewerblich genutzten Teilfläche kann aufgrund der stan-


dörtlichen Gegebenheiten als Vermeidungsmaßnahme angesehen werden, da als Alter-


native stattdessen keine unbebauten und nicht erschlossen Flächen im Außenbereich in 


Anspruch genommen werden müssen. Die bisherige Nutzung der Teilfläche 2 entspricht 


nicht der Festsetzung des Ursprungs- Bebauungsplanes einer „privaten Grünfläche“. 


Des Weiteren befindet sich diese Teilfläche 2 inselartig inmitten umgebender Gewerbe-


flächen, innerhalb der Ortslage mit angrenzendem, öffentlichem Verkehrsflächen. Diese 


Fläche unterliegt infolgedessen einer gewissen Sensibilität im Hinblick auf die Wahr-
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nehmung des allgemeinen Erscheinungsbildes. Durch die 2. Änderung des Bebauungs-


planes wird die Fläche einer stetigen Nutzung mit einhergehender Pflege verbleibender 


Grünflächen unterzogen, was sich allgemein positiv auf das Schutzgut Landschaftsbild 


auswirkt.  


Weitere Maßnahmen zur Minimierung und Vermeidung negativer Auswirkungen 


• Minimierung von Neuversiegelungen auf das unabdingbar notwendige Maß (Er-


schließung zur B 185) zum Schutz des Bodens 


• Festsetzung einer separaten Zufahrt (Erschließung über Nachbargrundstück 


nicht mehr erforderlich) 


• Festsetzung, dass die erforderlichen Stellflächen in wassergebundener Bauweise 


herzustellen sind 


• Verwendung mineralischer, wasserdurchlässiger Schüttgüter beim Bau sonstiger 


Stellflächen anstelle einer Vollversiegelung zum Schutz des Bodens und des 


Grundwassers 


• Vermeidung nachteiliger optischer Auswirkungen durch Festsetzung eines 


Grünstreifens entlang der westlichen Plangebietsgrenze 


• Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf den Gehölzbestand, Anpassung zu-


künftiger Stellflächen an die Bestandssituation 


• vorrangige Nutzung bereits versiegelter Flächen bzw. baulich veränderter Flä-


chenbereiche aus Gründen des Bodenschutzes. 


 


5.5.2 Alternative Planungsmöglichkeiten 


Die vorliegende Planänderung resultiert aus dem Ansiedlungswunsch des Autohandels 


City Mobile Köthen auf dem Grundstück Friedrich- Ebert- Straße Nr. 40. Das Grund-


stück ist mit einem bestehenden Gebäudekomplex und versiegelten Flächen bereits 


teilweise bebaut.  


Der bestehende Bedarf an Gewerbefläche auf diesem Grundstück ist gegeben und auf-


grund der bereits vorhandenen gleichgelagerten Nutzung im unmittelbar angrenzenden 


Bereich sinnvoll und umsetzbar. Die erforderliche Erschließung an der westlichen 


Grundstücksgrenze zur B183 ist ebenfalls möglich. 


Die Planungsänderung wirkt sich langfristig positiv auf den Zustand des Grundstücks 


aus und führt im Vergleich zur prognostizierten Nichtnutzung zu einer allgemeinen 


Aufwertung des unmittelbaren Standortes.  


Für die vorliegende 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHE-


MALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (AN-
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HALT) gibt es keine anderweitige bzw. alternative Planungsmöglichkeit. Des Weiteren 


wird mit der Umsetzung der Planung dem Grundsatz nach einem sparsamen Umgang 


mit Grund und Boden entsprochen, weil die bereits vorhandene Infrastruktur besser 


ausgelastet wird.  


 


5.5.3 Flächenbilanzierung 


/?����*@22.?$��A���&.6B0�$ @.-$/@��?$��1?�A��A@���@B02.@$@��C ���A@�� �1��2?$��?$A�


 @.-$/@��?$���4$��@$��@&&�$�@*�.-$A�"-B0"�$)-$0-.2�herangezogen. 


Grundlage dieses Verfahrens ist die Erfassung und Bewertung von Biotoptypen. Zur 


Ermittlung des Kompensationsdefizits erfolgt zunächst in Tabelle 4 eine Erfassung so-


wohl für die unmittelbar vor dem Eingriff betroffenen Flächen, als auch die Nutzungs-


änderungen der Flächen nach der Umsetzung der Planung. In einer weiterführenden 


Zusammenstellung, erfolgt in Tabelle 5 die Ausgleichsbewertung und die Ermittlung  


erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen. 


In der Anlage 5 sind die Angaben der Flächenbilanzierung nach Bestand (Anlage 5.1 


‚Bestandsplan‘) und Planung (5.2 ‚Planung‘) differenziert dargestellt, so dass die Flä-


chenangaben besser nachvollzogen werden können. 
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Tabelle 3: Eingriffsbewertung  


Bewertung  Fläche in m² Code Ist-Wert Wertpunkte 


Bestand (Ausgangssituation B-Plan Nr. 9)         
Gewerbegebiet, versiegelte Flächen (GRZ= 0,7, überbaubar 0,8)* 2.044 VPZ 0 0 
Gewerbegebiet, nicht versiegelt  301 GSB 7 2.107 
Gewerbegebiet, zu erhalt. Baumbestand (7 x 30m²)** 210 HEC 20 4.200 


Private Grünfläche, sonstige Parkanlage*** 2.055 PYC 9 18.495 


Summe Ist-Wert 4.610     24.802 


Bewertung Fläche in m² Code Plan-Wert Wertpunkte 


Planung          


Gewerbegebiet, versiegelte Flächen (GRZ=0,4) 1.714 VPZ 0 0 


Gewerbegebiet, wassergebundene Bauweise (GRZ=0,2)**** 857 VWB  3 2.571 


Scherrasen 924 GSB 7 6.468 


zu erhalt. Baumbestand (23x30m²)** 690 HEC 20 13.800 


Anpflanzen von Sträuchern (Strauchhecke 40 x 2,5m) 100 HHA 14 1.400 


Private Grünfläche (Ersatzpflanzung 8 Stück)** 32 HRB 9 288 


Private Grünfläche (Scherrasen) 293 GSB 7 2.051 


Summe Plan-Wert 4.610     26.578 


Kompensationsbewertung in Wertpunkten WP         


Kompensationswert (Plan-Wert -  Ist- Wert)     1.776 


*  einschließlich der Überschreitung nach  §19 (4) BauNVO     
** Anzahl Bäume als zu erhalten im Ursprungs-BPlan festgesetzt (vgl. Bestandsplan) WP für Einzelbäume nach Bewertungsmodell LSA 2009  


*** Fläche entspricht in seiner Ausstattung größtenteils dem Biotoptyp einer ´sonstigen Parkanlage´. Eine Abstufung um einen Wertpunkt (9WP) des Planwertes  
     erfolgt aufgrund seiner Größe und Lage inmitten von allseits umgebenen Gewerbe- und Verkehrsflächen und einer daraus resultierenden Vorbelastung. 


**** zusätzliche GRZ von 0,2 aufgrund Überschreitung nach § 19 (4) BauNVO  
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Gemäß den Festsetzungen im Ursprungs- Bebauungsplan gilt für das festgesetzte Ge-


werbegebiet (Teilfläche 1/Gesamtfläche 2.555m) eine GRZ 0,7. Da die Festsetzung zur 


GRZ nicht weiter konkretisiert wurde, besteht gemäß §19 (4) BAUNVO die Möglichkeit 


der Überschreitung bis zur GRZ von 0,8. In der Bestandsbewertung wurde daher von 


diesem Wert ausgegangen. 


Die nicht bebauten Flächen innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes wurden als 


Scherrasen angenommen und der Gehölzbestand gemäß der festgesetzten Erhaltungs-


bindung aus dem Ursprungs- Bebauungsplan übernommen.  


Die Bewertung des Bestandes der Teilfläche 2 (Gesamtfläche 2.055m²), die im Ur-


sprungs- Bebauungsplan als „private Grünfläche“ festgesetzt wurde, erfolgt - wie be-


reits im siehe Kap. 5.1 ‚Ausgangssituation‘ beschrieben - als „sonstige Parkanlage“, 


einschließlich des Gehölzbestandes. 


Die Veränderungen der aktuellen Planung der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 


NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ 


DER STADT KÖTHEN (ANHALT) sind im unteren Tabellenabschnitt der Tabelle 4 unter 


‚Planung‘ aufgeführt.  


Für die zukünftige Nutzungsänderung in ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ gilt die 


Festsetzung der GRZ mit 0,4 als Maßgabe der maximal überbaubaren Fläche. Für die 


geplanten Aufstellflächen, die in durchlässiger Bauweise als Schotterflächen hergestellt 


werden müssen, erhöht sich gemäß der Anwendung von § 19 (4) BAUNVO der über-


baubare Flächenanteil auf insgesamt 60%.  


Die  unbebauten Flächen des Gewerbegebietes umfassen die Rasenflächen (Scherrasen) 


sowie den zu erhaltender Baumbestand. Dazu zählen einerseits die mit Erhaltungsbin-


dung festgesetzten Gehölze aus dem Ursprungs- Bebauungsplan (7 Stück) sowie eine 


entsprechende Ergänzung in der 2. Änderung des Bebauungsplanes aufgrund der gege-


benen Erhaltungswürdigkeit. Hieraus ergibt sich eine Gesamtstückzahl von 23, die in 


der  Planzeichnung entsprechend als zu erhaltende Bäume festgesetzt sind.  


Zuzüglich der zu erhaltenen Bestandsgehölze sind im unteren Tabellenabschnitt die 


Ersatzpflanzung einer Baumreihe auf einer Privaten Grünfläche und eine Ausgleichs-


maßnahme in Form einer Strauchhecke aufgeführt.  


Festgesetzt ist eine „private Grünfläche“ entlang der westlichen Plangebietsgrenze, auf 


der die Ausführung der erforderlichen Ersatzpflanzung für den bereits entnommenen 


Gehölzbestand (Baumfällgenehmigung vom 04.11.2014) vollzogen wird. Die genaue 


Festlegung der Baumstandorte erfolgt mit dem Baulastträger im Zuge einer geplanten 


Straßenbaumaßnahme. 


Aufgrund der Erweiterung der Gewerbegebietsfläche ist die Ausführung einer weiteren 


Ausgleichsmaßnahme innerhalb des Geltungsbereiches vorgesehen. Zu diesem Zweck 
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wird die Pflanzung einer Strauchhecke entlang der südwestlichen Grundstücksgrenze, 


im Bereich des zukünftigen Erschließungsbereiches zur B 185, festgesetzt.  


Zur Vermeidung zusätzlicher Beeinträchtigungen der Böden des Geltungsbereiches 


wird festgesetzt, dass alle zusätzlich erforderlichen Stellflächen in wassergebundener 


Bauweise hergestellt werden müssen. 


Das Ergebnis der Eingriffsbewertung in der Tabelle 3 zeigt, dass durch die Festsetzun-


gen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Eingriff gegenüber den Festsetzun-


gen des Ursprungs- Bebauungsplan kompensiert ist (1.776 WP Überkompensation). 


Dies bedeutet, dass die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen ausreichen, die verursach-


ten Eingriffe in den Naturhaushalt auszugleichen und weitere Kompensationsmaßnah-


men außerhalb des Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 nicht 


erforderlich sind. 


 


5.6 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen 


Zur Vermeidung negativer Auswirkungen und Nutzungskonflikte muss die Umsetzung 


der Festsetzungen entsprechend überwacht bzw. überprüft werden.   


Nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGS-


PLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN 


GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) wird gemäß § 4 c BAUGB eine Überwachung 


der Auswirkungen der Planung (sog. ‚Monitoring’) und u.a. der Durchführung der 


grünordnerischen Festsetzungen vorgenommen. Dazu werden die eventuell inzwischen 


nach § 4 Abs. 3 BAUGB eingegangenen Stellungnahmen geprüft. Unabhängig davon 


werden die zuständigen Fachbehörden angeschrieben und zur Stellungnahme aufgefor-


dert. Grundlage der Abfrage ist der Umweltbericht. Die Stellungnahmen werden ausge-


wertet und falls sich unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen ergeben, werden ent-


sprechende Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen. 


 


5.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 


Der Planungsanlass für die 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 "GELÄNDE DER 


EHEMALIGEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ IN KÖTHEN (ANHALT) 


ergibt sich aufgrund des Ansiedlungswunsches des Autohandels City Mobile Köthen 


auf dem Grundstück Friedrich- Ebert- Straße Nr. 40. Mit der Änderung soll u.a. ermög-


licht werden, dass ein bislang als private Grünfläche festgesetzter Bereich als Aufstell-


fläche für die zum Verkauf angebotenen Kfz genutzt werden kann.  


Die Fläche des Geltungsbereiches der 2. Änderung des Bebauungsplanes ist mit einem 


Gebäudekomplex und versiegelten Flächen bereits teilweise bebaut. Das Plangebiet 
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befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage von Köthen (Anhalt) und ist allseits von 


Gewerbenutzungen und Verkehrsflächen umgeben. 


Für die ausreichende Erschließung des Änderungsgebietes ist eine neue Zufahrt von der 


B 185 „Am Holländer Weg“ im Südosten des Grundstückes vorgesehen. Der exakte 


Standort wird mit dem Straßenbaulastträger und der Stadt Köthen (Anhalt) festgelegt 


und als Einfahrtsbereich gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BAUGB entsprechend festgesetzt. 


Um das geplante Bauvorhaben zu realisieren, ist es erforderlich, die ca. 2.055 qm große 


„private Grünfläche“ überwiegend in ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“ zu ändern.  


Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgten eine Bewertung der einzelnen Schutzgüter 


und eine Gegenüberstellung der Auswirkungen der Nutzungsänderungen vor und nach 


Durchführung der Planung. 


Die 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖRDER-


ANLAGEN- UND KRANBAU GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) stellt insbesondere für 


die Teilfläche 2 einen Eingriff in den Naturhaushalt dar, da durch die Änderung des 


größten Teils der „privaten Grünfläche“ in ein „eingeschränkte Gewerbegebiet“ bislang 


unbebaute Flächen versiegelt werden können.  


Im Vergleich zur bisherigen Festsetzung aus dem Ursprungs- Bebauungsplan wird die 


Erhaltungsbindung für den wertvollen Altbaumbestand auf insgesamt 23 Gehölze er-


höht.  


Entlang der westlichen Plangebietsgrenze wird die gemäß vorliegender Fällgenehmi-


gung (04.11.2014) geforderte Ersatzpflanzung in Form einer Baumreihe mit insgesamt 


8 Einzelbäumen festgesetzt.  


Innerhalb des Geltungsbereiches wird zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf 


den Naturhaushalt entlang der südlichen und südwestlichen Plangebietsgrenze die 


Pflanzung einer Strauchhecke festgesetzt.  


An die Gestaltung der Aufstellflächen für die zum Verkauf angebotenen Kfz wird die 


Bedingung geknüpft, dass dies in wassergebundener Bauweise zu erfolgt hat. 


Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 führt aufgrund der aufgeführten Vermei-


dungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen im Ergebnis der Bewertung der 


Flächenbilanzierung zu einer positiven Gesamtbilanz für Natur und Landschaft. Das 


bedeutet, dass die im Umweltbericht ausgeführten möglichen nachteiligen Auswirkun-


gen für Natur und Landschaft durch die geplanten Festsetzungen der 2. Änderung des 


Bebauungsplanes Nr. 9 vollständig ausgeglichen werden können und weitere Kompen-


sationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches nicht erforderlich werden.  
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6. Verkehrliche Erschließung, Ver- und Entsorgung 


Die Grundstücke werden derzeit über eine Grunddienstbarkeit zu Lasten der Nachbar-


grundstücke verkehrlich erschlossen. Diese verkehrliche Erschließung ist für ein ge-


werblich genutztes Grundstück nicht ausreichend. Aus diesem Grunde sieht die 2. Än-


derung des Bebauungsplanes Nr. 9 eine separate Zufahrt von der B 185 ‚Am Holländer 


Weg‘ vor.  


(Anmerkung: Eine Erschließung über die ‚Friedrich-Ebert-Straße‘ ist aufgrund des Hö-


henunterschiedes nicht möglich.) 


In dieser Angelegenheit fand bereits am 01.06.2015 ein Abstimmungsgespräch mit dem 


zuständigen Straßenbaulastträger Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost in 


Dessau statt. Als Ergebnis wurde festzuhalten, dass grundsätzlich eine verkehrliche Er-


schließung des Grundstückes an der avisierten Stelle von der B 185 aus erfolgen kann. 


Einen separaten Antrag mit detaillierten Planunterlagen wird durch den beauftragten 


Architekten zu gegebener Zeit bei der Landesstraßenbaubehörde eingereicht. 


Das Grundstück ist stadttechnisch erschlossen, eine zusätzliche Erschließung ist von 


Seiten des ansiedlungswilligen Gewerbebetriebes nicht erforderlich. 


 


 


7. Hinweise  


Artenschutz 


Aus artenschutzrechtlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass bei Nutzungsänderun-


gen oder Abrissmaßnahmen Verbotstatbestände des § 44 BNATSCHG vermieden werden 


sollten, denn gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNATSCHG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder 


Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 


entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  


Sind Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von besonders bzw. streng geschützten wild le-


benden Tieren durch das Vorhaben betroffen, so kann im Einzelfall von den Verboten 


des § 44 BNatSchG nach einem Antrag eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNATSCHG 


oder eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNATSCHG gewährt werden. Bei der Baufeld-


freimachung ist zu berücksichtigen, dass es gemäß § 39 Abs. 5 Ziff. 2 BNATSCHG ver-


boten ist Bäume und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 


abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Vorhandene benachbarte Bäume (insbe-


sondere die mit einem Erhaltungsgebot belegten Bäume) oder Gehölze sind während 


des Bauvorhabens gemäß DIN 18920 vor Beeinträchtigung zu schützen. 
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Altlasten 


Sollten sich bei Erdarbeiten organoleptische (geruchliche oder optische) Auffälligkeiten 


im Boden zeigen bzw. ergeben sich Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder 


Altlasten, ist die untere Bodenschutzbehörde zu informieren (§§ 2, 3 des BODEN-


SCHUTZ-AUSFÜHRUNGSGESETZES DES LANDES SACHSEN-ANHALT). 


Die Entsorgung und der Wiedereinbau von ggf. Aushubmaterialien haben entsprechend 


den „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Ab-


fällen“, Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 in der Fas-


sung vom 05.11.2004 i.V. mit Teil I in der Fassung vom 06.11.2003, zu erfolgen, unter 


Berücksichtigung der LAGA Nr. 20 in der Fassung vom 06.11 1997 für Bauschutt. 


Archäologie 


Grundsätzlich gelten für alle Erdarbeiten die Bestimmungen des § 9 Abs. 3 DENK-


MSCHG LSA, die besagen: 


Wer bei Arbeiten oder anderen Maßnahmen in der Erde oder im Wasser Sachen findet, 


bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind, hat diese 


zu erhalten und der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 


Kampfmittel  


Gemäß Stellungnahme des Landkreises Anhat-Bitterfeld vom 14.07.2016 ist das Plan-


gebiet als Kampfmittelverdachtsfläche ausgewiesen. Somit ist der zuständigen Bauord-


nungsbehörde (Bauordnungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld) vor Baubeginn von 


Tiefbauarbeiten oder sonstigen erdeingreifenden Maßnahmen ein Nachweis über die 


Kampfmittelfreiheit des betreffenden Baugrundstückes nach § 13 BAUO LSA vorzule-


gen.  


Die Kampfmittelfreiheit wird durch das Technische Polizeiamt des Landes Sachsen-


Anhalt oder eine dafür geeignete Kampfmittelräumfirma bescheinigt. 


Zu einem Kampfmittelprüfungsverfahren sind folgend aufgeführten Unterlagen beim 


Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Landkreises Anhalt-


Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6, 06749 Bitterfeld-Wolfen einzureichen: 


- kurze Maßnahmenbeschreibung 


- Auflistung der von der Maßnahme betroffenen Flurstücke 


- Auflistung der Grundstückseigentümer der betroffenen Flurstücke 


- Arbeitskarte, aus welcher Angaben zu Gemarkung, Flur und Flurstück sowie die 


Grenzen der betroffenen Flurstücke ersichtlich sind. 
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Versorgungsleitungen 


Stromleitungen: 


Im Bereich des Änderungsbereiches befinden sich Energieversorgungsanlagen der envia 


Mitteldeutsche Energie AG (enviaM). Die ungefähre Lage der Versorgungsleitungen ist 


in der Anlage zur Stellungnahme vom 11.02.2016 enthalten. Es wird von der enviaM 


darauf hingewiesen, dass rechtliche Grundlagen nicht daraus abgeleitet werden können, 


da die Lage der Versorgungsleitungen jederzeit Änderungen unterworfen sein kann.  


Zu den Versorgungsanlagen sind die festgesetzten Abstände entsprechend dem ein-


schlägigen Vorschriften- und Regelwerk zu beachten und einzuhalten. Unterirdische 


Versorgungsanlagen sind grundsätzlich von Bepflanzungen, Anschüttungen und Über-


bauungen freizuhalten.  


Das Schachtscheinverfahren ist einzuhalten, im Bereich der unterirdischen Anlagen ist 


Handschachtung erforderlich.  


Gasleitungen: 


Im Bereich des Änderungsgebietes befinden sich Gasversorgungsanlagen in Rechtsträ-


gerschaft der Netzgesellschaft Köthen mbH. Die ungefähre Lage der Versorgungslei-


tungen ist in der Anlage zur Stellungnahme vom 11.01.2016 enthalten. Es wird von der 


Netzgesellschaft Köthen mbH darauf hingewiesen, dass bei Durchführung von Schacht-


arbeiten von den auszuführenden Tiefbaufirmen Schachterlaubnisse einzuholen sind.  


Telekommunikationslinien: 


Im Planbereich sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH, Be-


reich Technik Breitband & Festnetz vorhanden. Die ungefähre Lage der Telekommuni-


kationslinien ist in der Anlage zur Stellungnahme vom 09.02.2016 enthalten. Von Sei-


ten der Telekom wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung und Baudurchführung 


die Schutzabstände (30cm bzw. der Forderung der Betreiber, der DIN VDE 0800, Teil 2 


6 4, DIN VDE 08/45, Teil 1 und DIN 0228 Teil 1-4) einzuhalten sind. Können die 


Schutzabstände nicht eingehalten werden, sind in Abstimmung mit der Telekom ent-


sprechende Schutzmaßnahmen zu Lasten des Bauträgers durchzuführen.  


Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom ist zu beachten. 
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8. Planungsstatistik 


Art der Nutzung 
 Fläche in 


ha 


Eingeschränktes Gewerbegebiet   0,43 


Private Grünfläche  0,03 


Gesamtfläche 
 


 0,46 


 


 


9. Verfahren 


Aufstellungsbeschluss 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 10.09.20115 die Auf-


stellung der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN 


FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ beschlossen.  


Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BAUGB am 30.10.2015 im Amts-


blatt der Stadt Köthen (Anhalt) Nr. 10/ Jahrgang 25 ortsüblich bekannt gemacht. 


 


Beteiligung der Öffentlichkeit 


Für die 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALIGEN FÖR-


DERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) wurde 


zur Darlegung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung am 


10.11.2015 in Form einer Informationsveranstaltung eine frühzeitige Öffentlichkeitsbe-


teiligung gemäß § 3 Abs. 1 BAUGB durchgeführt. Außerdem wurde der Öffentlichkeit 


vom 09.11.2015 bis einschließlich 20.11.2015 Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-


rung gegeben. 


Der Entwurf der 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 9 „GELÄNDE DER EHEMALI-


GEN FÖRDERANLAGEN- UND KRANBAU KÖTHEN GMBH“ DER STADT KÖTHEN (ANHALT) 


wurde gemäß § 3 Abs. 2 BAUGB mit Begründung und Umweltbericht sowie den nach 


Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-


nahmen vom 04.07.2016 bis einschließlich 05.08.2016 öffentlich ausgelegt. Ort und 


Dauer der Auslegung wurden am 24.06.2016 im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) 


Nr. 6/ Jahrgang 26 nach § 3 Abs. 2 BAUGB mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass 


Anregungen während dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
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Beteiligung der Behörden 


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 


die Planung berührt werden kann, wurden frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BAUGB mit 


Schreiben vom 14/ 15.12.2015 an der Planung beteiligt.  


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß  


§ 4 Abs. 2 BAUGB mit Schreiben vom 20.06.2016 erneut beteiligt und gemäß  


§ 3 Abs. 2 BAUGB von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Auf der Grundlage 


des § 4 Abs. 2 BAUGB setzte die Stadt den Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen 


Trägern öffentlicher Belange für die Abgabe ihrer Stellungnahme eine Frist.  


 


Abwägungs- und Satzungsbeschluss 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am …   . …   . …         die 


eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-


ge geprüft und die Abwägung beschlossen. Von Bürgern wurden keine Anregungen, 


Bedenken und/ oder Hinweisen vorgebracht.  


Das Ergebnis wurde gemäß § 3Abs. 2 Satz 4 BAUGB mitgeteilt. 


Die vorliegende Begründung mit Umweltbericht ist Grundlage des Satzungsbeschlusses 


vom … . … . … . 


 


 


Köthen (Anhalt), ............................. 


 


 


 


----------------------------------------------- 
Oberbürgermeister  
der Stadt Köthen (Anhalt)  
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mmlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt- Bitterfeld- Witten-
berg Nr. 03/2016 


 


 


 







Stadt Köthen (Anhalt)  
Begründung mit Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gelände der ehemaligen Förder-
anlagen- und Kranbau Köthen GmbH“ - Satzungsexemplar  48 


 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 22.09.2016 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


RICHTLINIE ZUR BEWERTUNG UND BILANZIERUNG VON EINGRIFFEN IM LAND SACHSEN-
ANHALT (BEWERTUNGSMODELL SACHSEN-ANHALT) Gem. RdErl. des MLU, 
MBV, MI und MW vom 16.11.2004 (MBl. LSA Nr. 53/2004 vom 27.12.2004, 
S. 685), Wiederinkraftsetzung und zuletzt geändert am 12.03.2009 (MBl. LSA 
Nr. 13/2009 S. 250)  


SATZUNG DER STADT KÖTHEN ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN SCHUTZ DER 


BÄUME (BAUMSCHUTZSATZUNG) VOM 14.12.2000, ZULETZT GEÄNDERT DURCH 


DIE 1. ÄNDERUNGSSATZUNG ZUR SATZUNG DER STADT KÖTHEN ÜBER DIE ER-


HALTUNG, PFLEGE UND DEN SCHUTZ DER BÄUME (BAUMSCHUTZSATZUNG) VOM 


25.10.2001 


SATZUNG DER STADT KÖTHEN (ANHALT) ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN 


SCHUTZ DER HECKEN (HECKENSCHUTZSATZUNG) VOM 27.05.2005, ZULETZT GE-


ÄNDERT DURCH DIE 1. ÄNDERUNGSSATZUNG ZUR SATZUNG DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN SCHUTZ DER HECKEN (HE-


CKENSCHUTZSATZUNG) VOM 19.06.2004 


Schwier, Volker Prof. Dr.-Ing: Handbuch der Bebauungsplan-Festsetzungen, Verlag 
C.H. Beck, München 2002. 


SECHSTE ALLGEMEINE VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUM BUNDES-IMMISSIONS-
SCHUTZGESETZ - TECHNISCHE ANLEITUNG ZUM SCHUTZ GEGEN LÄRM (TA-
LÄRM) vom 26.08.1998 (GemMBl. S. 503) 


TECHNISCHE ANLEITUNG ZUM SCHUTZ ZUR REINHALTUNG DER LUFT (TA LUFT) VOM 


27.02.1986 (GemMBl. S. 95) 


UMWELTSCHADENSGESETZ vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666), zuletzt geändert durch 
Art. 14 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 


VERORDNUNG ÜBER DEN LANDESENTWICKLUNGSPLAN DES LANDES SACHSEN-ANHALT 


2010 - LEP-LSA - vom 16. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 160), gültig ab 
12.03.2011 


VERORDNUNG ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLÄNE UND DIE DARSTELLUNG DES 


PLANINHALTS (PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 - PLANZV 90) vom 18. Dezem-
ber 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
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Grünflächen


Flächen für den überörtlichen Verkehr und für 


Wohnbaufläche


Flächen für den Gemeinbedarf


Gewerbliche Baufläche


Gemischte Baufläche


Einrichtungen:


Schule


Parkanlage


Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne


Grenze des räumlichen Geltungsbereiches


des Naturschutzrechtes (§ 30 NatSchG LSA)


Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege  und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft


W = Wasserleitung


Hauptversorgungsleitungen


unterirdisch


E  = Elektrizität


oberirdisch


W


M


G


hier:


umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
Kennzeichnung der Lage der Flächen, deren Böden erheblich mit


Nachrichtliche Übernahmen


Hinweise und Kennzeichnungen


Umgrenzung von geplanten Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne
des Naturschutzrechtes (§ 30 NatSchG LSA)


Bereiche mit Bodenfunden aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit


G  = Gas


die örtlichen Hauptverkehrszüge
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Friedrich-Ebert-S
traße


5,58 m²


Mauer versetzten


Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebau-


ungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen


Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH"


die für den Knotenpunktausbau benötigte 


Fläche im Geltungsbereich der 2. Änderung des


Babauungsplanes Nr. 9
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Anlage zur Sitzungsvorlage
ANLAGE 2 Begründung mit Umweltbericht und Anlagen- Satzungsexemplar.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017091/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.16

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017091/1

Az.: erstellt am: 08.06.2017

Betreff

Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 22.06.2017: Stadtrat 22.06.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 14.06.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Annahme der angebotenen Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen entsprechend der beiliegenden Auflistung für 
den Zeitraum vom 01.02.2017 - 10.06.2017 gemäß § 99 Abs. 6 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) i. V. m. § 7 Abs. 2 
Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

- § 99 Abs. 6 KVG i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 19 Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In dem ab 01.07.2014 gültigen Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) ist im § 99 Abs. 6 eine Regelung hinsichtlich des Erhalts von Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen aufgenommen worden, die so in der bis dato 
gültigen Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt nicht enthalten war.

Danach darf die Kommune zur Erfüllung einzelner Aufgaben nach § 4 KVG LSA Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte 
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 4 beteiligen. Die Einwerbung und 
die Entgegennahme des Angebotes einer Zuwendung obliegen ausschließlich dem 
Hauptverwaltungsbeamten (Oberbürgermeister). Über die Annahme oder Vermittlung 
entscheidet die Vertretung (Stadtrat).
Abweichend von Satz 3 kann die Vertretung die Entscheidung über die Annahme oder 
Vermittlung bei geringfügigen Zuwendungen auf den Hauptverwaltungsbeamten oder einen 
beschließenden Ausschuss übertragen. Die Wertgrenzen nach Satz 4 sind in der 
Hauptsatzung geregelt. Die Kommune erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, 
die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und übersendet ihn der 
Kommunalaufsichtsbehörde.
Nach einem Schreiben des Ministerium für Inneres und Sport vom 27.10.2014 – Hinweise 
zu § 99 Abs. 6 KVG LSA – fallen auch Sponsorringgelder unter den § 99 KVG LSA.

In der neuen Hauptsatzung vom 18.11.2014 wurde im § 7 Abs. 2 Nr. 19 geregelt, dass die 
Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bei geringfügigen Zuwendungen dem 
Oberbürgermeister bis zu einem Betrag von 1.000 € obliegt und somit vom Stadtrat 
übertragen wird. 

D.h. in der praktischen Umsetzung der Regelungen in § 99 Abs. 6 KVG LSA i.V.m.
§ 7 Abs. 2 Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt), dass die Entscheidung zur 
Annahme  von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

· bis zu 1.000,- € der Oberbürgermeister und
· über 1.000,- € der Stadtrat im Rahmen einer entsprechenden Beschlussfassung

trifft.

Somit muss aufgrund des ab 01.07.2014 gültigen Kommunalverfassungsgesetzes bei 
Überschreitung der 1.000 €-Wertgrenze regelmäßig im laufenden Jahr ein 
Stadtratsbeschluss zur Entscheidung entgegengenommener Spenden, Schenkungen und 
ähnlicher Zuwendungen herbeigeführt werden.

Für das Gelände des Tierparks wurden von der Köthen Energie 25 quercu robur (Eichen) im 
Wert von 1.250 € (Einzelpreis 50 €) gespendet. 
Da hier eine Überschreitung der Wertgrenze von über 1.000 € vorliegt, ist ein 
Stadtratsbeschluss zur Annahme notwendig.

Die Zuständigkeit über die Annahme der Spende liegt bei der Stadt Köthen (Anhalt), auch 
wenn zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und der Tierpark Köthen gGmbH als Betreiber ein 
Pachtvertrag besteht.
Der Grund und Boden gehört der Stadt Köthen (Anhalt), weiterhin ist im § 6 des 
Pachtvertrages geregelt, dass die Stadt Köthen (Anhalt) für die Unterhaltung und 
Instandsetzung des Pachtgegenstandes und für die Kontrolle und Pflege der Bäume 
zuständig ist. 

Weiterhin ist eine Geldspende in Höhe von 2.000 € für die Förderung der Heimatpflege in 



Arensdorf eingegangen.








Anlage zur Sitzungsvorlage
Auflistung Spenden.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017092/1 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.5

Amt: Bereich 030 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017092/1

Az.: erstellt am: 09.06.2017

Betreff

Beschluss über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages gegen die hohen 
Kita- und Hortgebühren und unpraktikablen Hortzeiten  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 22.06.2017: Stadtrat 22.06.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 14.06.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) stellt fest, dass

1. der am 29.05.2017 eingereichte Einwohnerantrag unzulässig ist und 
2. der am 31.05./01.06.2017 eingereichte Einwohnerantrag unzulässig ist. 

Gesetzliche Grundlagen:

§ 25 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Mit Beschlüssen vom 28.02.2017 hat der Stadtrat die Kinderbetreuungsatzung sowie die 
Elternbeitragssatzung in geänderter Form beschlossen. Beide Satzungen wurden im 
Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) am 31.03.2017 öffentlich bekannt gemacht. 

Am 29.05.2017 wurde dem Sekretariat des Oberbürgermeisters ein Mappe übergeben, in 
der neben einem an den Stadtratsvorsitzenden gerichteten Anschreiben als Anlagen 199 
Unterschriftenlisten beigefügt waren. Mit diesem Einwohnerantrag beantragen die 
Unterzeichnenden, dass „der Stadtrat über die Kinderbetreuungssatzung (17StR/17/003) 
und Elternbeitragssatzung (17/StR/17/002) erneut abstimmt und dabei insbesondere:

1. die Gebühren auf maximal den Mittelwert aller sachsen-anhaltischen 
Städte mit 20.000 bis 35.000 Einwohnern festgesetzt werden,

2. berücksichtigt, dass die freien Träger zu großen Teilen die 
verabschiedeten Betreuungszeiten gar nicht mittragen, und 

3. die Gestaltung der Betreuungszeiten mit dem Gemeindeelternrat im 
Vorfeld abstimmt, um neu geschaffene, bürokratische Hürden abzubauen.“

19 der 199 Unterschriftenlisten sehen auf der Rückseite eine Begründung vor, die restlichen 
180 Unterschriftenlisten sehen auf der Rückseite keine Begründung vor. Die Begründung 
lautet wie folgt: 

„Worum geht es: 
Am 28.02.2017 hat der Stadtrat von Köthen (Anhalt) für den Bereich Kinderkrippe, 
der Kindergärten und des Horts neue Regelungen und neue Gebühren geschaffen. 
Die Gebühren sind dabei stark gestiegen und liegen deutlich über den Gebühren 
anderer Städte in Sachsen-Anhalt. Des Weiteren wurden neue organisatorische 
Rahmenbedingungen geschaffen, die wir als betroffene Eltern als unpraktisch 
empfinden. Leider wurde der Gemeindeelternrat im Vorfeld nicht beteiligt, so dass 
Eltern keinerlei Chancen hatten, ihre Hinweise und Gedanken mit einfließen zu 
lassen. 

Zur Kompensation der deutlichen Kostensteigerungen wurde auf die Möglichkeit 
verwiesen, dass man seit 01.04.2017 die Kinderbetreuung stundenweise 
abschließen könne. Das geht in den städtischen Kitas, aber zu großen Teilen nicht 
bei den freien Trägern. Damit ist ca. jedes 2. Kind in Köthen (Anhalt) von einer 
Nichtgestaltbarkeit der Kosten betroffen. Gebührensteigerungen von bis zu 1.000 
EUR im Jahr sind die Folge. 

Das finden wir nicht in Ordnung, so dass wir mit diesem Einwohnerantrag das Ziel 
verfolgen, den Stadtrat von Köthen (Anhalt) nochmals unter Berücksichtigung dieser 
Aspekte mit dem Thema zu beschäftigen. Des Weiteren erwarten wir, dass mit dem 
Gemeindeelternrat im Vorfeld solch wichtiger und weitreichender Entscheidung 
gesprochen wird. 
Mit Ihrer Stimme können Sie unseren Antrag unterstützen. Setzen Sie sich ein und 
setzen ein Zeichen, dass mit unseren Kindern (und Eltern) nicht so umgegangen 
werden kann. 

Zur Begründung des Antrages:
Kinder sind der wichtigste Baustein unserer Gesellschaft. Sie sichern unsere 
Existenz. Die Sozialministerin des Landes, Frau Grimme-Benne (SPD), bezeichnete 
die Einkommenssituation von Eltern im Land Sachsen-Anhalt in diesem Jahr als 
niedrig und ungünstig. Der Oberbürgermeister der Stadt zeigte bei der aktuellen 



Entwicklung der Innenstadt deutlich auf, dass Einkommen in Köthen (Anhalt) 
niedriger sind, als in Nachbarkreisstädten.  Somit ist die Maximalerhöhung von 
Kinderbetreuungsgebühren der falsche Weg!

a) Innerhalb der Beschlussberatung des Stadtrates wurde dargestellt, 
dass Eltern auf die steigenden Gebühren durch flexiblere 

  Gestaltungen ihrer Betreuungszeiten reagieren können. Nunmehr ist 
festzustellen, dass die freien Träger diese Zeiten nicht anbieten und 
damit rund die Hälfte aller Eltern der Zugang zu dieser Möglichkeit 
versperrt ist. Diese Eltern werden damit faktisch in die hohen 
Gebühren „gezwungen“.

 
b) Die aktuelle Gebührenhöhe führt bei Eltern mit schwächeren Einkommen

und mehrerer Kinder zu einer „Unattraktivität“ von eigener Arbeit. 
Diese Eltern werden in soziale Unterstützungen gedrängt.
Genau das ist nicht der richtige Weg. 

c) Mit der Übertragungen von zusätzlichem Verwaltungsaufwand auf die 
Kitas und Horte sinkt die Arbeitszeit an unseren Kindern! Aufgabe sollte 
aber maximale Zeit für unsere Kinder, nicht für Verwaltungstätigkeiten 
sein. 
Hier besteht Nachbesserungsbedarf!

d) Der organisatorische Aufwand für die An-, Ab- und Ummeldung ist für 
alle Beteiligten unverhältnismäßig hoch und bedarf einer Überarbeitung. 
Wir brauchen flexible, sich am Leben orientierende Lösungen. Deshalb 
ist mit dem Gemeindeelternrat zu sprechen!“

Am 01.06.2017 wurde aus dem Briefkasten der Stadt Köthen (Anhalt) eine weiteres 
Schreiben entnommen, mit welchem weitere 21 Unterschriftenlisten nachgereicht worden 
waren, die sämtlichst keine Begründung enthielten. Das Kuvert enthält einen durch die 
Absender handschriftlich getätigten Vermerk, dass der Briefkasteneinwurf am 31.05.2017 
erfolgt sei. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Zulässigkeit des Einwohnerantrages ist die 
Sach- und Rechtslage am Tag des Antragseingangs, vorliegend also der 29.05.2017. Nach 
diesem Datum eingereichte Unterschriften oder anderweitige gesetzlich vorgeschriebene 
Kriterien können nur noch in Form eines neuen Einwohnerantrages berücksichtigt werden. 
Daher sind die am 31.05./01.06.2017 nachgereichten Unterschriften als eigenständiger 
Antrag zu werten. Dieser hat das von § 25 Abs. 3 Nr. 3 KVG LSA geforderte Quorum von 
800 stimmberechtigten Einwohnern nicht erreicht. Damit ist dieser Antrag bereits aus 
diesem Grunde unzulässig. 

Der am 29.05.2017 eingereichte Antrag weist ebenfalls nicht die Stärke von 800 
stimmberechtigten Einwohnern auf. Abgegeben wurden 199 Unterschriftenlisten mit jeweils 
maximal 10 Zeilen. 19 der Unterschriftenlisten wiesen eine Vorderseite mit dem Begehren 
und den Unterschriftenlisten sowie auf der Rückseite eine Begründung auf. Die restlichen 
180 Unterschriftenlisten wiesen auf der Rückseite keine Begründung auf. 

Nach § 25 Abs. 2 Satz 1 KVG LSA muss der Einwohnerantrag ein bestimmtes Begehren 
mit Begründung enthalten. Eine Begründung ist daher eine gesetzliche Voraussetzung des 
Einwohnerantrages. Diese muss – wie die anderen geforderten Bedingungen – Gegenstand 
jeder Unterschriftenliste sein (vgl. VerwG Magdeburg, Urteil vom 12.05.2004 – Az.: 9 A 
458/03 MD). Fehlt es hieran, ist unklar, auf welcher Grundlage die Unterschriften geleistet 



worden sind. Es fehlt bei diesen Unterschriften (bei denen die Begründung fehlt) die 
plebiszitäre Legitimation für den Einwohnerantrag. Aus diesem Grunde sind die 180 
Unterschriftenlisten für die Bestimmung des Quorums unbeachtlich. 

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde hat die 
Rechtsauffassung der Verwaltung bestätigt. 

Mit den 19 Unterschriftenlisten, bei denen auf der Rückseite die Begründung enthalten war, 
wird das von § 25 Abs. 3 Nr. 3 KVG LSA geforderte Quorum ebenfalls nicht erreicht. Daher 
ist auch der erste am 29.05.2017 eingereichte Antrag unzulässig. 

Über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages entscheidet die Vertretung (vgl. § 25 Abs. 5 
Satz 1 KVG LSA). Ein (politischer) Ermessenspielraum wird der Vertretung auf Grund des 
eindeutigen Gesetzeswortlautes („stellt … fest“) nicht eingeräumt. Liegt eine formelle oder 
materielle gesetzliche Voraussetzung nicht vor, so ist der Einwohnerantrag nicht zulässig.

Zur Ergänzung wird dieser Vorlage das Anschreiben der Initiatoren (Anlage 1) sowie eine 
unausgefüllte Unterschriftenliste mit Vorder- und Rückseite (Anlage 2) sowie der 
ausführliche Prüfvermerk (Anlage 3) beigefügt. 

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt aus diesen Gründen, dass der Stadtrat feststellt, dass  

1. der am 29.05.2017 eingereichte Einwohnerantrag unzulässig ist und 
2. der am 31.05./01.06.2017 eingereichte Einwohnerantrag unzulässig ist. 












Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Anschreiben vom 29.05.2017.pdf










Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 - unausgefüllter Einwohnerantrag.pdf
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I. Sachverhalt  


 
1.  Am 28.02.2017 beschloss der Stadtrat eine neue Kinderbetreuungs- und Elternbei-
tragssatzung. Beide wurden im Amtsblatt vom 31. März 2017 öffentlich  bekannt gemacht.  
 
2. Am 29.05.2017 wurde Frau Rolle eine Mappe übergeben, in der ein an den Vorsit-
zenden des Stadtrates, Herrn Dr. Werner Sobetzko, adressiertes Anschreiben nebst als An-
lagen 199 Unterschriftenlisten enthalten war.  
 
2.1.  In der Betreffzeile des Anschreibens steht Folgendes:  
 


„Einwohnerantrag gegen die hohen Kita- und Hortgebühren und die unpraktikablen 
Hortzeiten“ 


 
Das Anschreiben vom 29.05.2017 hat folgenden Inhalt: 
 
 „Sehr geehrter Herr Dr. Sobetzko,  
 


anliegend übersende ich Ihnen die Unterschriftenlisten der Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Stadt Köthen (Anhalt)  mit deren Einwohnerantrag mit Stand 27.05.2017 
gegen die hohen Kita- und Hortgebühren und die unpraktikablen Hortzeiten.  
 
Der Einwohnerantrag der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Köthen (Anhalt) 
begründet sich wie folgt: 
 


Die vom Stadtrat am 28.02.2017 beschlossenen Kita- und Hortgebühren sind 
mit die teuersten in ganz Sachsen-Anhalt. Die Veränderung von Betreuungs-
zeiten sind zum Teil gar nicht möglich oder an einen unverhältnismäßig hohen 
Aufwand für die Eltern gebunden.  
 
Wir, die unterzeichnenden Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köthen (Anhalt), 
beantragen dass der Stadtrat über die Kinderbetreuungssatzung 
(17/StR/17/003) und Elternbeitragssatzung (17/StR/17/002) erneut abstimmt 
und dabei 
 
1. Die Gebühren auf maximal den Mittelwert aller sachsen-anhaltischen Städ-


te mit 20.000 bis 35.000 Einwohnern festzusetzen. 
 


2. Zu berücksichtigten, dass die freien Träger zu großen Teilen die verab-
schiedeten Betreuungszeiten gar nicht mittragen.  


 


3. Die Gestaltung der Betreuungszeiten mit dem Gemeideelternrat im Vorfeld 
abstimmt, um neu u geschaffene, bürokratische Hürden abzubauen. 


 
Die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt zeigen mit diesem Antrag deutlich 
auf, dass diese eine Neubehandlung unter einer aktiven Beteiligung des Ge-
meideelternrat wünschen.  
 
Ich darf an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass der Gemeideelternrat in 
der gewählten Form einer kurzen Anhörung im Rahmen der finalen Beschlussfassung 
im Stadtrat keine reale Beteiligungsmöglichkeit gesehen hat und sieht. Im Interesse 
unserer Kinder wünschen wir uns eine Zusammenarbeit, welche auch einen Aus-
tausch von Argumenten vorsieht.  
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Ich darf Ihnen hierzu die Bereitschaft des Gemeideelternrates zusichern und erwarte, 
auch mit der deutlichen Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner unserer 
Stadt, einen konstruktiven Umgang mit diesem Antrag.  
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.“   


 
2.2. Die beigefügten 199 Unterschriftenlisten differieren in ihrem äußeren Erscheinungs-
bild. 19 Unterschriftenlisten weisen eine Vorder- (2.2.1) und Rückseite auf (2.2.2); die restli-
chen lediglich eine Vorderseite (2.2.1). 
 
2.2.1 Die Vorderseite enthält im Querformat die Unterschriftenliste in Form einer ohne 
Kopfzeile 10-zeiligen Tabelle, eingebettet zwischen Text. Über der Tabelle steht Folgendes: 
 


„Für unsere Kinder. Kostet nichts. Jede Stimme ist wichtig. Eltern, Oma, Opa, 
Tante, Onkel stimmt mit ab … 
 


Einwohnerantrag gegen die hohen Kita- und Hortgebühren 
und die unpraktikablen Hortzeiten 
 
Die vom Stadtrat am 28.02.2017 beschlossenen Kita- und Hortgebühren sind mit die 
teuersten in ganz Sachsen-Anhalt. Die Veränderung von Betreuungszeiten ist zum 
Teil gar nicht möglich oder an unverhältnismäßig hohen Aufwand für die Eltern ge-
bunden.  
 
Wir, die unterzeichnenden Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köthen (Anhalt), bean-
tragen, dass der Stadtrat über die Kinderbetreuungssatzung (17StR/17/003) und El-
ternbeitragssatzung (17/StR/17/002) erneut abstimmt und dabei insbesondere: 
 
1. die Gebühren auf maximal den Mittelwert aller sachsen-anhaltischen Städte mit 


20.000 bis 35.000 Einwohnern festgesetzt werden, 
2. berücksichtigt, dass die freien Träger zu großen Teilen die verabschiedeten Be-


treuungszeiten gar nicht mittragen, und  
3. die Gestaltung der Betreuungszeiten mit dem Gemeindeelternrat im Vorfeld ab-


stimmt, um neu geschaffene, bürokratische Hürden abzubauen.“ 
 
Unter der Tabelle steht Folgendes: 
 


„Bitte nur einmal eintragen. Deutlich lesbar ausfüllen. Alles komplett eintragen, sonst 
ist Deine Stimme nutzlos.  
 Zurück bis 25. Mai 2017 an den Gemeindeelternrat, An der Rüsternbreite 38, 06366 
Köthen 
Die Unterzeichnenden werden durch folgende Personen vertreten: 
Frau Maja Heubner, 06366 Köthen (Anhalt), Frau Silvia Richter, 06366 Köthen (An-
halt), Herr Thomas Franke, 06366 Köthen (Anhalt) 


 Bei Fragen bitte an EinwohnerantragfuerKoethen@gmail.com“ 
 
2.2.2 Die Rückseite enthält folgenden Text: 
 
 „Worum geht es:  


Am 28.02.2017 hat der Stadtrat von Köthen (Anhalt) für den Bereich Kinderkrippe, 
der Kindergärten und des Horts neue Regelungen und neue Gebühren geschaffen. 
Die Gebühren sind dabei stark gestiegen und liegen deutlich über den Gebühren an-
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derer Städte in Sachsen-Anhalt. Des Weiteren wurden neue organisatorische Rah-
menbedingungen geschaffen, die wir als betroffene Eltern als unpraktisch empfinden. 
Leider wurde der Gemeindeelternrat im Vorfeld nicht beteiligt, so dass Eltern keinerlei 
Chancen hatten, ihre Hinweise und Gedanken mit einfließen zu lassen.  


 
Zur Kompensation der deutlichen Kostensteigerungen wurde auf die Möglichkeit ver-
wiesen, dass man seit 01.04.2017 die Kinderbetreuung stundenweise abschließen 
könne. Das geht in den städtischen Kitas, aber zu großen Teilen nicht bei den freien 
Trägern. Damit ist ca. jedes 2. Kind in Köthen (Anhalt) von einer Nichtgestaltbarkeit 
der Kosten betroffen. Gebührensteigerungen von bis zu 1.000 EUR im Jahr sind die 
Folge.  
 
Das finden wir nicht in Ordnung, so dass wir mit diesem Einwohnerantrag das Ziel 
verfolgen, den Stadtrat von Köthen (Anhalt) nochmals unter Berücksichtigung dieser 
Aspekte mit dem Thema zu beschäftigen. Des Weiteren erwarten wir, dass mit dem 
Gemeindeelternrat im Vorfeld solch wichtiger und weitreichender Entscheidung ge-
sprochen wird.  
Mit Ihrer Stimme können Sie unseren Antrag unterstützen. Setzen Sie sich ein und 
setzen ein Zeichen, dass mit unseren Kindern (und Eltern) nicht so umgegangen 
werden kann.  
 
Zur Begründung des Antrages: 
Kinder sind der wichtigste Baustein unserer Gesellschaft. Sie sichern unsere Exis-
tenz. Die Sozialministerin des Landes, Frau Grimme-Benne (SPD), bezeichnete die 
Einkommenssituation von Eltern im Land Sachsen-Anhalt in diesem Jahr als niedrig 
und ungünstig. Der Oberbürgermeister der Stadt zeigte bei der aktuellen Entwicklung 
der Innenstadt deutlich auf, dass Einkommen in Köthen (Anhalt) niedriger sind, als in 
Nachbarkreisstädten.  Somit ist die Maximalerhöhung von Kinderbetreuungsgebühren 
der falsche Weg! 
 
a) Innerhalb der Beschlussberatung des Stadtrates wurde dargestellt, dass Eltern 


auf die steigenden Gebühren durch flexiblere Gestaltungen ihrer Betreuungszei-
ten reagieren können. Nunmehr ist festzustellen, dass die freien Träger diese Zei-
ten nicht anbieten und damit rund die Hälfte aller Eltern der Zugang zu dieser 
Möglichkeit versperrt ist. Diese Eltern werden damit faktisch in die hohen Gebüh-
ren „gezwungen“.  


b) Die aktuelle Gebührenhöhe führt bei Eltern mit schwächeren Einkommen und 
mehrerer Kinder zu einer „Unattraktivität“ von eigener Arbeit. Diese Eltern werden 
in soziale Unterstützungen gedrängt. Genau das ist nicht der richtige Weg.  


c) Mit der Übertragungen von zusätzlichem Verwaltungsaufwand auf die Kitas und 
Horte sinkt die Arbeitszeit an unseren Kindern! Aufgabe sollte aber maximale Zeit 
für unsere Kinder, nicht für Verwaltungstätigkeiten sein. Hier besteht Nachbesse-
rungsbedarf! 


d) Der organisatorische Aufwand für die An-, Ab- und Ummeldung ist für alle Betei-
ligten unverhältnismäßig hoch und bedarf einer Überarbeitung. Wir brauchen fle-
xible, sich am Leben orientierende Lösungen. Deshalb ist mit dem Gemeinde-
elternrat zu sprechen! 


 


DANKE für jede Unterschrift!!!“   
 
3. Am 01.06.2017 wurde aus dem Briefkasten der Stadt Köthen (Anhalt) ein weiteres 
Schreiben entnommen, in welchem weitere 21 Unterschriftenlisten zum selben Einwohneran-
trag enthalten war. Das Kuvert hatte einen Vermerk, dass es am 31.05.2017 in den Briefkas-
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ten eingeworfen worden ist. Sämtliche der 21 nachgereichten Unterschriftenlisten enthielten 
keine Rückseite entsprechend Ziff. 2.2.2.  
 
 
 


II. Zulässigkeit des Einwohnerantrages  


 
1. Die Statthaftigkeit des Einwohnerantrages ergibt sich aus § 25 Abs. (1) Satz 1 KVG 
LSA. Danach können die Einwohner der Kommune, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
beantragen, dass die Vertretung bestimmte Angelegenheiten berät.  
 
2. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Zulässigkeit des Einwohnerantrages 
ist die Sach- und Rechtslage am Tag des Antragseingangs (vgl. Miller/Wiegand in: Kommu-
nalverfassungsrecht Sachsen-Anhalt, Stand: 09/2015, § 25 S. 5), vorliegend als der 
29.05.2017. Nach diesem Datum eingereichte Unterschriften oder anderweitige gesetzlich 
vorgeschriebene Kriterien können nur noch in Form eines neuen Einwohnerantrages berück-
sichtigt werden (vgl. Miller/Wiegand, a. a. O., § 25 S. 5).  
 
2.1  Die am 01.06.2017 aus dem Briefkasten entnommenen „nachgereichten“ Unterschrif-
tenlisten sind daher für den am 29.05.2017 eingereichten Einwohnerantrag unbeachtlich, 
unabhängig von der Frage, ob diese tatsächlich am 31.05.2017 eingeworfen wurden.  
 
2.2. Hierin kann lediglich ein 2. Einwohnerantrag erblickt werden. Dieser verfehlt die von 
§ 25 Abs. (3) Nr. 3 KVG LSA geforderte Stärke von 800 stimmberechtigten Einwohnern deut-
lich. Von daher ist dieser 2. Einwohnerantrag wegen Unzulässigkeit durch die Vertretung 
zurückzuweisen.   
 
3. Hintergrund für den Einwohnerantrag sind die Beschlüsse des Stadtrates zur Kinder-
betreuungs- sowie zur Elternbeitragssatzung vom 28.02.2017. Der Einwohnerantrag ist von 
seiner Intention gegen diese Stadtratsbeschlüsse gerichtet, sodass entsprechend § 25 
Abs. (4) Satz 2 KVG LSA der Einwohnerantrag innerhalb von zwei Monaten nach der ortsüb-
lichen Bekanntgabe des (angegriffenen) Beschlusses eingereicht werden muss.  
 
Die öffentliche Bekanntgabe erfolgte entsprechend § 14 Abs. (1) der Hauptsatzung der Stadt 
Köthen (Anhalt) im Amtsblatt am 31. März 2017. Die Frist für die Einreichung des Einwoh-
nerantrages endete mithin mit Ablauf des 31. Mai 2017.  
 
Der Antrag ist am 29.05.2017 mit 199 Unterschriftenlisten eingegangen.  
 
Die Frist wurde gewahrt.  
 
4.  Antragsberechtigt sind nach § 25 Abs. (1) Satz 1 KVG LSA die Einwohner der Kom-
mune, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
 
5. Unzweifelhaft ist die Schriftform im Sinne des § 25 Abs. (4) Satz 1 KVG LSA gewahrt. 
 
6. Es gab auch keinen zulässigen Einwohnerantrag innerhalb der letzten zwölf Monate, 
dessen Gegenstand mit dem jetzigen Einwohnerantrag übereinstimmt.  
 
7. Es besteht nach § 45 Abs. (1) Satz 1, Abs. (2) Nr. 1 KVG LSA eine gesetzliche Zu-
ständigkeit der Vertretung im Sinne des § 25 Abs. (1) Satz 3 KVG LSA für eine Entscheidung 
über die Kinderbetreuungs- und Elternbeitragssatzung. Zweifelhaft könnte dies insb. für die 
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auf der Vorderseite der Unterschriftenlisten enthaltene Forderung (Nr. 2) sein, die wie folgt 
lautet: 
 


„2. berücksichtigt, dass die freien Träger zu großen Teilen die verabschiedeten Be-
treuungszeiten gar nicht mittragen, und“ 


 
Hier könnte daran gedacht werden, dass der Stadtrat keine Befugnis hat, den freien Trägern 
Vorgaben hinsichtlich deren Betreuungszeiten zu machen, da insoweit § 5 Abs. (3) Satz 1 
KiFöG LSA entgegenstünde. Dieser lautet wie folgt: 
 


„Die Träger der Tageseinrichtungen gestalten die Umsetzung des Erziehungs- und 
Bildungsauftrages in eigener Verantwortung.“ 


 
Allerdings ist die Forderung m. E. lediglich in Zusammenhang mit dem Eingangssatz des 
Begehrens zu verstehen, wonach beantragt wird, „dass der Stadtrat über die Kinderbetreu-
ungssatzung (17/StR/17/003) und Elternbeitragssatzung (17/StR/17/002) erneut abstimmt 
und dabei insbesondere“ „2. berücksichtigt, dass die freien Träger zu großen Teilen die ver-
abschiedeten Betreuungszeiten gar nicht mittragen“.  
 
Eine theoretisch denkbare Reaktion der Vertretung auf dieses Begehren kann darin beste-
hen, dass die Betreuungszeiten für eigene Einrichtungen bzw. die Elternbeitragssatzung 
überarbeitet werden; hierfür besteht die eingangs beschriebene Zuständigkeit der Vertre-
tung.  
 
8. Es besteht zudem die Frage, ob es sich entsprechend § 25 Abs. (1) Satz 3 KVG LSA 
um eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises handelt. Zweifel ergeben sich deshalb, 
da der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 1 Abs. (1) KJHG LSA der Landkreis ist. 
Gleichwohl zeigt ein Vergleich zur Bestimmung in § 90 Abs. (3) Satz 1 Nr.  4 KVG LSA, dass 
es sich bei den „Aufgaben nach dem Kinderförderungsgesetz“ um eine Angelegenheit der 
örtlichen Gemeinschaft im Sinne des § 5 Abs. (1) Nr. 1 KVG LSA handelt und mithin von 
einem eigenen Wirkungskreis der Stadt Köthen (Anhalt) auszugehen ist.  
 
9. Eine (etwaige) Unzulässigkeit des Einwohnerantrages entsprechend § 26 Abs. (2) 
Satz 2 KVG LSA (Unzulässigkeit eines Bürgerbegehrens) ist nicht gegeben, da – anders als 
nach § 24 Abs. (1) Satz 4 GemO LSA 2009 – im § 25 KVG LSA (zum Thema Einwohneran-
trag) kein Verweis auf den § 26 Abs. (2) KVG LSA (mehr) enthalten ist. 
 
10. Nach § 25 Abs. (2) Satz 1 KVG LSA muss der Antrag ein bestimmtes Begehren mit 
Begründung enthalten und soll bis zu drei Personen benennen, die berechtigt sind, die Un-
terzeichnenden zu vertreten. Letzt genannte Voraussetzung ist erfüllt; der Antrag weist auch 
ein bestimmtes Begehren auf. Fraglich ist, ob es eine ausreichende Begründung enthält.  
 
10.1 Hierfür ist zu differenzieren zwischen den einzelnen Unterschriftenlisten, da diese 
erhebliche Unterschiede aufweisen. Soweit die Unterschriftenlisten auf der Rückseite die 
unter I.) 2.2.2 dargestellten Ausführungen enthalten, bestehen keine Zweifel an einer ausrei-
chenden Begründung.  
 
10.2 Soweit die Rückseite jedoch bei einer Vielzahl der Unterschriftenliste fehlt, erscheint 
eine ausreichende Begründung nicht erfolgt. Es sind zwar keine allzu hohen Anforderungen 
an die Begründung zu stellen, sodass selbst Schlageworte genügen würden (vgl. Mil-
ler/Wiegand a. a. O., § 25 S. 3); jedoch muss die Begründung Bestandteil jeder Liste sein 
(vgl. VG Magdeburg, Urteil vom 12.05.2004 – 9 A 458/03 MD – insoweit für die Zulässigkeit 
eines Bürgerbegehrens). Deshalb muss das Anschreiben selbst außer Betracht bleiben; 
maßgeblich ist allein der Inhalt der Unterschriftenlisten, da nur diese von den Unterstützern 







6 


 


des Einwohnerantrages unterzeichnet wurden.  
 
Soweit die Initiatoren des Einwohnerantrages dem Antrag eine bestimmte Begründung bei-
legen wollten, muss diese als Maßstab herangezogen werden. Andernfalls wäre die Ver-
gleichbarkeit der einzelnen Unterschriften nicht mehr gewährleistet. Sinn und Zweck der Be-
gründung ist die Eröffnung der Diskussion, ob man sich mit dem Einwohnerantrag identifi-
ziert und diesen unterstützen möchte. Insoweit erscheint es daher nicht ausgeschlossen, 
dass eine ausführliche Begründung wie angedacht, dazu verleitet hätte, die Unterschrift nicht 
zu geben. Die fehlende Rückseite kann daher nicht durch eine (etwaige) Begründung auf der 
Vorderseite geheilt werden.  
 
Aus diesem Grunde kann für die Unterschriften, bei denen auf der Rückseite die ausführliche 
Begründung fehlt, nicht die endgültige Unterstützung durch die Unterzeichnenden festgestellt 
werden, sodass insoweit diese Unterschriften m. E. unbeachtlich sind.  
 
11.  Ausgehend von der unter Ziff. 10 dargestellten Rechtsfolge ist bei 19 Unterschriften-
listen á 10 Zeilen davon auszugehen, dass das Quorum des § 25 Abs. (3) Nr. 3 KVG LSA 
von 800 stimmberechtigten Einwohnern nicht erreicht werden wird. Die konkrete Prüfung 
anhand des Wählerverzeichnisses wird gesondert erfolgen.  
 
12. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der am 29.05.2017 eingereichte Antrag so-
wie der am 31.05/01.06.2017 eingereichte Antrag jeweils mangels Erreichen des erforderli-
chen Quorums  unzulässig sind. Über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages entscheidet 
die Vertretung (vgl. § 25 Abs. (5) Satz 1 KVG LSA). Ein (politischer) Ermessenspielraum wird 
der Vertretung auf Grund des eindeutigen Gesetzeswortlautes („stellt … fest“) nicht einge-
räumt. Liegt eine formelle oder materielle gesetzliche Voraussetzung nicht vor, so ist der 
Einwohnerantrag nicht zulässig (vgl. Miller/Wiegand, a. a. O., § 25 S. 5).   
      
13. Das Ergebnis der Beratung oder die Gründe für die Entscheidung, den Einwohneran-
trag für unzulässig zu erklären, sind ortsüblich bekannt zu machen (vgl. § 25 Abs. (5) Satz 4 
KVG LSA).   





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 3 - Prüfvermerk.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017093/1 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.6

Amt: Bereich 030 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017093/1

Az.: erstellt am: 09.06.2017

Betreff

Kündigung der Kulturverträge mit der Köthen Kultur und Marketing GmbH 
(im Folgenden "KKM GmbH") und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld (im 
Folgenden "LK ABI")  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 22.06.2017: Stadtrat 22.06.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 14.06.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt, den „Vertrag mit dem Landkreis Köthen/Anhalt über den Betrieb von 
Kultureinrichtungen durch die Stadt Köthen (Anhalt) vom 29.06.2007“ in der Fassung des 
Änderungsvertrages vom 21.11.2014 (Anlage 1) gegenüber dem LK ABI unter Einhaltung 
der ordentlichen Kündigungsfrist von 6 Monaten mit Wirkung zum 31.12.2017 zu kündigen 
sowie den „Vertrag über den Betrieb der kulturellen Einrichtungen" vom 20.11.2007 in der 
Fassung des Änderungsvertrages vom 28.11.2014/02.12.2014 (Anlage 2) gegenüber der 
KKM GmbH unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist von 3 Monaten mit Wirkung 
zum 31.12.2017 zu kündigen und den Oberbürgermeister zu ermächtigen, die Kündigungen 
gegenüber dem jeweiligen Vertragspartner auszusprechen. 

Gesetzliche Grundlagen:

§ 45 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Mit Beschluss vom 10.04.2014 hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) einer 
Verlängerung des Kulturstättenvertrages mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld bis zum Ablauf 
des Jahres 2017 zugestimmt. In § 24 Abs. 4 des Vertrages ist geregelt, dass sich die 
Vertragspartner rechtzeitig über eine Fortführung der Zuschussgewährung in Art, Höhe und 
Dauer über das Jahr 2017 hinaus verständigen. 

Dies wurde zum Anlass genommen, um nicht nur den Kulturstättenvertrag, sondern auch 
den weiteren Vertrag zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und der KKM GmbH sowie den 
Gesellschaftsvertrag insgesamt einer Revision zu unterziehen. Das Ergebnis dieser 
Revision, der überarbeitete Gesellschaftsvertrag, hat der Stadtrat mit Beschluss vom 
28.02.2017 gebilligt, jedoch vorbehaltlich eines positiven Ergebnisses hinsichtlich einer noch 
erforderlichen steuer- und beihilferechtlichen Prüfung. 

Die steuerrechtliche Prüfung ergab, dass keine Bedenken gegen die neue vertragliche 
Konstruktion bestünden. Die beihilferechtliche Prüfung ist dagegen noch nicht 
abgeschlossen. Hierzu gab es bereits Gespräche mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die den Landkreis Anhalt-Bitterfeld hier federführend berät. Thematisiert wurde insb., ob es 
sich bei den Zuschüssen überhaupt um eine Beihilfe im Rechtssinne handelt. Dies kann zum 
einen deshalb bezweifelt werden, da die Betätigungen der KKM GmbH zum Teil nicht 
wirtschaftlicher Art sind; zum anderen Teil lediglich regionale Bedeutung haben. Beides 
könnte gegen die Annahme einer europarechtlich unzulässigen Beihilfe sprechen. Die 
Datengrundlagen für die Vertiefung dieser Gespräche müssen jedoch nochmals überarbeitet 
werden. Insoweit hat sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bereits beim 
Landesverwaltungsamt einen zeitlichen Aufschub bis Ende Juli 2017 erbeten; das 
Landesverwaltungsamt hat dem zugestimmt.

Wie in der Vorlage zur Beschlussfassung am 28.02.2017 unter Punkt 3. dargestellt, hat das 
Finanzamt Bitterfeld-Wolfen durch verbindliche Auskünfte gemäß § 89 Abs. 2 AO bestätigt, 
dass die Tätigkeiten der KKM bislang nicht steuerbar und steuerpflichtig sind. Allerdings ist 
zu beachten, dass diese Auskunft nur bis zum 31.12.2017 gültig ist. Es besteht daher insb. 
im Verhältnis zwischen Stadt und LK ABI die Gefahr, dass die Zahlungen 
umsatzsteuerpflichtig sein/werden könnten.  

Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die beiden Kulturverträge KKM GmbH und Stadt 
sowie Stadt und LK ABI zu kündigen, um nicht in Fortführung der alten Verträge die 
Zuschussbeiträge mit einer etwaigen Umsatzsteuer zusätzlich zu belasten. 

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt aus diesen Gründen, den „Vertrag mit dem Landkreis 
Köthen/Anhalt über den Betrieb von Kultureinrichtungen durch die Stadt Köthen (Anhalt) 
vom 29.06.2007“ in der Fassung des Änderungsvertrages vom 21.11.2014 gegenüber dem 
LK ABI unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist von 6 Monaten mit Wirkung zum 
31.12.2017 zu kündigen sowie den „Vertrag über den Betrieb der kulturellen Einrichtungen" 
vom 20.11.2007 in der Fassung des Änderungsvertrages vom 28.11.2014/02.12.2014 
gegenüber der KKM GmbH unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist von 3 
Monaten mit Wirkung zum 31.12.2017 zu kündigen und den Oberbürgermeister zu 
ermächtigen, die Kündigungen gegenüber dem jeweiligen Vertragspartner auszusprechen. 






























































































































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 KKM Vertrag 21.11.2014.pdf


































































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 - Änderungsvertrag zum KV 28.11.2014.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017094/1 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 22.06.2017

TOP: 2.7

Amt: Bereich 030 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017094/1

Az.: erstellt am: 12.06.2017

Betreff

Umgang mit den kommunalaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Fasanerie 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 22.06.2017: Stadtrat 22.06.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 14.06.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, gegen die kommunalaufsichtlichen 
Entscheidungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 09.06.2017 keinen Widerspruch 
einzulegen.  

Gesetzliche Grundlagen:

§ 45 Abs. 2 Nr. 19 KVG LSA 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Am 03.01.2017 wurde dem Vorsitzenden des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt), Herrn 
Dr. Werner Sobetzko vom Bürgerbündnis für Köthen (Anhalt) e. V. ein Bürgerbegehren zur 
Fasanerie/Ziethebusch übergeben. 

Das Bürgerbegehren des Bürgerbündnisses für Köthen (Anhalt) e. V. wurde daraufhin 
innerhalb der Stadt Köthen formell und inhaltlich umfassend geprüft.  

Im Endergebnis der Prüfung bleibt festzustellen, dass es dem Bürgerbegehren an einem 
hinreichenden und gesetzeskonformen Kostendeckungsvorschlag mangelt, da es keinerlei 
Angaben zu den voraussichtlichen Kosten beinhaltet sowie  wie diese Kosten letztendlich 
finanziert werden sollen. Gleichwohl hat der Stadtrat in seiner Sondersitzung vom 
13.02.2017 das Bürgerbegehren für zulässig erklärt. 

Der Oberbürgermeister hat daraufhin nach § 65 Abs. 3 KVG LSA diesem Beschluss 
widersprochen. Dem Widerspruch wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 
27.04.2017 nicht entsprochen und es verblieb bei der Feststellung der Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens. Daraufhin hat der Oberbürgermeister einen 2. Widerspruch nach § 65 
Abs. 3 Satz 5 KVG LSA ausgesprochen und den Sachverhalt dem Landkreis Anhalt-
Bitterfeld als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde zur Entscheidung vorgelegt. 

Diese hat mit Verfügung vom 09.06.2017 die Beschlüsse des Stadtrates 17/StR/2.So/001 
sowie 17/StR/18/001 nach § 146 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA beanstandet und der Kommune 
aufgegeben, die Beschlüsse in der nächsten, nach Eintritt der Bestandskraft dieser 
Verfügung, ordnungsgemäß geladenen Stadtratssitzung aufzuheben. Zudem wurde nach § 
147 KVG LSA angeordnet, dass der Stadtrat nach Aufhebung der Beschlüsse die 
Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens festzustellen hat. Zudem wurde die 
kommunalaufsichtliche Ersatzvornahme nach § 148 KVG LSA angedroht. Die ausführliche 
Verfügung nebst Begründung wird dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt.  

Es besteht die Möglichkeit, dass die Stadt Köthen (Anhalt) die Verfügung nach § 154 KVG 
LSA anficht. Hierzu müsste durch die Stadt Köthen (Anhalt) zunächst innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe der Verfügung ein verwaltungsrechtliches 
Widerspruchsverfahren eingeleitet werden. Zuständig für die Entscheidung, ob Widerspruch 
einzulegen ist, ist nach § 45 Abs. 2 Nr. 19 KVG LSA die Vertretung. Über die Aufhebung der 
oben benannten Beschlüsse ist derzeit noch nicht zu befinden, da die Widerspruchsfrist 
noch nicht ablaufen ist.

Einem etwaigen Widerspruch der Kommune gegen die kommunalaufsichtliche Verfügung 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld werden seitens der Verwaltung keine Erfolgsaussichten 
beigemessen, da das Bürgerbegehren keinen ausreichenden von § 26 KVG LSA 
geforderten Kostendeckungsvorschlag enthielt und damit die Verfügung des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld rechtmäßig ist. Zur Begründung wird als Anlage 2 nochmals der 
Prüfvermerk der Verwaltung beigefügt; im Übrigen wird auch auf die aus Sicht der 
Verwaltung zutreffende Rechtsauffassung der Kommunalaufsichtsbehörde (Anlage 1) 
verwiesen. 

Damit fehlt eine wesentliche Voraussetzung des Bürgerbegehrens; sodass das 
Bürgerbegehren unzulässig ist. Ein politischer Ermessenspielraum steht der Vertretung 
insoweit nicht zu.

Empfehlung



Die Verwaltung empfiehlt aus diesen Gründen, dass der Stadtrat beschließt, gegen die 
kommunalaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 09.06.2017 
keinen Widerspruch einzulegen.  

              
































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Verfügung des LK ABI vom 09.06.2017.pdf
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                                                                                                                      ANLAGE 2 


I. Sachverhalt 


 


1. Am 03.01.2017 übergab Herr Hartmut Stahl dem Vorsitzenden des Stadtrates, Herrn 


Dr. Werner Sobetzko, einen Ordner mit Listen zum „Bürgerbegehren Fasanerie / Ziethe-


Busch““. Noch am selben Tage legte Herr Dr. Sobetzko die Unterschriftenlisten dem Stellver-


treter des Oberbürgermeisters, Herrn Alexander Frolow, vor.  


 


Den Unterschriftenlisten ist ein Schreiben der Herren Hartmut Stahl und Dr. Wolfgang Gahler 


vom 03.01.2017 an den Vorsitzenden des Stadtrates beigefügt. In der Betreffzeile heißt es: 


 


„Übergabe der Unterlagen zum Bürgerbegehren „Fasanerie / Ziethebusch“. 


 


Dem Anschreiben selbst sind als Anlagen ein als Begehungsprotokoll v. 24.08.2016 be-


zeichnetes Schriftstück sowie ein von den Herren Stahl und Dr. Gahler unterzeichnetes und 


mit der Überschrift „Bürgerbegehren an den Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) nach  § 26 


KVG LSA zur Herbeiführung eines Bürgerentscheids nach § 27 KVG LSA“ versehenes 


Schreiben beigefügt.  


Der weitere Inhalt der Schriftstücke muss hier nicht wiedergegeben werden, er kann der An-


lage entnommen werden.  


 


2. Die beigefügten Unterschriftenlisten haben folgenden wörtlichen Inhalt: 


 


Bürgerbegehren  nach § 26 KVG LSA zur Herbeiführung eines Bürgerentscheids nach 


§ 27 KVG LSA 


Angelegenheit : Fasanerie und Ziethe-Busch in Köthen - vollumfängliche Aussetzung der 


Abholzungs-, Durchforstungs- u. Verjüngungsmaßnahmen  


Beginn der Unterschriftensammlung nach § 26 Abs. 4 KVG LSA: ab 18. August 2016 


 


 


Sachdarstellung: 


Die „Fasanerie" - denkmalgeschützter  Landschaftspark im Herzen der Stadt Köthen - be-


wegt seit Jahren die Gemüter. Sei es durch umfallende Bäume, Vernässung. Kahlschlag 


und Abholzungsmaßnahmen  oder beabsichtigte Aufforstungen. Gegen die auf Einzelflächen 


von einem halben Hektar geplanten Kahlschläge wurde im März 201 1 eine Unterschriften-


sammlung gestartet. Der Stadtrat hat die damaligen Forderungen der Bürger weitestgehend 


angenommen (Beschlussvorlage 2011109/1). jedoch mit der Beschlussvorlage 2012005/5  
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(1) das Betriebswerk für den Forstbetrieb „Stadtwald Köthen" zur Kenntnis genommen und in 


Bezug auf die Fasanerie u. a. beschlossen, dass deren Betreuung in den nächsten 10 Jah-


ren ausschließlich unter forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Natur- und denkmal-


fachliche sowie kulturelle Belange bleiben unberücksichtigt. Es soll ein Waldumbau aus-


schließlich unter ertragswirtschaftlichen Kriterien erfolgen. Insgesamt soll auf den Flächen 


laut Betriebswerk innerhalb von 10 Jahren eine Gesamtnutzung von 2.537 


Erntefestmetern gezogen (eingeschlagen) werden. Erste Maßnahmen im Winterhalbjahr 


2015/201 6 haben in der Fasanerie entgegen geltender Beschlusslage zu einem Kahlschlag 


auf einer Fläche von ca. 0.5 Hektar sowie in weiten Teilen (insges. ca. 25.000 qm) zu Ver-


wüstungen und Zerstörungen, u. o. durch Anlage von Rückegassen, geführt. Für den 


Herbst/Winter 2016/201 7 sind weitere Maßnahmen auf einer Fläche von 8,7 Hektar (87.000 


qm) vorgesehen. Damit dürften weitere unkontrollierte und großflächige Zerstörungen von 


unwiederbringlichem Lebensraum und Habitaten diverser Vogel-, Insekten- und Fleder-


mausarten zur Tatsache werden. Diese Vorgehensweise wird zum einen der ökologischen 


und kulturellen Bedeutung sowohl der Fasanerie als auch des Ziethebusches  nicht ansatz-


weise gerecht, zum anderen in weiten Teilen der Bürgerschaft - wenn auch vielleicht forst-


wirtschaftlich noch für sinnvoll erachtet - in der ganzheitlichen Perspektive jedoch für falsch 


gehalten und mit Unverständnis begegnet. 


Deshalb soll mittels eines Bürgerentscheids über folgende mit Ja oder Nein zu beantworten-


de Frage (Sachentscheidung) abgestimmt werden.  


 


Sachentscheidung: 


Stimmen Sie dafür, dass sämtliche. u. a. auch die nach dem Betriebswerk für den Forstbe-


trieb für den Stadtwald Köthen mit Gültigkeit 01 .01 .201 2 bis 31 .12.2021  (Betriebsnummer  


74) insbesondere und speziell für die Flächen und Baumbestände des „Ziethe-Busches" und 


der „Fasanerie" geplanten Abholzungs- , Durchforstungs- und Verjüngungsmaßnahmen bis 


längstens 31 . Dezember 2018 ausgesetzt werden, um danach unter Berücksichtigung  


natur-, arten- und denkmalschutzfachlicher Erhaltungs-, Pflege- und Schutzkonzeptionen, die 


zwischenzeitlich unter Mitwirkung von Natur- und Denkmalschutzverwaltungen sowie Fach-


organisationen des Naturschutzes zu erstellen sind, in Verantwortung eines aus einem  


breiten Interessenkreis zu bildenden Lenkungs- und Entscheidungsgremiums unter Berück-


sichtigung der in den Konzeptionen festgelegten Sachverhalte, Kriterien und Aspekte  


fortgeführt, geändert und/oder neu aufgenommen zu werden? (Ja / Nein) 


 


Kostendeckung: 


Für die Einstellung der im Betriebswerk für den Forstbetrieb Stadtwald Köthen mit Gültigkeit 


01.01.2012 bis 31.12.2021 (Betriebsnummer 74) für die genannten Flächen und Bestände 
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vorgesehenen Maßnahmen des Betreuungsforstamtes Dessau entstehen der Kommune 


keine Kosten. Im Gegenteil: Die im Winterhalbjahr 2015/2016 durchgeführten und in der brei-


ten Bevölkerung zu Empörung und Missmut geführten Aktivitäten waren defizitär (Informati-


onsvorlage 2016081/l). Auch die geplanten Maßnahmen für den Herbst/Winter 2016/2017 


weisen ein Defizit (Minusbetrag) von 2.742,80 EUR aus. 


Weitere Einsparungen entstehen der Stadt durch die Ersparnis indirekter Kosten (Personal- 


und  Sachaufwand). 


 


Soweit der Stadtrat das Erfordernis der zu erstellenden Erhaltungs-, Pflege- und Schutzkon-


zeptionen nicht erkennt und somit die notwendigen Mittel nicht oder nicht vollumfänglich be-


reitstellen will oder kann, erfolgt auf Initiative der Bürgerbewegung die Gegenfinanzierung  


durch Einwerbung freiwilliger  Leistungen der Bürger sowie von regionalen und überregiona-


len Organisationen und Körperschaften (Spenden und Sponsoring). Darüber hinaus haben 


sich Vertreter von Fachorganisationen des Naturschutzes bereiterklärt, an den Konzeptionen 


ehrenamtlich bzw. gegen Auslagenersatz mitzuwirken. Die Thematik hat mittlerweile über 


Stadt- und Landkreisgrenzen hinausgehende Aufmerksamkeit gefunden. 


 


Interessenvertretung: 


Herr Hans-Joachim Scholz, Herr Dr. Wolfgang Gehler und Herr Hartmut Stahl - alle wohnhaft 


in Köthen (Anhalt) und den Beteiligten persönlich bekann - sollen das Anliegen einzeln ge-


genüber dem Stadtrat und der Verwaltung auch im Namen der Unterzeichner vertreten (§ 26 


Abs. 3 S. 3 KVG LSA).  


 


Initiator: Bürgerbündnis für Köthen (Anhalt) e.V.  


Liste Nr.: Ziffer/ 2016  (nur gültig mit Originalunterschrift eines Interessenvertreters),  


Sammelstelle der Listen: Schwarzes Ross, Neustädter Platz 14, 06366 Köthen (Anhalt) 


 


Es folgen auf der Rückseite die handschriftlichen Angaben der Unterstützer des Bürgerbe-


gehrens. 


 


II. Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 
 


1.  Der Wortlaut der mit dem Bürgerbegehren verbundenen Fragestellung 


 


„Stimmen Sie dafür, dass sämtliche. u. a. auch die nach dem Betriebswerk für den Forst-


betrieb für den Stadtwald Köthen mit Gültigkeit 01 .01 .201 2 bis 31 .12.2021  (Betriebs-


nummer  74) insbesondere und speziell für die Flächen und Baumbestände des „Ziethe-


Busches" und der „Fasanerie" geplanten Abholzungs- , Durchforstungs- und Verjün-
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gungsmaßnahmen bis längstens 31. Dezember 2018 ausgesetzt werden, um danach un-


ter Berücksichtigung natur-, arten- und denkmalschutzfachlicher Erhaltungs-, Pflege- und 


Schutzkonzeptionen, die zwischenzeitlich unter Mitwirkung von Natur- und Denkmal-


schutzverwaltungen sowie Fachorganisationen des Naturschutzes zu erstellen sind, in 


Verantwortung eines aus einem breiten Interessenkreis zu bildenden Lenkungs- und Ent-


scheidungsgremiums unter Berücksichtigung der in den Konzeptionen festgelegten 


Sachverhalte, Kriterien und Aspekte fortgeführt, geändert und/oder neu aufgenommen zu 


werden? (Ja / Nein)“ 


 


als auch der Wortlaut der Ausführungen unter dem Stichpunkt „Sachdarstellung“  


 


  „Für den Herbst/Winter 2016/201 7 sind weitere Maßnahmen auf einer Fläche von 8,7 


Hektar (87.000 qm) vorgesehen. Damit dürften weitere unkontrollierte und großflächige 


Zerstörungen von unwiederbringlichem Lebensraum und Habitaten diverser Vogel-, In-


sekten- und Fledermausarten zur Tatsache werden.“ 


 


sind geeignet, den Eindruck erwecken, dass sich das Bürgerbegehren einerseits gegen den 


Beschluss des Stadtrates vom 21.06.2012 (2012005/(5) über das Forstliche Einrichtungs-


werk für die Waldflächen der Stadt Köthen (Anhalt), Betriebswerk für den Forstbetrieb 


„Stadtwald Köthen“, bzw. gegen den Beschluss des Bau-, Sanierungs- und Umweltaus-


schusses des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) vom 14.07.2016 über forstwirtschaftliche 


Maßnahmen 2016/2017 in der Fasanerie, bekanntgegeben im Amtsblatt Nr. 8/ 2016 der 


Stadt Köthen (Anhalt) vom 26.08.2016, richtet und anderseits auf das Ziel der Durchführung 


einer Maßnahme, namentlich der Erstellung natur-, arten- und denkmalschutzfachlicher Er-


haltungs-, Pflege- und Schutzkonzeptionen, unter Mitwirkung von Natur- und Denkmal-


schutzverwaltungen sowie Fachorganisationen des Naturschutzes, abzielt.  


 


 


Das Bürgerbegehren vereint in sich also zwei wesentliche Ziele: 


 


Zum einen geht es darum, dass sämtliche u. a. auch die nach dem Betriebswerk für den 


Forstbetrieb „Stadtwald Köthen“ mit Gültigkeit 01 .01 .201 2 bis 31 .12.2021  (Betriebsnum-


mer 74)  für die Flächen und Baumbestände des „Ziethe-Busches" und der „Fasanerie" ge-


planten Abholzungs-, Durchforstungs- und Verjüngungsmaßnahmen bis längstens 31. De-


zember 2018 zumindest ausgesetzt werden. 
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Zum anderen fordert das Bürgerbegehren die  Erstellung (neuer) natur-, arten- und denkmal-


schutzfachlicher Erhaltungs-, Pflege- und Schutzkonzeptionen, unter Mitwirkung von Natur- 


und Denkmalschutzverwaltungen sowie Fachorganisationen des Naturschutzes.  


 


Diese Differenzierung ist ggf. auch bei der Prüfung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu 


beachten. Gleichwohl ist ein Bürgerbegehren nicht nur gegen Beschlüsse der Vertretung 


möglich sondern kann auch dazu dienen, die Kommunalverwaltung zu einer bestimmten 


Maßnahme zu veranlassen.  


 


2. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ist 


die Sach- und Rechtslage am Tag des Antrageingangs (vgl. Miller/Wiegand in: Kommunal-


verfassungsgesetz des Landes  Sachsen-Anhalt, Stand: 07/2016, § 26 S.15), vorliegend also 


der 03.01.2017. Nach diesem Datum eingereichte Unterschriften oder anderweitige gesetz-


lich vorgeschriebene Kriterien können nur noch in Form eines neuen Bürgerbegehrens be-


rücksichtigt werden (vgl. Miller/ Wiegand, a. a. O., § 26 S. 15). 


 


3.  Rechtsgrundlage des Bürgerbegehrens ist § 26 KVG LSA. Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 


1 KVG LSA können die Bürger mit einem Bürgerbegehren beantragen, dass sie über eine 


Angelegenheit der Kommune selbst entscheiden. Ziel ist die Herbeiführung eines Bürgerent-


scheids gemäß § 27 KVG LSA. Das Bürgerbegehren ist an strenge, unabdingbare formelle 


Voraussetzungen geknüpft.  


So können Gegenstand eines Bürgerbegehrens nur Angelegenheiten des eigenen Wir-


kungskreises der Kommune sein, die in der Entscheidungszuständigkeit der Vertretung lie-


gen und zu denen nicht innerhalb der letzten zwei Jahre ein Bürgerentscheid durchgeführt 


worden ist (§ 26 Abs. 2 S.1 KVG LSA).  Das Bürgerbegehren muss die begehrte Sachent-


scheidung in Form einer mit Ja oder Nein zu beantwortenden Frage, eine Begründung und 


einen gesetzmäßigen Vorschlag für die Deckung der mit der Ausführung der Sachentschei-


dung verbundenen Kosten enthalten (§ 26 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA). Es muss bis zu drei 


Personen benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichner zu vertreten (§ 26 Abs. 3 Satz 2 


KVG LSA). Das Bürgerbegehren ist schriftlich einzureichen (§ 26 Abs. 5 Satz 1 KVG LSA) 


und muss – im Falle der Stadt Köthen (Anhalt) – von mindestens 10 Prozent höchstens je-


doch von 2.000 stimmberechtigten Bürgern unterzeichnet sein (§ 26 Abs. 4 2. Alt. KVG LSA). 


Auf die Einhaltung der Sechs-Wochen-Frist gemäß § 26 Abs. 5 Satz 2 KVG LSA kommt es 


dann an, wenn sich das Bürgerbegehren (zumindest auch) gegen einen Beschluss des 


Stadtrates richtet, der ortsüblich bekannt gegeben worden ist. 
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4. Die Einhaltung des Quorums wird gesondert festgestellt und ist Gegenstand einer   


Prüfung, anhand des Wählerverzeichnisses.  Antragsberechtigt sind gemäß § 26 Abs. 1, 


Abs. 4 KVG LSA die gemäß §§ 21 Abs. 2, 23 Abs. 1 KVG LSA stimmberechtigten Bürger.  


Die auf den Unterschriftenlisten dafür vorgesehenen Angaben sind gemäß 


§ 56 Satz 2 KWG LSA (Name, Vorname, Anschrift, Tag der Geburt) grundsätzlich erforder-


lich aber auch ausreichend. Für die Prüfung ist auch hier der Tag des Einganges des An-


trags maßgeblich (§ 56 Sätze 1 und 3 KWG LSA). Sollten im Einzelfall unvollständige Anga-


ben gemacht worden sein, ist die Stadt Köthen (Anhalt) nicht verpflichtet, diese Angaben zu 


ergänzen, da das Gesetz die Beibringung der geforderten Nachweise durch die Bürger vor-


schreibt (vgl. VG Halle, Beschluss vom 20.10.1998 – B 1 K 1461/98 –). 


 


5. Antragsberechtigt sind gemäß § 26 Abs. 1, Abs. 4 KVG LSA die nach §§ 21 Abs. 2, 


23 Abs. 1 KVG LSA stimmberechtigten Bürger. 


 


6. Unzweifelhaft ist die Schriftform gewahrt. Über die Angelegenheit, die das Bürgerbe-


gehren zum Gegenstand hat, ist innerhalb der letzten zwei Jahre auch kein Bürgerentscheid 


aufgrund eines Bürgerbegehrens durchgeführt worden.  


 


7. Insbesondere handelt es sich nicht um eine Angelegenheit des übertragenen Wir-


kungskreises und auch nicht um eine Angelegenheit, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister 


obliegt (§ 26 Abs. 2 i.V.m. §§ 6, 66 Abs. 1, Abs. 4 KVG LSA). 


Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der „Fasanerie“ und dem „Ziethe-Busch“, die aus 


dem Betriebswerk für den Forstbetrieb für den Stadtwald Köthen resultieren, folgen im We-


sentlichen aus der Eigentümerstellung.  Sie dienen nicht nur dem Erhalt, der Bestandspflege 


und Entwicklung der Gebiete sondern primär auch der Verkehrssicherung und sind daher 


ohne Zweifel schon aus diesem Grund eine Angelegenheit der Gemeinde. Denn die Pflicht 


zur Verkehrssicherung – jedenfalls soweit es die Wege im Inneren der Bereiche betrifft – 


entspringt möglicherweise ohnehin allein nur der Eigentümerstellung der Stadt Köthen (An-


halt) und ist deshalb nicht einmal zwingend als staatliche/hoheitliche Angelegenheit zu quali-


fizieren. Aber selbst wenn es sich bei den Wegen um öffentliche Straßen im Sinne des § 2 


Abs. 1 StrG LSA handeln sollte – für die Gemeindestraßen entlang der Fasanerie (Fasane-


rieallee, Joachimiallee) trifft dies in jedem Falle zu – und deshalb die Verkehrssicherung ge-


mäß § 10 Abs. 1 StrG LSA eine hoheitliche Tätigkeit darstellt, ist diese als pflichtige Selbst-


verwaltungsaufgabe dem eigenen Wirkungskreis gemäß § 5 KVG LSA zuzuordnen (vgl. 


Reich in: Kommunalverfassung für das Land Sachsen-Anhalt ,  § 4 Rdnr. 3). 
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Auch der Umstand, dass es sich zumindest bei der „Fasanerie“ aufgrund der Verordnung 


vom 17.11.2009 um einen gemäß §§ 29, 35, 39 NatSchG LSA geschützten Landschaftsbe-


standteil handelt, ändert hieran nichts sondern führt allenfalls dazu, dass die Stadt als 


Grundeigentümer und Nutzungsberechtigte gemäß § 57 Abs. 1 NatSchG LSA dazu verpflich-


tet ist, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den geschützten Landschaftsbestandteil, 


welche durch die Naturschutzbehörden auf Grundlage eines Pflege- und Entwicklungsplanes 


ergriffen werden, der unter ihrer Beteiligung zustande kommen muss und die Maßnahmen 


flurstücksgenau und verbindlich regelt, zu dulden.  Sie wird gleichsam dazu verpflichtet, 


eventuell in eigener Regie ersonnene Maßnahmen gemäß § 4 der Verordnung mit der Na-


turschutzbehörde abzustimmen, was einem Genehmigungsvorbehalt gleichkommt, da diese 


ansonsten gemäß § 3 der Verordnung verboten wären.  


Soweit das Begehren also auch darauf abzielt, neue natur-, arten- und denkmalschutzfachli-


che Erhaltungs-, Pflege- und Schutzkonzeptionen erstellen zu lassen, muss dies in Abstim-


mung und mit Zustimmung der Naturschutzbehörde erfolgen, da sie ansonsten wertlos sind, 


weil sie ohne deren Genehmigung nicht - ohne gegen ein Verbot zu verstoßen - umsetzbar 


wären.   


 


Zwar dürften zumindest notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung als Geschäfte der 


laufenden Verwaltung in der Regel in die Zuständigkeit des Bürgermeisters fallen (§ 66 Abs. 


4 KVG LSA). Mit Blick auf den Umfang der notwendigen Maßnahmen und der damit verbun-


denen Kosten, liegt hier jedoch kein Geschäft der laufenden Verwaltung vor. 


 


8. Ferner steht dem Bürgerbegehren auch nicht die Vorschrift des § 26 Abs. 2 Satz 2 


Nr. 1 bis 8 KVG LSA entgegen. Danach können die dort abschließend aufgezählten Sach-


verhalte nicht Gegenstand eines Bürgerentscheids sein.  


 


8.1 Insbesondere liegt mit dem Bürgerbegehren kein Verstoß gegen § 26 Abs. 2 Satz 2 


Nr. 3 KVG LSA vor. Demnach ist ein Bürgerbegehren unzulässig über die Haushaltssatzung, 


einschließlich der Haushaltspläne. Auch ein Bürgerbegehren, welches sich materiell auf den 


Haushalt auswirkt, kann über die Hausaltssatzung unzulässig sein. Ob dies der Fall ist, dürf-


te abhängig sein von der Höhe der notwendigen Aufwendungen im Verhältnis zum Umfang 


der insgesamt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Kaum zweifelhaft dürfte sein, dass 


die Erstellung neuer natur-, arten- und denkmalschutzfachlicher Erhaltungs-, Pflege- und 


Schutzkonzeptionen mit Kosten verbunden sein dürfte. Wie dem Entwurf des Haushaltspla-


nes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2017 zu entnehmen ist, veran-


schlagt dieser für die Erstellung eines eigenen Pflege- und Entwicklungsplanes in Entspre-


chung seiner Verordnung über die Festsetzung der „Fasanerie Köthen“ als geschützten 
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Landschaftsbestandteil allein Kosten in Höhe von 50.000 Euro. Die Initiatoren des Bürgerbe-


gehrens selber machen zu den voraussichtlichen Kosten der von ihnen begehrten Maßnah-


men keine konkreten Angaben. Geht man von den Angaben in der Haushaltsplanung des 


Landkreises aus, so sind diese zwar erheblich, in Anbetracht des Haushaltsvolumens gemäß 


des Entwurfs zum Haushaltsplan der Stadt Köthen (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2017 je-


doch noch nicht so hoch, dass man von einer Einflussnahme auf den Gesamtbestand des 


Haushaltes sprechen kann, die das Gleichgewicht des gesamten Haushaltes stört und in 


einer Art und Weise zu einer Neuordnung des Gesamtgefüges zwingt, die zu einer wesentli-


chen Beeinträchtigung des Budgetrechts der Vertretung führen würde. Folglich liegt kein 


Verstoß gegen § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 KVG LSA vor. 


 


8.2 Die Frage, nach dem Sinn solcher Maßnahmen in Anbetracht einer parallel vorgese-


henen Planung seitens der zuständigen Naturschutzbehörde stellt sich jedoch im Zusam-


menhang mit  § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 KVG LSA. Es könnte sich vorliegend um ein Begeh-


ren handeln, welches ein gesetzwidriges Ziel verfolgt, da mit der Durchführung der begehr-


ten Maßnahme ein Verstoß gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 


(§ 98 Abs. 2 KVG LSA) vorliegen könnte, weil die Erstellung neuer natur-, arten- und denk-


malschutzfachlicher Erhaltungs-, Pflege- und Schutzkonzeptionen tatsächlich mit erheblichen 


Kosten verbunden sein dürfte. Wie bereits erwähnt, ist dem Entwurf des Haushaltsplanes 


des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2017 zu entnehmen, dass dieser für 


die Erstellung eines eigenen Pflege- und Entwicklungsplanes in Entsprechung seiner Ver-


ordnung über die Festsetzung der „Fasanerie Köthen“ als geschützten Landschaftsbestand-


teil allein Kosten in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.  


Bei der Beurteilung der Frage, ob die Erstellung davon losgelöster, ohnehin genehmigungs-


bedürftiger Konzepte folglich eine Maßnahme wäre, welche gegen den Grundsatz der Wirt-


schaftlichkeit und Sparsamkeit und damit gegen ein gesetzliches Gebot verstößt, ist den Ini-


tiatoren eines Bürgerbegehrens jedoch der gleiche Spielraum zuzugestehen, wie der Kom-


mune selbst. Und hinsichtlich des Gebots, den Haushalt wirtschaftlich und sparsam zu füh-


ren, haben die Kommunen einen weitgehenden, der gerichtlichen Überprüfung nur ein-


schränkend zugänglichen Beurteilungsspielraum (vgl. Miller/Wiegand in: Kommunalverfas-


sungsgesetz des Landes  Sachsen-Anhalt, Stand: 07/2016, § 98 S.5).  Rechtswidrig ist eine 


Maßnahme nur dann, wenn sie mit den Grundsätzen vernünftigen Wirtschaftens schlechthin 


unvereinbar ist oder wenn der Entscheidungsfreiraum in nicht mehr vertretbarer Weise über-


schritten wurde (vgl. Miller/Wiegand in: Kommunalverfassungsgesetz des Landes  Sachsen-


Anhalt, Stand: 07/2016, § 26 S.8). Davon kann vorliegend jedoch nicht ausgegangen wer-


den, denn die Tatsache, dass die Naturschutzbehörde eine Planung vornehmen möchte, 
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entbindet auch die Stadt nicht von der Möglichkeit eigene Planungen genehmigungsfähig zu 


erstellen. Zumal dann nicht, wenn sie es sich wirtschaftlich leisten kann.  


 


Auch der Umstand, dass die Stadt Köthen (Anhalt) sich zu Zeitpunkt des Bürgerbegehrens 


noch in der vorläufigen Haushaltsführung befindet und somit den Beschränkungen des § 104 


KVG LSA unterliegt, begründen keinen Verstoß gegen § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 KVG LSA.  


Denn zum einen ist für die Erstellung einer Konzeption durch das Begehren ein Zeithorizont 


vorgegeben, innerhalb dessen von der Planwirksamkeit der hierfür benötigten Mittel ausge-


gangen werden kann und zum anderen, besteht für Maßnahmen zur Verkehrssicherung oh-


nehin eine rechtliche Verpflichtung wie auch dafür, diese auf Grundlage eines mit der Natur-


schutzbehörde abgestimmten und genehmigten Pflege- und Entwicklungsplanes durchzufüh-


ren.  


 


9. Das Bürgerbegehren muss gemäß § 26 Abs. 5 KVG LSA bis zu drei Personen be-


nennen, die berechtigt sind die Unterzeichner zu vertreten, eine mit Ja oder Nein zu beant-


wortende Fragestellung, eine Begründung und einen durchführbaren Vorschlag für die De-


ckung der Kosten enthalten. Alle diese Angaben müssen sich auf jeder Unterschriftenliste 


mit der Überschrift „Bürgerbegehren“ oder „Antrag auf Bürgerentscheid“ befinden (VG Mag-


deburg, LKV 2004 S. 526). Bei der Prüfung des Quorums wird das Vorliegen dieser Voraus-


setzungen ebenfalls geprüft. Die inhaltliche Prüfung erfolgt hier. 


 


Die Fragestellung 


 


Stimmen Sie dafür, dass sämtliche. u. a. auch die nach dem Betriebswerk für den Forst-


betrieb für den Stadtwald Köthen mit Gültigkeit 01 .01 .201 2 bis 31 .12.2021  (Betriebs-


nummer  74) insbesondere und speziell für die Flächen und Baumbestände des „Ziethe-


Busches" und der „Fasanerie" geplanten Abholzungs- , Durchforstungs- und Verjün-


gungsmaßnahmen bis längstens 31 . Dezember 2018 ausgesetzt werden, um danach 


unter Berücksichtigung natur-, arten- und denkmalschutzfachlicher Erhaltungs-, Pflege- 


und Schutzkonzeptionen, die zwischenzeitlich unter Mitwirkung von Natur- und Denkmal-


schutzverwaltungen sowie Fachorganisationen des Naturschutzes zu erstellen sind, in 


Verantwortung eines aus einem breiten Interessenkreis zu bildenden Lenkungs- und Ent-


scheidungsgremiums unter Berücksichtigung der in den Konzeptionen festgelegten 


Sachverhalte, Kriterien und Aspekte fortgeführt, geändert und/oder neu aufgenommen zu 


werden? (Ja / Nein) 
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Ist schwer verständlich und erschließt sich erst nach mehrmaligem Lesen. Dennoch kann sie 


entsprechend den gesetzlichen Vorgaben  mit Ja oder mit Nein beantwortet werden. Ferner 


ist die Frage so formuliert, dass das mit dem Bürgerbegehren verfolgte Ziel im Bürgerent-


scheid mit der Antwort „Ja“ unterstützt werden kann.  


 


Schließlich wurden mit Herrn Scholz, Herrn Stahl und Herrn Dr. Gahler  auch auf den Unter-


schriftenlisten selbst die Personen benannt, die berechtigt sind, die Unterzeichner des Bür-


gerbegehrens zu vertreten. Die Höchstgrenze von bis zu drei Personen wurde eingehalten. 


 


10. Das Bürgerbegehren ist auch nicht deshalb unzulässig, weil es keine (ausreichende) 


Begründung enthält. Eine schriftliche Begründung gehört gemäß § 26 Abs. 3 Satz 1 KVG 


LSA zum notwenigen Inhalt des Bürgerbegehrens und muss sich deshalb auf jeder Liste der 


Unterzeichnungen wiederfinden (vgl. VG Magdeburg, Urteil vom 12.05.2004 – 9 A 458/03 


MD –). Deshalb müssen auch die Gründe aus dem Schreiben der Herren Dr. Gahler und 


Stahl vom 03.01.2017 nebst Anlagen außer Betracht bleiben; maßgeblich ist allein der Inhalt 


der Unterschriftenlisten, da nur diese von den Unterstützern des Bürgerbegehrens unter-


zeichnet wurden. An die Begründung werden keine besonderen gesetzlichen Anforderungen 


gestellt. Die Begründung kann kurz sein. Auch auf die Richtigkeit der Begründung kommt es 


nicht an, die in der Begründung dargestellten Fakten müssen jedoch nach herrschender 


Meinung zutreffend sein (vgl. Miller/Wiegand in: Kommunalverfassungsgesetz des Landes  


Sachsen-Anhalt, Stand: 07/2016, § 26 S.12). Eine gewisse Überzeichnung kann hingenom-


men werden, weil sich die Gegenposition in der offenen Auseinandersetzung vor der Ab-


stimmung ebenfalls Gehör verschaffen können muss. Die Begründung dient dazu, die Unter-


zeichner über den Sachverhalt und die Argumente der Initiatoren aufzuklären. Die Begrün-


dung muss auf die Fragestellung eingehen; aus ihr muss sich zumindest die Zielrichtung des 


Bürgerbegehrens ergeben (vgl. Miller/Wiegand in: Kommunalverfassungsgesetz des Landes  


Sachsen-Anhalt, Stand: 07/2016, § 26 S.11). Die Begründung ist damit in erster Linie als rein 


formale Voraussetzung anzusehen. Diese liegt auch vor, denn die unter der Überschrift 


„Sachdarstellung“ folgenden Ausführungen, 


 


Die „Fasanerie" - denkmalgeschützter  Landschaftspark im Herzen der Stadt Köthen - 


bewegt seit Jahren die Gemüter. Sei es durch umfallende Bäume, Vernässung. Kahl-


schlag und Abholzungsmaßnahmen  oder beabsichtigte Aufforstungen. Gegen die auf 


Einzelflächen von einem halben Hektar geplanten Kahlschläge wurde im März 201 1 eine 


Unterschriftensammlung gestartet. Der Stadtrat hat die damaligen Forderungen der Bür-


ger weitestgehend angenommen (Beschlussvorlage 2011109/1). jedoch mit der Be-


schlussvorlage 2012005/5  (1) das Betriebswerk für den Forstbetrieb „Stadtwald Köthen" 
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zur Kenntnis genommen und in Bezug auf die Fasanerie u. a. beschlossen, dass deren 


Betreuung in den nächsten 10 Jahren ausschließlich unter forstwirtschaftlichen Gesichts-


punkten erfolgt. Natur- und denkmalfachliche sowie kulturelle Belange bleiben unberück-


sichtigt. Es soll ein Waldumbau ausschließlich unter ertragswirtschaftlichen Kriterien er-


folgen. Insgesamt so!I auf den Flächen laut Betriebswerk innerhalb von 10 Jahren eine 


Gesamtnutzung von 2.537 


Erntefestmetern gezogen (eingeschlagen) werden. Erste Maßnahmen im Winterhalbjahr 


2015/201 6 haben in der Fasanerie entgegen geltender Beschlusslage zu einem Kahl-


schlag auf einer Fläche von ca. 0.5 Hektar sowie in weiten Teilen (insges. ca. 25.000 qm) 


zu Verwüstungen und Zerstörungen, u. o. durch Anlage von Rückegassen, geführt. Für 


den Herbst/Winter 2016/201 7 sind weitere Maßnahmen auf einer Fläche von 8,7 Hektar 


(87-.000 qm) vorgesehen. Damit dürften weitere unkontrollierte und großflächige Zerstö-


rungen von unwiederbringlichem Lebensraum und Habitaten diverser Vogel-, Insekten- 


und Fledermausarten zur Tatsache werden. Diese Vorgehensweise wird zum einen der 


ökologischen und kulturellen Bedeutung sowohl der Fasanerie als auch des Ziethebu-


sches  nicht ansatzweise gerecht, zum anderen in weiten Teilen der Bürgerschaft - wenn 


auch vielleicht forstwirtschaftlich noch für sinnvoll erachtet - in der ganzheitlichen Per-


spektive jedoch für falsch gehalten und mit Unverständnis begegnet. 


Deshalb soll mittels eines Bürgerentscheids über folgende mit Ja oder Nein zu beantwor-


tende Frage (Sachentscheidung) abgestimmt werden.  


 


erfüllen diese Voraussetzungen.  


 


11. Das Bürgerbegehren ist jedenfalls deshalb unzulässig, weil es an einem nach den 


gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der ver-


langten Maßnahme fehlt (§ 26 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA). 


 


Der Vorschlag für die Deckung der Kosten soll eine hinreichende Entscheidungsgrundlage 


für die Bürger bereitstellen, indem diese darüber informiert werden, welche Tragweite und 


Konsequenzen die begehrte Entscheidung für die finanzielle Lage der Gemeinde hat, gleich-


zeitig dient er dem Interesse an der Kostenneutralität des Bürgerbegehrens. Daher muss 


der Kostendeckungsvorschlag grundsätzlich konkrete Feststellungen zu den voraussichtli-


chen Kosten (einschließlich von Einnameausfällen) enthalten sowie die Beschreibung der – 


nicht gegen rechtliche Bestimmungen verstoßenden – Mittel und Wege, auf denen die Kos-


ten aufgebracht bzw. die Einsparungen verwirklicht werden sollen (vgl. OVG Magdeburg, 


LKV 2014, S. 424). Ein solcher Finanzierungsvorschlag wird vom Gesetz auch verlangt, da 


andernfalls ein Beschluss der Bürgerschaft unter Umständen von der Kommunalaufsicht 
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beanstandet werden müsste, weil finanzielle Mittel zur Durchführung des Vorschlages weder 


im Haushaltsplan enthalten sind noch im Wege einer Nachtragssatzung zur Verfügung ge-


stellt werden können (vgl. Lübking/Beck, Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt, 


Stand: 12/2010, § 25 Rdnr. 7). Dabei muss der Kostendeckungsvorschlag – zumindest über-


schlägig, ggf. geschätzt, aber schlüssig – die Kosten angeben, um deren Deckung es geht, 


inklusive der Folgekosten (vgl. Miller/Wiegand in: Kommunalverfassungsgesetz des Landes  


Sachsen-Anhalt, Stand: 07/2016, § 26 S. 12 ; Franz, Kommunalrecht Sachsen-Anhalt, 1. 


Aufl. 2004, S. 254.   


 


Gleichzeitig dürfen an den Kostendeckungsvorschlag aber keine überzogenen Anforderun-


gen gestellt werden und muss dessen Überprüfung zudem an dem mit dem Bürgerbegehren 


bezweckten Vorhaben orientiert sein (vgl. OVG Magdeburg, LKV 2014, S. 425). Wenn es 


sich  um eine komplizierte Grundsatzentscheidung handelt, bei welcher die Entstehung von 


Folgekosten noch von zahlreichen, nicht vorhersehbaren, Faktoren abhängig ist, kann von 


der sonst zumindest geforderten prognostischen Bezifferung der Höhe dieser Kosten abge-


sehen werden, weil eine derartige Prognose nicht leistbar erscheint.  Ist also erkennbar, dass 


mit dem Kostendeckungsvorschlag im Stadium eines Bürgerbegehrens etwas Unmögliches 


abverlangt wird, darf ein fehlender Kostendeckungsvorschlag nicht zur Unzulässigkeit des 


Begehrens führen (OVG Frankfurt (Oder), LKV 2003, S.87). Es reicht dann zumindest aus, 


wenn die Initiatoren von einer Kostenneutralität ausgehen und eine solche Prognose in der 


Begründung angeben. 


 


Von vornherein keines Deckungsvorschlages bedarf es nur dann, wenn die beantragte Maß-


nahme gar keine Kosten oder Einnahmeausfälle verursacht oder offensichtlich die günstigere 


zu einem von der Kommune beschlossenen Vorhaben darstellt (vgl. Miller/Wiegand in: 


Kommunalverfassungsgesetz des Landes  Sachsen-Anhalt, Stand: 07/2016, § 26 S. 12).  


 


Unter der Überschrift „Kostendeckung“ machen die Initiatoren zunächst folgende Ausführun-


gen: 


„Für die Einstellung der im Betriebswerk für den Forstbetrieb Stadtwald Köthen mit Gül-


tigkeit 01.01.2012 bis 31.12.2021 (Betriebsnummer 74) für die genannten Flächen und 


Bestände vorgesehenen Maßnahmen des Betreuungsforstamtes Dessau entstehen der 


Kommune keine Kosten. Im Gegenteil: Die im Winterhalbjahr 2015/2016 durchgeführten 


und in der breiten Bevölkerung zu Empörung und Missmut geführten Aktivitäten waren 


defizitär (Informationsvorlage 2016081 /l). Auch die geplanten Maßnahmen für den 


Herbst/Winter 2016/2017 weisen ein Defizit (Minusbetrag) von 2.742,80 EUR aus. 







Seite 13 von 15 


Weitere Einsparungen entstehen der Stadt durch die Ersparnis indirekter Kosten (Perso-


nal- und  Sachaufwand).“ 


 


Sie machen also zunächst geltend, dass die Einstellung der im Betriebswerk für den Forstbe-


trieb Stadtwald Köthen mit Gültigkeit 01.01.2012 bis 31.12.2021 (Betriebsnummer 74) für die 


genannten Flächen und Bestände vorgesehenen Maßnahmen des Betreuungsforstamtes 


Dessau bis längstens 31.12.2018 keine Kosten verursachen würde. Hinsichtlich des damit 


einhergehenden Ausfalls von Einnahmen durch den Verzicht des Verkaufs des Holzes ma-


chen sie geltend, dass dieser Einnahmeausfall mit Blick auf die Kosten des Holzeinschlags 


defizitär gewesen sei, so dass zumindest Kostenneutralität bzw. sogar damit verbundene 


Einsparungen prognostiziert werden. Das könnte für diese begehrte Maßnahme, für sich 


genommen, noch als ausreichender Kostendeckungsvorschlag angesehen werden.    


Soweit jedoch unterstellt wird, dass indirekte Kosten erspart würden, handelt es sich um ei-


nen nicht durchführbaren Deckungsvorschlag, weil zumindest die Personalkosten auch dann 


anfallen, wenn die Maßnahmen aus dem Betriebswerk unterbleiben.  


 


Weiter führen die Initiatoren aus:  


  


„Soweit der Stadtrat das Erfordernis der zu erstellenden Erhaltungs-, Pflege- und Schutz-


konzeptionen nicht erkennt und somit die notwendigen Mittel nicht oder nicht vollumfäng-


lich bereitstellen will oder kann, erfolgt auf Initiative der Bürgerbewegung die Gegenfi-


nanzierung  durch Einwerbung freiwilliger  Leistungen der Bürger sowie von regionalen 


und überregionalen Organisationen und Körperschaften (Spenden und Sponsoring). 


Darüber hinaus haben sich Vertreter von Fachorganisationen des Naturschutzes bereit-


erklärt, an den Konzeptionen ehrenamtlich bzw. gegen Auslagenersatz mitzuwirken. Die 


Thematik hat mittlerweile über Stadt- und Landkreisgrenzen hinausgehende Aufmerk-


samkeit gefunden.“ 


 


Fraglich ist allerdings, ob diese Feststellungen ausreichen, damit ein gesetzmäßiger Kosten-


deckungsvorschlag vorliegt, denn es fehlt bereits an einer, wenn auch nur überschlägigen 


Angabe der voraussichtlich durch die geforderte Maßnahme (Erstellung einer Erhaltungs-, 


Pflege- und Schutzkonzeption) entstehenden Kosten. Die Unterzeichner des Begehrens 


werden hierüber vollkommen im Unklaren gelassen.  


Ein Kostendeckungsvorschlag war vorliegend auch nicht entbehrlich. Denn es steht außer 


Frage, dass die beantragte Maßnahme objektiv geeignet sein kann, Kosten zu verursachen.  


Davon gehen die Initiatoren auch selbst aus, da sie insoweit in ihren Ausführungen auf die 


Bereitstellung hierfür notwendiger Mittel durch den Stadtrat abstellen und folglich auch nicht 
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davon ausgehen, dass die von ihnen prognostizierten Einsparungen durch Einstellung der 


Maßnahmen aus dem Betriebswerk ausreichen, um diese Kosten zu decken. 


 


Die begehrte Maßnahme stellt auch nicht offensichtlich die billigere Alternative zu einem von 


der Kommune bereits beschlossenen Vorhaben, hier das von den Initiatoren in diesem Zu-


sammenhang genannte Betriebswerk für den Forstbetrieb Stadtwald Köthen mit Gültigkeit 


01.01.2012 bis 31.12.2021 (Betriebsnummer 74) dar. 


Schon die Erstellung neuer Konzeptionen und erst recht die daraus resultierenden Maßnah-


men sind jedoch objektiv mit Kosten verbunden.  Wenn aber nicht ohne Weiteres erkennbar 


ist, dass die beantragten Maßnahmen die billigere Alternative darstellen, so sind im Antrag 


zumindest Darlegungen dazu nötig, aufgrund welcher Faktoren die vorgeschlagene Alterna-


tive für kostengünstiger gehalten wird (vgl. VG Magdeburg, Urteil vom 12.05.2004 – 9 A 


458/03 MD –). Aber auch daran fehlt es vorliegend. 


 


Fraglich ist, ob es zumindest ausreicht, darauf zu verweisen, dass der Stadtrat, mithin die 


Kommune selbst, die für die Erstellung der Konzeptionen notwendigen Mittel bereit stellen 


soll und alternativ die Initiatoren des Bürgerbegehrens die Gegenfinanzierung  durch Ein-


werbung freiwilliger  Leistungen der Bürger sowie von regionalen und überregionalen Orga-


nisationen und Körperschaften (Spenden und Sponsoring) sicherstellen wollen.  


 


Eine Sammlung von Geldern in der Bevölkerung ist jedenfalls kein durchführbarer Finanzie-


rungsvorschlag. Es ist nicht gewährleistet, ob die Sammlung erfolgreich sein wird (vgl. Mil-


ler/Wiegand in: Kommunalverfassungsgesetz des Landes  Sachsen-Anhalt, Stand: 07/2016, 


§ 26 S. 12). 


 


Der Hinweis darauf, dass der Stadtrat die notwendigen Mittel bereitstellen solle, kann aber 


nur dann als (noch) ausreichend angesehen werden, wenn - wie gesehen – selbst die einfa-


che und überschlägige Prognose etwaiger Kosten als schlichtweg nicht leistbar anzusehen 


wäre. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Sofern die Initiatoren eines Bürgerbegehrens 


nicht die dafür erforderlichen Kenntnisse haben, um die Kosten eine Maßnahme zu ermitteln, 


haben sie zunächst zuvor bei der Kommune entsprechende Informationen darüber einzuho-


len (vgl. Miller/Wiegand in: Kommunalverfassungsgesetz des Landes  Sachsen-Anhalt, 


Stand: 07/2016, § 26 S. 12). Diese ist gemäß § 26 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA auch verpflichtet, 


im Rahmen ihrer Verwaltungskraft ihren Bürgern bei der Einleitung des Begehrens behilflich 


zu sein. Eine entsprechende Anfrage an die Kommune hat es jedoch nicht gegeben. Zudem 


ist die Kostenermittlung für die begehrte Maßnahme vorliegend auch - zumindest überschlä-


gig – durch Anfragen bei entsprechenden Fachleuten ohne großen Aufwand möglich. Hinzu 
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kommt, dass die Initiatoren selbst darauf verweisen, dass sich in Ihren Reihen entsprechen-


de Fachleute befinden bzw. dass sich bereits Fachorganisationen des Naturschutzes bereit-


erklärt haben mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Initia-


toren sehr wohl über die Mittel und Fähigkeiten verfügen, die es ihnen ermöglich hätten, den 


Unterzeichner auch über die voraussichtlichen Kosten der Maßnahmen aufzuklären. An die-


sem Maßstab gemessen sind die vorliegenden Ausführungen nicht als ausreichend anzuse-


hen.  


 


12. Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet der Stadtrat. Hierbei ist er 


ausschließlich an Recht und Gesetz gebunden, d. h. bei der Entscheidung über die Zuläs-


sigkeit des Bürgerbegehrens steht ihm kein Beurteilungs- oder Ermessensspielraum zu. (vgl. 


Lübking/Beck, a. a. O., § 25 Rdnr. 11; Miller/Wiegand in: Kommunalverfassungsgesetz des 


Landes  Sachsen-Anhalt, Stand: 07/2016, § 26 S. 16) Sind die Voraussetzungen erfüllt und 


liegt kein Ausschlussgrund vor, muss der Stadtrat das Begehren für zulässig andernfalls für 


unzulässig erklären. 


 


13. Zusammenfassend ist festzustellen, dass es dem Bürgerbegehren jedenfalls an ei-


nem hinreichenden Kostendeckungsvorschlag mangelt, da es keinerlei Angaben zu den vo-


raussichtlichen Kosten beinhaltet. Das Bürgerbegehren ist deshalb unzulässig. 


 


14. Die getroffene Entscheidung des Stadtrates wird ortsüblich öffentlich im Amtsblatt der 


Stadt Köthen (Anhalt) bekannt gemacht (§ 26 Abs. 6 Satz 2 KVG LSA).  


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2- Prüfvermerk Bürgerbegehren_2017_Fassung BVL.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Niederschrift 
über die 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)
öffentlicher Teil

Köthen (Anhalt), 13.07.2017

Die Sitzung fand statt:

Datum :
Beginn : 
Ende :

22.06.2017
18:30
21:41

Ort :
Straße :
Raum :

06366 K ö t h e n ( A n h a l t )
Marktstraße 1-3
Ratssaal

Anwesende Mitglieder
lt. Teilnehmerliste :

32 (siehe Anhang) 

Von der Verwaltung
waren anwesend :

Bernd Hauschild (OB), (OB) 
Ina Rauer (DEZ), (Dezernat 6) 
Jürgen Richter (AL), (Amt 10) 
Sabine Pennewitz (AL), (Amt 14) 
Dana Rösler (AL), (Amt 20) 
Birgit Schlendorn (AL), (Amt 40) 
Bernd Albrecht (Ltr.), (Bereich 103) 
Markus Kohl (jur. MA), (Bereich 030) 
Ilona Häckel (AL), (Ratsbüro) 
Caroline Hebestreit (PrRef), (Ratsbüro)
Anja Kahlmeyer (Prot), (Ratsbüro)

Außerdem waren
anwesend (Gäste) :

Mitteldeutsche Zeitung, mehrere Einwohner

Tagungsleitung : Dr. Werner Sobetzko | Besitzerin: Renate Schmidt

Schriftführer : Anja Kahlmeyer

Stadtratsvorsitzender Oberbürgermeister Protokollführerin

Dr. Werner Sobetzko Bernd Hauschild Anja Kahlmeyer



Tagesordnung

TOP Thema Vorl.-Nr. 

1 Eröffnung

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen -  
2.5 Beschluss über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages gegen die 2017092/1  
 hohen Kita- und Hortgebühren und unpraktikablen Hortzeiten    
2.6 Kündigung der Kulturverträge mit der Köthen Kultur und Marketing 2017093/1  
 GmbH (im Folgenden "KKM GmbH") und dem Landkreis Anhalt-

Bitterfeld (im Folgenden "LK ABI")    
2.7 Umgang mit den kommunalaufsichtlichen Entscheidungen des 2017094/1  
 Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 

Fasanerie   
2.8 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/8.2 "Beiderseits 2017074/3  
 Merziener Straße"   
 hier: Billigung des Planentwurfs und dazugehörige Begründung   
 ohne Umweltbericht sowie Beschluss über die öffentliche Auslegung

gemäß § 13 (2) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB - Offenlagebeschluss -  
2.9 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 2017076/3  
 Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt)   
 hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der   
 Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher   
 Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss   
2.10 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 2017077/3  
 Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt)  hier:   
 Satzungsbeschluss   
2.11 Teilaufhebung Sanierungsgebiet 2017070/3  
2.12 Änderung Gestaltungssatzung Südliche Springstraße 2017062/3  
2.13 Änderung Gestaltungssatzung Burgstraße bis Ritterstraße 2017071/3  
2.14 Antrag der Fraktion DIE LINKE: Änderung der Hauptsatzung 2017072/8  
2.15 Beschluss gemäß § 12 Abs. 5 GKG LSA; Verzicht auf die öffentliche 2017058/2  
 Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers des 

Abwasserverbandes Köthen   
2.16 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 2017091/1  
2.17 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) -  

3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Veräußerung von Vermögensgegenständen 2017068/2  
3.5 Konzessionsbericht zur GAS-Konzession (Köthen Energie GmbH) 2017079/2  
3.6 Konzessionsbericht zur STROM-Konzession (enviaM) 2017080/2  
3.7 Verkauf der Grundstücke Flur 29, Flurstück 102 und einer Teilfläche 2017083/2  
 aus Flurstück 141/2   
3.8 Vergabe eines mittleren Löschfahrzeuges für die Freiwillige 2017095/1  



 Ortsfeuerwehr Dohndorf   
3.9 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 



Protokolltext

1.1 Einwohnerfragestunde

Herr Schenk äußert sich als Elternvertreter der Kita-Max und Moritz zur aktuellen Situation 
in der Kita, mit der die Eltern nicht zufrieden sind und stellt folgende Fragen, die zu Protokoll 
gegeben wurden:
1. Als bekannt wurde, dass für Frau Höppner eine Schwangerschaftsvertretung gebraucht 
wurde, meldeten sich mehrere Erzieherinnen freiwillig. Alle wurden abgelehnt. Warum?
2. Mit Frau Stimm wurde die teurere Lösung gewählt, Dadurch, dass sie jetzt zwei 
Einrichtungen leitet, erhält sie eine höhere Einstufung und kostet somit mehr Geld. Wie ist 
das mit den Wunsch der Stadt zur Kostenersparnis kompatibel?
3. Warum müssen wir mit einer teuren halb besetzten Leitungsposition in Vertretung leben, 
die sich nur mit minimalem Arbeitseinsatz für die Einrichtung einbringt?
4. Es wurde angekündigt, dass alle Kita-Konzepte der Stadt miteinander verglichen und 
deren Vor- und Nachteile herausgearbeitet werden. Gibt es mittlerweile einen Zeitplan 
dafür? Ist immer noch geplant, dabei auch externe Experten hinzuzuziehen? Die 
Interpretation eines Konzeptes kann ja durchaus unterschiedlich ausfallen.
5. Warum wurde die Stelle der Schwangerschaftsvertretung von Frau Höppner nicht 
öffentlich ausgeschrieben, sondern intern vergeben? Ist dies mit den Regularien des 
öffentlichen Dienstes konform? Warum werden laut Personalrat generell keine Stellen für 
den Kita-Bereich ausgeschrieben. Woher kommen die Bewerber und wer entscheidet 
darüber wer eingestellt wird? Job bei der Stadt Köthen nur noch über Vitamin B?
6. Im Laufe der Gespräche wurden oftmals Belegungsstatistiken angesprochen. Wurde die 
mittlerweile erstellt? Falls ja, würden wir gerne Einblick in diese Statistiken erhalten. Weiter 
würde uns interessieren, wie viele Kinder davon anschließend in anderen städtischen 
Einrichtungen betreut werden.
7. Was passiert, wenn Frau Höppner aus der Elternzeit zurückkommt?
8. Wann wurde der Elternrat des „Pinocchio“ über die Pläne informiert? Sie wirkten 
vorbereitet und warben intensiv für die Pläne.

Der Stadtratsvorsitzende bedankt sich für die Ausführungen und teilt mit, dass die Fragen 
schriftlich beantwortet werden.

StRn Buchheim ist irritiert, dass die Fragen nicht sofort beantwortet werden.

Der Obm erklärt, dass er es für besser hält, wenn die Fragen schriftlich und fundiert 
beantwortet werden. Zur Frage 5 teilt er mit, dass für die Stadt keine Ausschreibungspflicht 
besteht.

Herr Stahl führt Folgendes aus: (Protokoll nach Vorlage der Rede, es gilt das gesprochene 
Wort)
Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,
in der letzten Sitzung des Stadtrates habe ich eine Frage zu den Verlusten des 
Abwasserverbandes Köthen in Zusammenhang mit einem Derivatgeschäft gestellt, jedoch 
von Ihnen – sehr geehrter Herr Dr. Sobetzko – bis zum heutigen Tag keine Antwort erhalten. 
Zu meiner Verwunderung wurde mir zwar eine Kopie eines Schreibens des 
Verbandsgeschäftsführers des Abwasserbandes an den – wörtlich – „Oberbürger Hauschild“ 
durch das Ratsbüro übersandt. Ich wusste bis dato nicht, dass – wenn hier im Stadtrat eine 
Frage gestellt wird – der Verbandsgeschäftsführer des Abwasserverbandes antwortet. Sie 
sind der Vorsitzende des Stadtrates und damit auch dessen Sprecher. Ich kann mir kaum 
vorstellen, dass alle übrigen 35 ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates damit 
einverstanden sind, wenn der Geschäftsführer des Abwasserverbandes für sie  spricht. Kurz 



zum Inhalt des Schreibens: Es ist inhaltsleer, nicht aussagekräftig und auf die 
Ahnungslosigkeit der Leser gerichtet. Wer negative Marktwerte eines reellen 
Finanzgeschäftes mit theoretischen Vorfälligkeitsentschädigungen im Fall des gewünschten 
Vertragsbruches gleichsetzt und hofft, dass dem Ganzen Glauben und Vertrauen geschenkt 
wird, qualifiziert sich selbst ab. 
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Und egal, ob negativer Marktwert oder Vorfälligkeitsentschädigung: Wenn der Betrag 
realisiert bzw. gezahlt wird, entsteht ein Verlust – im Fall des Abwasserverbandes Köthen 
von 11 Mio. EUR. Weiter will ich auf das Schreiben nicht eingehen. Es dürfte Ihnen ohnehin 
bekannt sein. Auch wenn Sie sich – sehr geehrter Herr Dr. Sobetzko – bzw. sich der 
Stadtrat zum Sachverhalt noch nicht geäußert haben. Einer hat bereits geantwortet, und 
zwar die Landesregierung in Form des Innenministers. Ich gebe die Kernsätze daraus gern 
zur Kenntnis: „Auf der Grundlage eines Erlasses des Ministeriums für Inneres und Sport 
vom 30. März 2012 wurden die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt durch das 
Landesverwaltungsamt darauf hingewiesen, dass der Einsatz von Zinsderivaten in 
kommunalen Körperschaften in Sachsen-Anhalt grundsätzlich nicht in Betracht kommt. - 
Dies liegt zum einen daran, dass die Risiken beim Einsatz von Zinsderivaten oftmals nicht 
überschaubar und eingrenzbar sind, ...“ Das Schreiben endet mit der Feststellung: „Verluste 
aus derivativen Finanzierungsinstrumenten stehen in keinem Zusammenhang mit dem 
Betrieb einer Einrichtung und der Leistungserbringung. … Ein entstandener Verlust ist daher 
nicht gebührenfähig, so dass dieser im Wege einer allgemeinen Umlage … von  den 
Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes auszugleichen ist.“ Wenn es sich für den 
Abwasserverband Köthen bewahrheitet, dann sind das ca. 7 Mio. EUR für die Stadt Köthen. 
Da rückt die symbolische Abgabe des Stadtschlüssels wieder in den Mittelpunkt. Auch Sie 
erinnern sich sicherlich daran, Herr Hauschild. Nur hat die von Ihnen angekündigte, sofortige 
Besprechung mit den Vertretern der Stadt in der Verbandsversammlung meines Wissens 
nicht stattgefunden. Der Abwasserverband Köthen steht ja noch in einem anderen 
Zusammenhang auf der Tagesordnung. Und dies, obwohl die Verbandsversammlung einen 
rechtsgültigen Beschluss dahingehend gefasst hat, auf die Ausschreibung der Position des 
Verbandsgeschäftsführers nicht zu verzichten. Die Angelegenheit ist ohne Sachdebatte 
durch Beschluss des Stadtrates von der Tagesordnung abzusetzen, da diese nicht in den 
Aufgabenbereich der Stadt fällt. Ich verweise auf § 2 Abs. 4 Ihrer Geschäftsordnung. 
Offenbar gefällt jedoch nicht jedem in der Verwaltung der Beschluss der 
Verbandsversammlung. Warum eigentlich nicht? Was gibt es zu verbergen? Warum soll 
jetzt ein nur seinem freien Gewissen unterliegendes, ehrenamtliches Mitglied des Stadtrates 
diszipliniert und sanktioniert werden? Wo gibt es die gesetzliche Grundlage dazu? Und 
müssen auch andere ehrenamtliche Mitglieder des Stadtrates mit ähnlichen Maßnahmen 
der Verwaltung rechnen, wenn sie in einem Gremium, Aufsichtsrat oder Ausschuss eine der 
Stadtverwaltung nicht genehme Entscheidung treffen? In der Sache selbst hat die Fraktion 
BI/Freie Wähler mit Schreiben vom 15. Mai (2017) gefordert, dass die Ausschreibung der 
Position nun zu forcieren sei. Soweit die Verwaltung in der gegensätzlichen 
Beschlussvorlage vorträgt, dass der Antrag erst in der übernächsten Sitzung des Stadtrates 
zu behandeln wäre, und man dies nun gnädigerweise mit in die Beschlussvorlage eingebaut 
hat, ist dies schlichtweg falsch. Hier wird seitens der Verwaltung wieder ein 
Täuschungsmanöver betrieben. Ich verweise auf § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung.
Demnach ist der Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der 
übernächsten Sitzung zu setzen. Das Wort „spätestens“ wird seitens der Verwaltung wohl 
bewusst verschwiegen. Und mit welcher Berechtigung hat der Antrag der Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung quasi eingebaute Vorfahrt? Bereits in der Stadtratssitzung am 
15.12.2016 hatte ich gefragt, wie zukünftig sichergestellt werden soll, dass Anträge der 
Fraktion BI/Freie Wähler durch die Verwaltung gleichwertig und gleichrangig behandelt 
werden. Sie – sehr geehrter Herr Dr. Sobetzko – haben darauf mit einem undatierten 
Schreiben geantwortet. Ich frage Sie nun, wann lösen Sie ihr darin gegebenes Versprechen 
endlich ein? Abschließend einige Sätze zum  Bürgerbegehren Fasanerie: Die 
Kommunalaufsicht ist der Auffassung der Verwaltung, die dort Kosten konstruiert, wo 
überhaupt keine sind, gefolgt. Ich erinnere noch einmal an die Kernforderung des 
Bürgerbegehrens: Aussetzung aller Abholzungsmaßnahmen in der Fasanerie und dem 
Ziethebusch bis Ende 2018. Dieser Zeitraum soll zur Erstellung von Konzeptionen genutzt 



werden. Ob dies verwirklicht wird, ist offen. Es kommt nicht einmal zum Ausdruck, dass die 
Konzeptionen durch die Stadt erstellt oder beauftragt werden sollen. Wir alle wissen, dass 
seitens des Landeskreises eine entsprechende Verpflichtung dazu besteht. Und diesen 
aufzufordern, seinen Verpflichtungen nachzukommen, kann auch kein eigenes Budget 
beanspruchen. Wo bitteschön entstehen darlegungspflichtige Kostenpositionen? 
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Auch die Kommunalaufsicht ist diesbezüglich eine Antwort  schuldig geblieben. Sie, geehrte 
Stadträte, haben sich schon zweimal mehrheitlich gegen die Verwaltungslinie gestellt. Dafür 
danke ich Ihnen auch im Namen tausender Unterzeichner des Bürgerbegehrens. Bleiben 
Sie sich selbst treu. Es ist auch keinesfalls so, dass die formulierten Forderungen des 
Bürgerbegehrens zwischenzeitlich bereits initiiert bzw. umgesetzt worden sind (FDP-Die 
Grüne Fraktion, Amtsblatt Nr. 3/2017 vom 31.03.2017, S. 22). Eine Aufrechterhaltung ist 
dringend erforderlich. Allein schon deshalb, um gemeinsam mit den Fraktionen 
Rahmenbedingungen und Einzelmaßnahmen festzulegen, die dann im Stadtrat beschlossen 
werden. Wenn die Verwaltung nicht zur Mitarbeit bereit ist, muss es halt ohne diese gehen. 
Ich baue dabei stellvertretend für jeden Unterzeichner des Bürgerbegehrens auf die 
tatkräftige Unterstützung jedes einzelnen ehrenamtlichen Mitgliedes des Stadtrates.
Bereits jetzt meinen Dank dafür. Zum Schluss die folgende Frage: Der Tierpark ist Teil der 
Fasanerie und auch vom Bürgerbegehren betroffen. Aufgrund von Baumfällungen für das 
Wolfsgehege und anderen Maßnahmen stehen Ersatzpflanzungen aus. Wie hoch ist diese 
Anzahl nach Baumarten, und mit welchen Kosten ist zu rechnen? Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.

Der Obm beantwortet einige Fragen von Herrn Stahl. Bzgl. des Gespräches mit Herrn 
Winkler zum Thema Derivate teilt der Obm mit, dass dieses aufschlussreich war und er 
anschließend keinen weiteren Gesprächsbedarf hatte. Daraufhin erging das Schreiben von 
Herrn Winkler an den Obm, welches Herr Stahl im Anschluss erhalten hat.
Zur Gleichbehandlung der Anträge der Freien Wähler teilt der Obm mit, dass in dem 
speziellen Fall des Antrages zum Abwasserverband, der Vorsitzende der Freien Wähler am 
24.05.17 eine sach- und rechtskundige Antwort erhielt, weshalb der Antrag der Vorlage 
beigefügt wurde. Wenn dieser mit der Antwort nicht einverstanden gewesen wäre, hätte er 
noch sehr viel Zeit gehabt, sich zu äußern.

StRn Buchheim weist darauf hin, dass die Verwaltung die Initiatoren des 
Einwohnerantrages zur Sitzung hätten einladen müssen um diese anzuhören.

StR Scholz ist der Meinung, dass negiert wird, dass der Derivathandel von 2004-2013 
illegal betrieben wurde. Laut Geschäftsbericht gab es erst eine Genehmigung durch die 
Verbandsversammlung und die Kommunalaufsicht am 15.01.2013.

Dem Obm wurde mitgeteilt, dass der Grundsatzbeschluss im Abwasserverband zum 
Abschluss von Derivatgeschäften im Jahr 2004 gefasst wurde.

StR Müller kann dies nicht bestätigen, nach seinen Informationen wurde dieser im Jahre 
2009 gefasst.

Frau Rauer führt aus, dass der Abwasserverband nur einen Teil der Kredite über 
Zinsderivate abgesichert hat. Wenn man die gesamten Kredite und deren Zinsen betrachtet, 
erhält man einen Durchschnittszinssatz der dem eines Kommunalkredites entspricht.

1.2 Feststellen der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der Ladung

Der Stadtratsvorsitzende stellt fest, dass die Ladung ordnungsgemäß erfolgt ist und der 
Stadtrat mit 32 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig ist.
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ÖFFENTLICHER TEIL

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil)

StR Heeg moniert, dass beim TOP 2.10 bei der Antwort vom Obm auf die Schenkung der W-
LAN-Router nicht protokolliert wurde, dass der Obm geäußert hat, dass er die Schenkung 
annimmt.

Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 27.04.2017 (öffentlicher Teil) wird einschließlich 
der Korrektur bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung bestätigt.

2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil)

Den Stadträten wurde ausgereicht:
- Protokollauszug zum TOP 2.14 Änderung der Hauptsatzung
- Schreiben mit Hinweisen zum Anfertigen und Ändern der Niederschrift. Die 
Regelungen sind in der Geschäftsordnung verankert und entsprechen der bisherigen 
Handlungsweise. Heute wird die Sitzung mit einem Diktiergerät aufgenommen, um zunächst 
die in der Verwaltung vorhandenen Geräte zu testen. 

Der Obm informiert über Änderungen im Sitzungsplan:
- Der Heimausschuss, der für den 1. Juni geplant war, wird auf den 24.08.2017 verschoben.
- Der Hauptausschuss im Dezember wird vom 5. auf den 7.12.2017 verschoben.
- Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss am 29.06.2017 entfällt.

Der Obm teilt zum Rückbau der Telefonzelle in der Bärteichpromenade mit, dass diese nach 
Aussagen der Telekom mit Einnahmen unter 5 € im Monat unwirtschaftlich gewesen sei. 
Damit fällt auch der W-LAN-Hotspot weg. Die Telekom bot an, eine sehr einfache 
Telefonapparatur aufzustellen, die mit Kreditkarte zu bedienen wäre, diese hätte jedoch 
keinen W-LAN-Hotspot. Die Verwaltung wird der Telekom mitteilen, dass das Aufstellen 
einer einfachen Telefonapparatur nicht nötig ist.

Der Obm berichtet über die in der Verbandsversammlung des AV Köthen am 18.05.2017 
gefassten öffentlichen Beschlüsse:
- Es erfolgte die Rücknahme des Beschlusses zur Wahl des Verbandsgeschäftsführers
- Es wurde beschlossen, Investitionsmittel in Höhe von 200.000 Euro zusätzlich für die 
Baumaßnahme „Erneuerung der Abwasserkanäle Fr.- Ludwig-Jahn-Straße“ bereitzustellen. 
Im Gegenzug wurden die Investitionsmaßnahmen in der Straße Am Hubertus und der 
Neubau eines Nacheindickers auf der Kläranlage ins Jahr 2018 verschoben.

Zu Anfragen und Anregungen aus vorangegangenen Sitzungen teilt der Obm Folgendes 
mit:

StR Heeg informierte über ein Schreiben eines Köthener Bürgers, der die 
Lärmbelastung in der Maxdorfer Straße beklagt. StR Klimmek ergänzte, dass auch in 
der Maxim-Gorki Straße zwischen 4 und 6 Uhr morgens die Lärmbelastung durch 
LKWs sehr hoch ist.
Laut Information der Polizei ist die Ausschilderung 7,5 t in der Maxdorfer Straße nicht 
korrekt, die Polizei wird dies mit dem Landkreis ABI klären. In der Maxim-Gorki-Straße 
wurde ein Verkehrszählgerät aufgestellt – die Messung ergab, dass in 7 Tagen 6 LKW’s die 
Straße passierten.
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StR Gewinner stellte fest, dass die Grünphase für Fußgänger an der 
Lichtsignalanlage am Wasserturm zu kurz ist.
Dazu wurde der verantwortliche Straßenbaulastträger LSBB angeschrieben. Dieser teilte 
mit, dass keine Änderungen  an den Signalprogrammen vorgenommen wurden, aber 
aufgrund des Hinweises der kurzen Grünphase für Fußgänger eine Überprüfung veranlasst 
wird.
  
StR Langner stellte fest, dass an der Gaststätte Martinskirche Betonelemente auf dem 
Gehweg stehen. Er bittet um Klärung und ggf. um Beräumung. 
Der Betreiber der Gaststätte „Vorstadtprinzessin“ in der Leipziger Straße beantragte eine 
Sondernutzung für eine Außenbewirtschaftung im davor befindlichen breiten 
Straßenbereich. Diese wurde nach verwaltungsinternen Absprachen und der Polizei dann 
durch das Ordnungsamt erteilt. Die Betonelemente dienen der Flächenbegrenzung und dem 
Schutz der Gäste, da sich die Fläche im öffentlichen Verkehrsraum befindet. Allerdings ist 
die Fläche noch zu verkleinern  hier hat es noch einen entsprechenden Vor- Ort- Termin 
gegeben. Es sind auch noch weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen beauflagt hinsichtlich 
der Gestaltung zur besseren „Sichtbarmachung“ für die anderen Verkehrsteilnehmer.

StR Scholz fragte nach, ob die Möglichkeit einer Tonnagebegrenzung für den 
Badeweg besteht, da hier weiterhin LKW`s mit Ziel Lackfabrik in die Straße einbiegen 
und aufgrund der zu geringen Breite die Einfriedungen der angrenzenden Häuser 
gefährden.
Für den Badeweg erfolgte vor mehr als 15 Jahren mit dem damaligen Kanalbau auch der 
grundhafte Straßenausbau. Aus der Planung ergaben sich keine Einschränkungen, die eine 
Nutzung der Anliegerstraße durch größere Fahrzeuge verbietet. Im Einmündungsbereich 
Leopoldstraße/Badeweg befindet sich beidseitig der Fahrbahn ein Gehweg. Um 
Beschädigung der Grundstückseinfriedungen zu verursachen, müssten die Fahrzeuge 
demnach den gesamten Gehweg überfahren. Dem Straßenbaulastträger sind keine 
Gehwegschäden bekannt, die aus Überfahrungen rühren. Aus verkehrsrechtlicher Sicht 
besteht ebenfalls kein Handlungsbedarf. Die Voraussetzungen für Beschränkungen und 
Verbote des fließenden Verkehrs ergeben sich aus dem § 45 Abs. 9 StVO. Aufgrund des 
grundhaften Ausbaus ist eine das allgemeine Risiko erheblich übersteigende 
Beeinträchtigung hier nicht festzustellen. Die geänderte Adresse der Lackfabrik wird künftig 
zur Entlastung des Badewegs vom LKW-Verkehr beitragen, weil die Lieferfahrzeuge nun 
anders geleitet werden.

StR Scholz bittet die Verwaltung, sich die Situation zunächst vor Ort anzusehen, bevor sie 
sich dazu äußert.

2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil)

Die Tagesordnung (öffentlicher Teil) wird bei 3 Nein-Stimmen bestätigt.

2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen

Der Stadtrat führte seine 18. Sitzung am 27. April 2017 durch.
Im nichtöffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 17/StR/18/006 - Verbeamtung
1. Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt im Einvernehmen mit dem 



Oberbürgermeister - unter Vorbehalt der Zustimmung des Landespersonalausschusses zur 
Zulassung einer Ausnahme zur Einstellung im zweiten Beförderungsamt -, Herrn Alexander 
Frolow mit Wirkung vom 01.07.2017 unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe 
zum Städtischen Direktor mit der Besoldungsgruppe A 15 Besoldungsordnung zu ernennen. 
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2. Der Stadtrat beschließt weiterhin die Gewährung der Aufwandsentschädigung für die 
allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters an Herrn Frolow auf Nachweis tatsächlicher 
Erhebungen bis maximal 120,00 € pro Monat ab 01.01.2018. Ab 2018 sind entsprechende 
Mittel im Haushalt einzustellen.

Beschluss-Nr. 17/StR/18/007 - Veräußerung von Grundstücken
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt den Verkauf der Garagenkomplexe 
Schützenplatz (Gärtnerei), Schützenplatz (Ziethe), Jürgenweg und Finkenweg zu einem 
Verkaufspreis von insgesamt 311.400,00 € an die Wohnungsgesellschaft Köthen mbH.

Beschluss-Nr. 17/StR/18/008 - Veräußerung Integrative Kindertagesstätte 
"Waldfrieden"
Die Stadt Köthen (Anhalt) veräußert die Integrative Kindertagesstätte „Waldfrieden“, 
Gemarkung Köthen, Flur 11 Flurstück 2 mit einer Fläche von 2.748 m² an die bisherige 
Pächterin Lebenshilfe gemeinnützige GmbH Köthen, Wattrelos-Ring 9 in 06366 Köthen zu 
einem Gesamtkaufpreis von 330.317,48 €.

Beschluss-Nr. 17/StR/18/009 - Verpachtung Ratskeller
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt den Abschluss eines neuen 
Pachtvertrages zum Ratskeller Köthen zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und Herrn 
Andreas Auerbach zu folgenden geänderten Konditionen:
Pachtdauer 01.08.2017 – 31.12.2021, mit Option auf Pachtverlängerung
Pachtzins 01.08.2017 – 31.07.2019: 500 EUR/Monat, 01.08.2019 – 31.12.2021: 600 
EUR/Monat
Alle weiteren vertraglichen Regelungen/Bedingungen aus dem bisherigen Pachtvertrag vom 
05.05.2015 werden beibehalten.

Beschluss-Nr. 17/StR/18/010 - Verhandlungsverfahren zur Auftragsvergabe für den 
Betrieb der
öffentlichen Straßenbeleuchtung  
1. Der Stadtrat  beschließt das Vertragsmodell und die Bewertungsmatrix entsprechend  
Sachdarstellung und Anlage 1 zur Auftragsvergabe gemäß GWB § 119 in Form eines 
Verhandlungsverfahrens nach § 17 VgV (Vergabeverordnung) für den Betrieb der 
öffentlichen Straßenbeleuchtung. 
2. Der Stadtrat beschließt die zeitliche Folge zur Auftragsvergabe entsprechend Anlage 2.

Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss führte seine 3. Sondersitzung am 11. 
Mai 2017 durch.
Im nichtöffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 17/3.SOBSU/001- Vergabe Fachlos 1 - Objektplanung für Gebäude und 
Innenräume für die Maßnahme  Stark V - Erweiterung und Sanierung Kita 
Erlebnisbaum
Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschloss, die Architekten- und 
Ingenieurleistungen gemäß HOAI Teil 3, Abschnitt 1 - Objektplanung für Gebäude und 
Innenräume sowie die Projektsteuerungsleistungen für die Maßnahme  Stark V - Sanierung 
und Erweiterung Kindertagestätte Erlebnisbaum an die Ingenieurgesellschaft Köthen/ Anhalt 
mbH in Höhe der Bruttoangebotssumme von vorläufig 229.981,46 € zu vergeben.

Beschluss-Nr. 17/3.SOBSU/002 - Vergabe Fachlos 2 - Tragwerksplanung für die 
Maßnahme Stark V -
Erweiterung und Sanierung Kita Erlebnisbaum



Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschloss, die Ingenieurleistungen gemäß 
HOAI Teil 4, Abschnitt 1 - Tragwerksplanung für die Maßnahme  Stark V - Sanierung und 
Erweiterung Kindertagestätte Erlebnisbaum an TKB  Ingenieure GmbH in Höhe der 
Bruttoangebotssumme von vorläufig 35.454,59 € zu vergeben.  
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Beschluss-Nr. 17/3.SOBSU/003 - Vergabe Fachlos 3 - Planungsleistung für die 
Technische Ausrüstung
zur Maßnahme  Stark V - Erweiterung und Sanierung Kita Erlebnisbaum
Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschloss, die Ingenieurleistungen gemäß 
HOAI Teil 4, Abschnitt 2 - Technische Ausrüstung für die Maßnahme  Stark V - Sanierung 
und Erweiterung Kindertagestätte Erlebnisbaum an ETA-Plus - Beratung und Planung für 
Energie- und Umwelttechnik Köthen GmbH in Höhe der Bruttoangebotssumme von vorläufig 
106.644,44 € zu vergeben. 

Beschluss-Nr. 17/3.SOBSU/004 - Vergabe der Bauleistung für die Instandsetzung des 
Gehweges auf der Marktwestseite, zwischen Löwenapotheke und Anschluss 
Schulstraße
Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschloss, die Bauleistungen zur 
Gehweginstandsetzung auf der Marktwestseite an die Firma KTSB Bau GmbH Köthen in 
Höhe der Bruttoangebotssumme von 36.734,11 € zu vergeben.

Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss führte seine 24. Sitzung am 1. Juni 2017 
durch.
Im nichtöffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 17/BSU/24/002 - Vergabe Gehweginstandsetzung im Katharinenbogen
Der BSU beschloss, die Bauleistungen zur Instandsetzung des Gehweges in 3 Teilbereichen 
des Katharinenbogens an die Firma Elektro Bohnefeld GmbH aus Löbejün/Wettin OT 
Schlettau in Höhe der Bruttoangebotssumme von 47.390,90 € zu vergeben.

Beschluss-Nr. 17/BSU/24/003 - Vergabe der Bauleistungen zur 
Asphaltdeckschichterneuerung in der
Bernburger Straße vom Knoten Lange Straße bis Magdeburger Straße
Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschloss, die Bauleistungen zur 
Asphaltdeckschichterneuerung in der Bernburger Straße vom Knoten Lange Straße bis zur 
Magdeburger Straße an die Firma Thiendorfer Fräsdienst GmbH & Co. KG in Höhe der 
Bruttoangebotssumme von 46.686,12 € zu vergeben.

Der Hauptausschuss führte seine 18. Sitzung am 13. Juni 2017 durch.
Im nichtöffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 17/HA/18/001- Vergabe zum Ausbau eines flächendeckenden NGA-
Netzes im Stadtgebiet Köthen
Der Hauptausschuss beschloss:
1. die Leistung zum Ausbau eines flächendeckenden hochleistungsfähigen NGA-
Breitbandnetzes durch das Unternehmen Telekom Deutschland GmbH erbringen zu lassen;
2. den Oberbürgermeister zu beauftragen, für die Ausbauumsetzung einen 
Kooperationsvertrag mit der Telekom Deutschland GmbH abzuschließen.

2.5 Beschluss über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages gegen die hohen Kita- 
und Hortgebühren und unpraktikablen Hortzeiten

Der Stadtrat beschließt einstimmig einen Redebeitrag der Unterzeichnerin des 
Einwohnerantrages, Frau Heubner, zuzulassen.

Frau Heubner begründet den Einwohnerantrag und erläutert, was die Initiatoren erreichen 



wollen - der Stadtrat soll sich noch einmal mit dem Thema befassen und dann auch mit den 
Elternvertretern kommunizieren.
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Der Obm erläutert die den Einwohnerantrag ablehnenden Gründe. Zum Vergleich der 
Gebühren mit anderen Städten führt er aus, welche Gründe es für die Unterschiede gibt. Er 
sichert zu, im September gemeinsam mit dem Gemeindeelternrat eine Lösung zu suchen.

StRn Buchheim ist der Meinung, dass mit den Unterzeichnern des Einwohnerantrages eine 
Anhörung hätte durchgeführt werden müssen. Sie zitiert eine Kommentierung. Bzgl. der von 
der Verwaltung angeführten fehlenden Begründung auf der Rückseite einiger 
Unterschriftslisten, die zur Unzulässigkeit des Einwohnerantrages führt, erklärt sie, dass es 
auf die Auslage der Begründung gar nicht ankommt. Im Kopf jeder Unterschriftsliste befindet 
sich ein Text und der ist ihrer Meinung nach ausreichend.

StR Raubaum regt an, auch die freien Träger zu dem geplanten Termin im September 
einzuladen, um einen gemeinsamen Konsens zwischen den kommunalen und den freien 
Trägern zu erreichen.

StR Reisbach kündigt an, dass seine Fraktion das Thema wieder auf die Tagesordnung 
bringen wird, sollte der Einwohnerantrag abgelehnt werden.

Abstimmungsergebnis: 19 / 11 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.6 Kündigung der Kulturverträge mit der Köthen Kultur und Marketing GmbH (im 
Folgenden „KKM GmbH“) und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld (im Folgenden „LK 
ABI“)

Abstimmungsergebnis: 28 / 0 / 3 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.7 Umgang mit den kommunalaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Fasanerie

Abstimmungsergebnis: 20 / 7 / 4 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.8 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/8.2 "Beiderseits Merziener Straße", 
hier: Billigung des Planentwurfs und dazugehörige Begründung ohne Umweltbericht 
sowie Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 13 (2) BauGB i. V. m. § 3 (2) 
BauGB - Offenlagebeschluss -

Abstimmungsergebnis: 25 / 0 / 6 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.9 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen Förderanlagen- 
und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt), hier: Abwägung der Stellungnahmen 
aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss

Abstimmungsergebnis: 27 / 3 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.10 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt), hier: 



Satzungsbeschluss

Abstimmungsergebnis: 27 / 3 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)
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2.11 Teilaufhebung Sanierungsgebiet

Abstimmungsergebnis: 28 / 3 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.12 Änderung Gestaltungssatzung Südliche Springstraße

Abstimmungsergebnis: 30 / 0 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.13 Änderung Gestaltungssatzung Burgstraße bis Ritterstraße

Abstimmungsergebnis: 30 / 0 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.14 Antrag der Fraktion DIE LINKE: Änderung der Hauptsatzung

Abstimmungsergebnis: 31 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.15 Beschluss gemäß § 12 Abs. 5 GKG LSA; Verzicht auf die öffentliche 
Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers des Abwasserverbandes Köthen

StR Reisbach begründet den in der Vorlage enthaltenen Antrag der Fraktion 
Bürgerinitiative/Freie Wähler.

StR Raubaum bemerkt, dass die Kommunalaufsicht die Sichtweise der BI/FW nicht teilt. Er 
stellt die Situation dar, dass ein vom Stadtrat in die Verbandsversammlung bestelltes 
Mitglied anders stimmt als die anderen und damit anders als u.U. heute vom Stadtrat 
vorgegeben. Wie kann das sanktioniert werden?

Frau Rauer erklärt, dass die von den in die Verbandsversammlung entsendeten Mitgliedern 
abgegebenen Stimmen bei dem strittigen Beschluss, da sie ungleich waren, als Enthaltung 
gewertet werden. Deshalb hat die KAB geschrieben, dass der Wille des Gremiums nicht 
deutlich erkennbar ist und es deshalb zulässig ist, die Entscheidung zurück in den Stadtrat 
zu geben um die Vertreter dann mit einem gebundenen Mandat in die 
Verbandsversammlung zu schicken. Wenn die Entscheidung heute so ausfällt, dass 
ausgeschrieben werden soll, wird es nicht noch einen Beschluss in der 
Verbandsversammlung geben, sondern es wird direkt ausgeschrieben.

StR Schönemann fragt, ob in den Verbandsunterlagen explizit festgeschrieben ist, wie zu 
verfahren ist, wenn ein weisungsgebundenes Mandat nicht wahrgenommen wird. 
Sanktionen sind seines Wissens nicht festgelegt worden. Daraus folgt, dass, wenn der 
Stadtrat heute das gebundene Mandat beschließt, dieses nur moralisch verwertbar ist.

StR Müller macht deutlich, dass er sich zu nichts verpflichtet fühlt, außer seinem Gewissen. 
Er war bei der Kommunalaufsicht und wollte wissen, ob der Beschluss der 
Verbandsversammlung rechtskräftig ist, dort antwortete man ihm nach einigem Hin und Her 
mit ja. Er möchte wissen, auf welche Gesetzlichkeit sich die Verwaltung beruft, diesen 
Beschluss der Verbandsversammlung durch den Stadtrat wieder aufheben zu lassen.

StR Maaß reduziert die Diskussion auf die Frage, ob die Stelle ausgeschrieben werden soll 



oder nicht. 

StR Dr. Buchheim hält er für einen Verstoß, die Beschlüsse des Abwasserverbandes 
wieder auszuhebeln.



- 10 -

Frau Rauer zitiert aus dem Schreiben der Kommunalaufsicht, dass Rechtsgründe, die 
gegen eine Befassung des Stadtrates mit der Angelegenheit Stellenausschreibung 
Verbandsgeschäftsführer – trotz Beschluss vom 16.03.2017 – sprechen, nicht ersichtlich 
sind. Für die Zukunft steht fest, dass die Ladungsfristen so lang sein müssen, dass sich der 
Stadtrat im Vorfeld damit befassen kann.

StR Müller beantragt namentliche Abstimmung.

Abstimmungsergebnis: 5 / 25 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.16 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

StR Heeg fragt, ob zur Schenkung der Eichen auch die Leistung der Pflanzung gehört? 
Außerdem möchte er wissen, was in Arensdorf stattfindet.

Der Obm teilt mit, dass die Köthen Energie die Eichen gepflanzt hat und danach die Höhe 
der Schenkung mitgeteilt wurde. In Arensdorf findet in jedem Jahr das Heimat- und 
Truckerfest statt und die Finanzierung organisieren die Arensdorfer über sehr viele 
Kleinspenden, die der Obm genehmigen kann, aber diesmal gab es eine größere Spende, 
die dem Stadtrat nun vorliegt.

Abstimmungsergebnis: 31 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.17 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil)

StR Gewinner ist aufgefallen, dass in der Mittelstraße 10 aus einem Wohnhaus eine 
Garage gemacht wurde und fragt ob das rechtens ist.

Der Obm teilt mit, dass die Umwandlung genehmigt wurde.

StR Reisbach fragt, ob die Stadt im Zuge der Sanierung der Kita Erlebnisbaum und 
Buratino in das Ausweichquartier ehemalige Kita Am Stadion investiert, welches vor kurzer 
Zeit veräußert wurde.

Der Obm antwortet, dass dies stimmt, jedoch in sehr geringem Umfang. Die Höhe der 
Kosten werden nachgereicht.

StR Lehmann fragt, warum in der Feldstraße Parkverbotsschilder wegen Reinigung 
aufgestellt wurden, da dort normalerweise aufgrund des Holperpflasters nicht gereinigt 
werden kann. Weiterhin fragt er, warum das Parkverbot in anliegenden Straßen jeweils an 
anderen Tagen gilt.

Frau Rauer antwortet, dass die Reinigung an verschiedenen Tagen in angrenzenden 
Straßen extra so durchgeführt wird, damit die Anwohner in den jeweils anderen Straßen 
parken können. Ob in der Feldstraße eine Reinigung möglich ist, wird geprüft.

StR Schönemann fragt, wer die Jahresabschlüsse bzgl. der Derivate geprüft hat.

Frau Rauer antwortet, dass dies das Rechnungsprüfungsprüfungsamt des Landkreises 
durchgeführt hat.



StR Schönemann regt erneut an, die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses dem 
Hauptausschuss zu übertragen.

Der Obm wird dies im Zuge von weiteren Änderungen der Hauptsatzung im September zur 
Abstimmung stellen.
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StR Heeg ist aufgefallen, dass die Straßen im Stadtkern in den letzten Tagen neu verfugt 
wurden und ist der Meinung, dass das Füllmaterial aufgrund des Mischungsverhältnisses 
nicht geeignet ist.

Der Obm antwortet, dass nicht nur die Feinanteile, sondern auch die Lehmanteile des 
Füllmaterials wichtig sind.

StR Scholz fragt wie bereits in einem zurückliegenden Stadtrat nach dem Zustand eines 
Hauses in der Leopoldstraße, er bittet um nochmalige Prüfung.

StR Barche erklärt, dass er aus beruflichen Gründen sein Mandat niederlegt.

Der Stadtratsvorsitzende, StR Heeg und der Obm bedanken sich für die geleistete Arbeit 
im Stadtrat.

Ende öffentlicher Teil: 21:00 Uhr



Tagesordnung der 
19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 

am 22.06.2017

TOP Betreff BV-Nr.

 

1
1.1  
1.2  
 

 

Eröffnung
E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e 
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der  
Ladung 

 

 
-  
-  
 

2
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
  
2.6  
  
  
2.7  
  
2.8  
  
  
  
  
  
2.9  
  
  
  
  
2.10  
  
  
2.11  
2.12  
2.13  
2.14  
2.15  
  
  
2.16  
2.17 

Behandlung der öffentlichen TOPs
Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) 
Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) 
Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil)  
Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen 
Beschluss über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages gegen die hohen  
Kita- und Hortgebühren und unpraktikablen Hortzeiten   
Kündigung der Kulturverträge mit der Köthen Kultur und Marketing GmbH 
(im Folgenden "KKM GmbH") und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld (im 
Folgenden "LK ABI")   
Umgang mit den kommunalaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Fasanerie 
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8.1/8.2 "Beiderseits Merziener 
Straße" 
hier: Billigung des Planentwurfs und dazugehörige Begründung  
ohne          Umweltbericht sowie Beschluss über die öffentliche 
         Auslegung gemäß § 13 (2) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB    
         - Offenlagebeschluss - 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt)  
hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Gelände der ehemaligen 
Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH" in Köthen (Anhalt)  hier: 
Satzungsbeschluss 
Teilaufhebung Sanierungsgebiet 
Änderung Gestaltungssatzung Südliche Springstraße 
Änderung Gestaltungssatzung Burgstraße bis Ritterstraße 
Antrag der Fraktion DIE LINKE: Änderung der Hauptsatzung 
Beschluss gemäß § 12 Abs. 5 GKG LSA; Verzicht auf die öffentliche 
Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers des Abwasserverbandes 
Köthen   
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil)

 
-  
-  
-  
-  
2017092/1  
  
2017093/1  
  
  
2017094/1  
  
2017074/3  
  
  
  
  
  
2017076/3  
  
  
  
  
2017077/3  
  
  
2017070/3  
2017062/3  
2017071/3  
2017072/8  
2017058/2  
  
  
2017091/1  
- 

3
3.1  
  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
  
3.8  
  
3.9 

Behandlung der nichtöffentlichen TOPs
Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher  
Teil) 
Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) 
Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) 
Veräußerung von Vermögensgegenständen 
Konzessionsbericht zur GAS-Konzession (Köthen Energie GmbH) 
Konzessionsbericht zur STROM-Konzession (enviaM) 
Verkauf der Grundstücke Flur 29, Flurstück 102 und einer Teilfläche 
aus Flurstück 141/2  
Vergabe eines mittleren Löschfahrzeuges für die Freiwillige  
Ortsfeuerwehr Dohndorf  
Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil)

 
-  
  
-  
-  
2017068/2  
2017079/2  
2017080/2  
2017083/2  
  
2017095/1  
  
- 
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